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1 Einleitung / Zawod  

Das Bundesverfassungsgericht erklärte in seinem Beschluss1 vom 19.11.2014 das 
Sächsische Schulgesetz (SächsSchulG) in Teilen für verfassungswidrig. Insbesondere 
§ 23a Abs. 1 Satz 1 und Abs.  3 Satz 1 SächsSchulG in der damals geltenden Fassung, 
der die Schulnetzplanung für Grund- und Oberschulen regelte, würde nach Auffassung 
des Bundesverfassungsgerichtes das Selbstverwaltungsrecht der kreisangehörigen 
Gemeinden nicht hinreichend berücksichtigen und sei daher nicht mit dem Grundgesetz 
vereinbar.  
 

Die vorgenannte Entscheidung erforderte eine Neuregelung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die Schulnetzplanung, welche der Sächsische Gesetzgeber 
mit der Novellierung des Sächsischen Schulgesetzes im Jahr 2017 vornahm. 
 

Danach fungieren die Landkreise und Kreisfreien Städte weiterhin als Träger der 
Schulnetzplanung für Grund- und Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen.                
Den Städten und Gemeinden als Schulträger wird nunmehr ein stärkeres 
Mitbestimmungsrecht eingeräumt, indem das Einvernehmen im Planungsprozess mit 
dem Träger der Schulnetzplanung herzustellen ist. 
 

Die Zuständigkeit für die Schulnetzplanung der Berufsbildenden Schulen wurde 
ebenfalls novelliert und liegt nun beim Sächsischen Staatsministerium für Kultus. Zuvor 
oblag der Planungsprozess den Landkreisen und Kreisfreien Städten.  
 

Weitere Neuregelungen nahm der Sächsische Gesetzgeber bei der Inklusion und bei 
den auf dem SächsSchulG aufbauenden Verordnungen vor.  
 
Neben der Verpflichtung zur Vorlage der Schulnetzplanung zum 30.06.2021 erfordern 
auch erfreuliche, wirtschaftliche Entwicklungen, wie sie in dem an die Landeshauptstadt 
Dresden angrenzenden Teil des Landkreises Bautzen zu verzeichnen sind, eine 
Fortschreibung der Schulnetzplanung, die den gestiegenen Anforderungen an die 
regionale Bildungslandschaft Rechnung trägt.  
 

Der Landkreis Bautzen als Fachplanungsträger auf mehreren Gebieten der 
Daseinsfürsorge sieht den begonnenen Prozess zur Fortschreibung der 
Schulnetzplanung als einen Zwischenschritt zu einer ganzheitlichen Bildungsplanung, 
die perspektivisch verschiedene Aspekte einzelner Fachplanungen zusammenführt und 
das lebenslange Lernen bei effizientem Ressourceneinsatz als Ziel ausweist. 
 
Des Weiteren betrachtet der Landkreis Bautzen die nachfolgende Fortschreibung der 
Schulnetzplanung als Auftakt einer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit den Städten 
und Gemeinden sowie dem Kreistag des Landkreises Bautzen, in deren Ergebnis ein 
stabiles und bedarfsgerechtes Schulnetz angestrebt wird, was zugleich den individuellen 
Begabungen und Förderbedarfen der Schüler im Landkreis Bautzen gerecht wird sowie 
zur Bewahrung von regionalen und kulturellen Besonderheiten beiträgt. 
 
Die nachfolgende Gesamtfortschreibung der Schulnetzplanung legt das 
Schuljahr 2019/ 20 als Basis zu Grunde und trifft eine Prognose über die mittel- und 
langfristige Entwicklung der Schullandschaft im Landkreis Bautzen für den Zeitraum bis 
zum Schuljahr 2029/ 30. 
  

                                            
1 BverfG; Beschl. v. 19.11.2014, Az. 2 BvL 2/13. 

https://www.lto.de/gerichte/aktuelle-urteile-und-adresse/bundesverfassungsgericht-bverfg/
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Zawod 
 

W swojim rozsudŦe wot 19.11.2014 je Zwjazkowe wustawowe sudnistwo wozjewiğo, zo 
su dŦŊle Sakskeho ġulskeho zakonja pŚeĺiwowustawne. Wosebje Ä 23a I 1 a III 1 
Sakskeho ġulskeho zakonja w tehdy pğaĺiwej formje, kiģ plan ġulskeje syĺe za zakğadne 
a wyġe ġule rjadowaġe, njebŊ po mŊnjenju Zwjazkoweho wustawoweho sudnistwa 
prawo na samozarjadnistwo wokrjesej pŚisğuġacych gmejnow w dosahacej mŊrje 
wobkedŦbowağo a njewotpowŊduje z tym zakğadnemu zakonjej. 
 
Rozsud sudnistwa wuģada sej noworjadowanje prawniskich ramikowych wumŊnjenjow 
za plan ġulskeje syĺe, kotreģ sakski zakonjedawar w lŊĺe 2017 pŚez nowelŊrowanje 
Sakskeho ġulskeho zakoja zrjadowa. 
 
Wokrjesy a bjezwokrjesne mŊsta fungŊruja tuģ dale jako noġer plana ġulskeje syĺe za 
zakğadne a wyġe ġule, gymnazije a spŊchowanske ġule. MŊsta a gmejny wobsedŦa nŊtk 
jako noġerjo ġulow wjac prawa sobupostajenja w tym, zo maja so w planowanskim 
procesu z noġerjom plana ġulskeje syĺe dojednaĺ. 
 
ZmŊniğa je so pŚisğuġnosĺ za planowanje ġulskeje syĺe powoğanskokubğanskich ġulow. 
Zamowğitosĺ njenjesu wjace wokrjesy a bjezwokrjesne mŊsta, ale kultusowe 
ministerstwo. 
 
Sakski zakonjedawar postara so wo dalġe noworjadowanja na polu inkluzije a pŚi 
wukazach, kotreģ na Sakskim ġulskim zakonju bazŊruja. 
 
Nic jenoģ zawjazk haļ do 30.06.2021 plan ġulskeje syĺe pŚedpoğoģiĺ, ale teģ zwjeselace 
hospodarske wuwiĺe w dŦŊlach Budyskeho wokrjesa, kiģ leģa blisko krajnej stolicy 
DrjeģdŦan, ģadaja sej bŊģne dopjelnjenje plana ġulskeje syĺe, kiģ wotpowŊduje 
stupacym ģadanjam na regionalnu kubğansku krajinu.   
 
Wokrjes Budyġin jako fachowy planowar na wjacorych polach staraĺelstwa ģiwobyĺa 
wobhladuje zabŊģany proces dalewuwiĺa plana ġulskeje syĺe jako mjezykrok k  
cyğkownemu kubğanskemu planowanju, kiģ perspektiwisce rozdŦŊlne aspekty 
jednotliwych fachowych planowanjow zjednoĺa a wuknjenje na ļas ģiwjenja pŚi 
eficientnym zasadŦowanju ressourcow jako cil woznamjenja. 
 
Zdobom wobhladuje wokrjes Budyġin dalewjedŦenje planowanja ġulskeje syĺe jako 
zazbŊh kontinuowaneho zhromadneho dŦŊğa z mŊstami a gmejnami, kaģ teģ z 
wokrjesnym sejmikom wokrjesa Budyġin. WuslŊdk ma byĺ stabilna a potrjebje 
wotpowŊdowaca ġulska syĺ, kotraģ zdobom indiwiduelnej wobdarjenosĺi a trŊbnemu 
spŊchowanju ġulerjow a ġulerkow we wokrjesu Budyġin wotpowŊdowaĺ ma a zdobom 
zachowanju regionalnych a kulturelnych wosebitosĺow pŚinoġuje. 
 
SĺŊhowace cyğkowne dalewjedŦenje plana ġulskeje syĺe bazuje na ġulskim lŊĺe 
2019/ 20 a skiĺa prognosu za srjedŦne a doğhodobne wuwiĺe ġulskeje krajiny wokrjesa 
Budyġin haļ do ġulskeho lŊta 2029/ 30. 
  



Teilschulnetzplan Allgemeinbildende Schulen 
Allgemeine Bevölkerungsentwicklung 
_________________________________________________________________________________________________________ 

- 3 - 

2 Allgemeine Bevölkerungsentwicklung 

Die Entwicklung der Schullandschaft im Landkreis Bautzen wird maßgeblich durch die 
wohnhafte Bevölkerung sowie deren Altersstruktur bestimmt. 
 
Aufgrund der Komplexität der Faktoren, die auf die Bevölkerungsentwicklung Einfluss 
nehmen, und den Wechselwirkungen zwischen benachbarten Landkreisen und der 
Landeshauptstadt Dresden soll zunächst ein Gesamtüberblick über die 
Bevölkerungsentwicklung im Freistaat Sachsen bis zum Jahr 2035 gegeben werden. 
 
Darauf aufbauend wird die für den Landkreis Bautzen zu erwartende 
Bevölkerungsentwicklung unter dem Punkt 2.2 dargestellt. 

 Bevölkerungsentwicklung im Freistaat Sachsen 

Die Bevölkerungsentwicklung in Sachsen war ab dem Jahr 1990 durch einen 
rückläufigen Trend der Einwohnerzahl geprägt: 
 
Bevölkerung im Freistaat Sachsen 1990 bis 2035; Darstellung in % 
 

 
Abbildung 1 - Diagramm der Bevölkerungsentwicklung im Freistaat Sachsen2 

 
Im Jahr 2018 lebten im Freistaat Sachsen 4,08 Millionen Personen, womit die 
Einwohnerzahl gegenüber dem Jahr 1990 um 698.000 Personen gesunken ist.  
  

                                            
2 Quelle: Auszug aus der 7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen; 
Landkreisinformationen; Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, veröffentlicht am 19.05.2020. 
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Entsprechend der 7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den 
Freistaat Sachsen, welche am 19.05.2020 veröffentlicht wurde, wird die Einwohnerzahl 
im Jahr 2035 voraussichtlich knapp unter 3,95 (Variante 1) beziehungsweise unter 
3,81 Millionen (Variante 2) Einwohner liegen. Das bedeutet, im Jahr 2035 leben 
voraussichtlich zwischen 132.500 (Variante 1) und 263.400 (Variante 2) weniger 
Menschen im Freistaat Sachsen als Ende des Jahres 2018.  
 
Die vorgenannten Varianten unterscheiden sich in den Annahmen zur 
Geburtenhäufigkeit, der Lebenserwartung sowie dem Wanderungssaldo mit dem 
Bundesgebiet und dem Ausland. Variante 1 legt dabei höhere Annahmen zu Grunde 
und bildet damit die obere Grenze des Korridors, wohingegen Variante 2 mit 
vergleichsweise niedrigen Annahmen die untere Grenze markiert.  
 
Die qualitativen Ausprägungen der Annahmen lassen sich folgendem Schaubild 
entnehmen: 

 
Abbildung 2 - Grundlegende Entwicklungstendenzen für die Annahmen3 

 
Es ist davon auszugehen, dass sich die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung innerhalb 
des in Abbildung 1 aufgezeigten Korridors bewegen wird.  
 
Der aus der Abbildung 1 ersichtliche Bevölkerungsrückgang verläuft nach den neuen 
Erkenntnissen langsamer als in der 2011 veröffentlichten 5. Regionalisierten 
Bevölkerungsprognose. So wird die Zahl von 4 Millionen Einwohnern etwa 10 Jahre 
später unterschritten als in der vorherigen Vorausberechnung.4 
 
Nach den Ergebnissen der vorliegenden 7. Regionalisierten 
Bevölkerungsvorausberechnung werden der Bevölkerungsrückgang und die damit 
verbundene Alterung der Bevölkerung weiter anhalten.  
 
Über den Vorausberechnungszeitraum betrachtet, wird das Geburtendefizit (Saldo der 
natürlichen Bevölkerungsbewegung) die bestimmende Größe der Bevölkerungsbilanz 
bleiben. Gegenüber gegenwärtig 35.890 Geburten werden im Jahr 2030 etwa 32.500 
Geburten bei Variante 1 und 29.900 Geburten bei Variante 2 erwartet.  
  

                                            
3 Quelle: Auszug aus der 7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen; 
Landkreisinformationen; Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, veröffentlicht am 19.05.2020. 
4 Quelle: Auszug aus dem Datenblatt zur 6. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat 
Sachsen; Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Stand: 07.11.2019.  
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Ursache hierfür ist die rückläufige Anzahl der potentiellen Mütter, welcher deutlich in der 
nachfolgenden Abbildung erkennbar ist: 
 
Bevölkerung im Freistaat Sachsen 1990, 2014 und 2035 nach Alter und Geschlecht  

 

Abbildung 3 ï Bevölkerungspyramide nach Alter und Geschlecht5 

 Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Bautzen 

Bricht man die Betrachtung vom Freistaat Sachsen auf die Ebene der Landkreise und 
Kreisfreien Städte herunter, so ergeben sich regional deutlich Unterschiede bei der 
Entwicklung. Dies zeigt sich besonders an den Vorausberechnungen für die Kreisfreien 
Städte Dresden und Leipzig, bei denen selbst die untere Variante 2 einen 
Bevölkerungsanstieg von 1,5 Prozent bzw. 10,9 Prozent bis zum Jahr 2035 vorsieht. Für 
die 10 Landkreise sowie die Kreisfreie Stadt Chemnitz wird hingegen, ein Rückgang der 
Einwohnerzahl bis zum Jahr 2030 um bis zu 16,8 Prozent beim Erzgebirgskreis 
prognostiziert.6 
  

                                            
5 Quelle: Auszug aus der 7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen; 
Landkreisinformationen; Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, veröffentlicht am 19.05.2020. 
6 Ebenda. 

Potential an 
Müttern 
in 2035 im 
Vergleich 
zum IST-
Stand 2018  
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Die Bevölkerung entwickelt sich im Freistaat Sachsen und im Landkreis Bautzen wie 
folgt:  
 

Hinweis: Die Veränderungen auf der vertikalen Achse wird prozentual dargestellt. Das Jahr 2018 wird als 
Basisjahr mit 100% zu Grunde gelegt. 
 

 
Abbildung 4 - Diagramm zur Bevölkerungsentwicklung7 

Die Variante 1 und 2 für den Landkreis Bautzen liegen bis zum Jahr 2025 auf nahezu 
identischem Niveau. In den Folgejahren bildet sich ein breiter werdender Korridor, der 
im Vergleich zur 6. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung wesentlich 
schmaler ausfällt.  
 
Der Bevölkerungstand im Jahr 2030 beträgt laut Variante 1 voraussichtlich 
277.000 Einwohner, während die Variante 2 etwa 274.000 Einwohner voraussagt. 
 
Im Vergleich dazu prognostizierte die 6. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung 
für das Jahr 2030 in der Variante 1 noch 285.000 Einwohner und in der Variante 2 noch 
269.000 Einwohner.  
 
Angesichts der Tatsache, dass die 7. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung 
erst vor Kurzem erschienen ist, liegt zwischenzeitlich noch kein tatsächlicher 
Bevölkerungsstand für den Landkreis Bautzen vor, der für die Evaluation der zwei 
Varianten herangezogen werden könnte. Aufgrund des ähnlichen Prognoseverlaufes der 
beiden Varianten in den Jahren bis 2025 kann die Frage nach der zutreffenderen 
Variante möglicherweise in den nächsten 5 Jahren nicht belastbar für den gesamten 
Landkreis beantwortet werden.  

                                            
7 Quelle: Auszug aus der 7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen; 
Landkreisinformationen; Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, veröffentlicht am 19.05.2020. 



Teilschulnetzplan Allgemeinbildende Schulen 
Allgemeine Bevölkerungsentwicklung 
_________________________________________________________________________________________________________ 

- 7 - 

 Gemeindebezogene Bevölkerungsentwicklung in den Jahren 2014 bis 
2018 

In den Jahren 2014 bis 2018 hat sich die Bevölkerung in einem Großteil der Städte und 
Gemeinden des Landkreises Bautzen verringert. Diese Entwicklung geht regional 
unterschiedlich vonstatten, weil der Umfang des Geburtsrückganges sowie der Zu- und 
Abwanderung zwischen den Städten und Gemeinden stark variiert. 
 
Die nachfolgende Übersicht zeigt die unterschiedliche Entwicklung in den Städten und 
Gemeinden des Landkreises Bautzen: 
 

Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Bautzen; Jahre 2014 bis 2018 nach Gemeinden 

Abbildung 5 ï Bevölkerungsentwicklung von 2014 bis 2018 im Landkreis Bautzen8 

 
Im Vergleich zu dem restlichen Kreisgebiet hat die Bevölkerungsentwicklung in dem an 
die Landeshauptstadt Dresden angrenzenden Teil des Landkreises Bautzen in den 
vergangenen Jahren stagniert bzw. ist vereinzelt sogar gestiegen. 
  

                                            
8 Quelle: Auszug aus der 7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen; 
Landkreisinformationen; Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, veröffentlicht am 19.05.2020. 
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Die vorgenannte positive Entwicklung schlägt sich ebenfalls im steigenden 
Beschulungsbedarf nieder und führt zu Kapazitätsengpässen an den Oberschulen und 
Gymnasien in der Planungsregionen Radeberg. Aufgrund des daraus resultierenden 
akuten Handlungsbedarfes wurden die betreffenden Planteile für die Oberschulen und 
Gymnasien aus der Gesamtfortschreibung herausgelöst und vorzeitig fortgeschrieben. 
 
Besonders positiv sticht ebenso die Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden 
Crostwitz, Nebelschütz, Panschwitz-Kuckau und Räckelwitz hervor, die sich in 
steigenden Schülerzahlen an den sorbischen Schulen widerspiegelt. 

 Gemeindebezogene Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2035 

Die regional unterschiedliche Bevölkerungsentwicklung setzt sich aller Voraussicht nach 
auch künftig fort: 
 

Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Bautzen bis 2035 nach Gemeinden 

 

 
Abbildung 6 - Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Landkreis Bautzen9 

 

                                            
9 Quelle: Auszug aus der 7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen; 
Landkreisinformationen; Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, veröffentlicht am 19.05.2020. 
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Anhand der schematischen Übersicht zeichnet sich ab, dass die bereits in den letzten 
Jahren festzustellende Bevölkerungsabnahme in dem Großteil der Städte und 
Gemeinden anhält bzw. sich verstärkt. Die positive Entwicklung in den Städten sowie 
Gemeinden, die an die Landeshauptstadt Dresden angrenzen, gleicht sich an den 
allgemeinen Trend an und flacht ab bzw. beginnt, eine negative Tendenz auszuprägen. 
 
Mit einer voraussichtlichen Bevölkerungszunahme in den Gemeinden Crostwitz, 
Nebelschütz und Räckelwitz setzt sich die bisherige Entwicklung der Gemeinden fort 
und hebt sich insofern vom allgemeinen Trend positiv ab. 

 Geburten im Landkreis Bautzen 

Das Bevölkerungswachstum der vergangenen Jahre in dem an die Landeshauptstadt 
Dresden angrenzenden Teil des Landkreises Bautzen wird sich voraussichtlich künftig 
verlangsamen bzw. zunehmend dem Trend im restlichen Kreisgebiet angleichen. Dafür 
sprechen die letzten Meldungen der Einwohnermeldeämter im August 2020: 
 

 

Die Anzahl der erfassten und noch nicht schulpflichtigen Kinder sinkt kontinuierlich ab 
und erreicht zum Ende des Betrachtungszeitraumes lediglich noch 77 % bzw. 78 % des 
Ausgangsniveaus. 
 
Diese Entwicklung wird sich voraussichtlich auch in den Folgejahren fortsetzen, da die 
geburtenstarken Jahrgänge bis einschließlich des Geburtsjahres 1990, die 
Nachfolgegeneration der Babyboomer10, als welche landläufig die Geburtenjahrgänge 
1946 bis 1964 bezeichnet werden, zunehmend das Alter von 35 Jahren überschreiten, 
mit welchem die Geburtenrate abnimmt. 
 
Dieser negative Trend wird durch den sogenannten ĂWendeknickñ bei den Geburten 
verstärkt, welcher durch einen signifikanten Einbruch der Geburten nach der 
Wiedervereinigung gekennzeichnet ist. Als Hauptgründe für den Geburtenrückgang sind 
die Abwanderung der Bevölkerung in Richtung der alten Bundesländer sowie die stark 
gesunkenen Geburtenraten, welche auf die zum damaligen Zeitpunkt ungewisse 
wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Bundesländern zurückzuführen sein dürfte, zu 
nennen. 
 

                                            
10 Hans-Peter Bucher: Babyboomer kommen ins Rentenalter. In: Statistisches Amt des Kantons Zürich (Hrsg.): 
statistik.info. Juni 2008, S. 4 (zh.ch [PDF]): ĂNach der gªngigsten Definition gehºren jene zu den Babyboomern, die 
zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Pillenknick Mitte der 1960er -Jahre geboren sind. In der 
Schweiz sind das ungefähr die Jahrgªnge 1946 bis 1964. éñ. 

Landkreis Bautzen Stichtag der Meldung: 30.06.2020 

geboren vom 

01.07.2013 01.07.2014 01.07.2015 01.07.2016 01.07.2017 01.07.2018 01.07.2019 

bis bis bis bis bis bis bis 

30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Geburten 
in der Planungsregion 
Gymnasien Radeberg 

623 653 622 619 582 557 489 

Prozentuale 
Veränderung 

100 % 105 % 100 % 100 % 93% 89 % 78 % 

Geburten im gesamten 
Landkreis 

2.867 2.789 2.727 2.747 2.565 2.477 2.204 

Prozentuale 
Veränderung 

100 % 97 % 95 % 96 % 89 % 86 % 77 % 

https://statistik.zh.ch/dam/justiz_innern/statistik/Publikationen/statistik_info/si_2008_06_babayboomer.pdf.spooler.download.1326986364531.pdf/si_2008_06_babayboomer.pdf
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Die geburtenschwachen Jahrgänge ab dem Jahr 1991, die vom Wendeknick betroffen 
sind, erreichen sukzessive das Alter von 27 bis 35 Jahren11, in welchem statistisch 
gesehen die meisten Kinder im Landkreis Bautzen von Frauen geboren werden. Bei 
gleichbleibender Geburtenrate pro Frau werden daher absolut betrachtet weniger Kinder 
geboren, deren Beschulung in den Folgejahren abzusichern ist. 
 
Geht man davon aus, dass die im Vergleich zu anderen Bundesländern hohe 
Geburtenrate von 1,6 je Frau im Freistaat Sachsen weiterhin fortbesteht, so ist aufgrund 
des geringer werdenden Potentials an Frauen im gebärfähigen Alter mit sinkenden 
Geburtszahlen und in der Folge mit geringeren Einschulungen zu rechnen. 
 
Diese Annahme wird durch das nachfolgende Schaubild gestützt, in dem die Geburten 
im Landkreis Bautzen je 1.000 Einwohner dargestellt sind: 
 

Entwicklung der Geburten je 1.000 Einwohner im Landkreis Bautzen in den Jahren 1993 
bis 2018 
 

 
Abbildung 7 - Entwicklung der Geburten im Landkreis Bautzen12 

Nach Angaben der Sächsischen Staatskanzlei wäre für die Wahrung des 
Bestandniveaus eine Geburtenrate von 2,1 Geburten je Frau erforderlich.13 
 
Solange die Geburtenrate unterhalb der vorgenannten Geburtenrate liegt, schrumpft die 
Bevölkerung, insofern Wanderungsbewegungen dies nicht kompensieren. 
 
Eine ähnliche Entwicklung zeigt die Fortschreibung der Schulnetzplanung der 
Landeshauptstadt Dresden auf. Allerdings flacht die Geburtenprognose im Vergleich 
zum Landkreis Bautzen weitaus schwächer ab, da in der Landeshauptstadt 
vergleichsweise mehr Frauen im gebärfähigen Alter wohnen. Hierfür spricht auch das 
geringere Durchschnittsalter der Dresdner und -innen von 43 Jahren im Vergleich zu 
48 Jahren im Landkreis Bautzen. 
  

                                            
11 Lebendgeborene je eintausend Frauen im jeweiligen Alter, Sachsen und Deutschland, 2005 und 2015; Quelle: 
https://www.sozialbericht.sachsen.de/geburten-in-sachsen-4113.html#fn-48 . 
12 Statistisches Landesamt für den Freistaat Sachsen; Code für die Genesis Online-Datenbank: 12612-020Z. 
13 Präsentation der Sächsisches Staatskanzlei zur Entwicklung der Geburten im Freistaat Sachsen, 2017; Qu elle: 
https://www.demografie.sachsen.de/Geburten.pdf . 
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Abschließend bleibt festzuhalten, dass nach gegenwärtigen Erhebungen die Geburten 
im gesamten Landkreis sinken werden. In welchem Ausmaß Zuzüge dieser Entwicklung 
entgegenwirken können, kann aktuell nicht quantifiziert werden, da unklar ist, in 
welchem Umfang Familien und mit welcher Altersstruktur in den Landkreis Bautzen 
zuziehen und welche Schulwahl sie treffen. 
 
Weitere Faktoren, die sich auf die Anzahl der Geburten auswirken und deren 
Entwicklung mit Unsicherheiten behaftet ist, sind die Binnenwanderung innerhalb des 
Landkreises Bautzen, das Wanderungsverhalten zur und von der Landeshauptstadt 
Dresden sowie das Migrationsverhalten zwischen den Bundesländern und dem Ausland. 
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3 Entwicklung der Schülerzahlen 

Der im Rahmen der Verwaltungs- und Funktionalreform zum 01.08.2008 neu gebildete 
Landkreis Bautzen blickt in seiner jungen Geschichte auf steigende Schülerzahlen14 
zurück. Diese positive Entwicklung erreicht voraussichtlich mit dem Schuljahr 2021/ 22 
ihren Höhepunkt und bewegt sich in den Folgejahren auf hohem Niveau weiter. Mit dem 
Schuljahr 2026/ 27 werden die Schülerzahlen wieder auf die Höhe des 
Schuljahres 2019/ 20, welches in der nachfolgenden Darstellung gelb eingefärbt ist, 
zurückkehren. Mit dem Schuleintritt der geburtenschwachen Jahrgänge ab dem 
Schuljahr 2022/ 23 sinken die Schülerzahlen wieder ab.  
 
Anhand der unter Punkt 2.1 dargestellten Bevölkerungspyramide ist anzunehmen, dass 
sich diese Entwicklung auch in den Schuljahren ab 2030/ 31 fortsetzt. 
 
Schülerzahlen an Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen 

 
Abbildung 8 - Schülerzahlen an Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen15 

Den getroffenen Aussagen sowie der dargestellten Grafik liegen die amtliche 
Schulstatistik des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen bis einschließlich 
dem Schuljahr 2019/ 20 sowie die Vorausberechnungen des Schulreportes des 
Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB) zu Grunde.  
  

                                            
14 einzige Ausnahme bildet das Schuljahr 2009/ 10. 
15 Schulreport 2020 des Landesamtes für Schule und Bildung sowie die amtlichen Schulstati stiken des Statistischen 
Landesamtes des Freistaates Sachsen, Stand: 07.11.2020.  
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 Grundschulen 

Im Rahmen der jährlichen Fortschreibung des Schulreportes erhebt der Landkreis 
Bautzen als Träger der Schulnetzplanung von den Einwohnermeldeämtern der 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden die Anzahl der wohnhaften, aber noch nicht 
schulpflichtigen Kinder in ihrem Gebiet. Auf Grundlage der vorgenannten Daten lässt 
sich ableiten, wie viele Kinder voraussichtlich in welchem Schuljahr eingeschult werden 
und wie viele Schüler mit 4 Jahren zeitlichen Versatz an die Oberschule bzw. das 
Gymnasium wechseln. 
 
Aufbauend auf den letzten Meldungen der Einwohnermeldeämter16 im August 2020 an 
das Schulamt lassen sich demnach grundsätzlich folgende Annahmen für künftige 
Schuljahre treffen: 

 
Auf Grundlage der Erhebungen der vergangenen Jahre ist grundsätzlich festzustellen, 
dass die Einschulungen mit den Schuljahren 2018/ 19 und 2020/ 21 den Höchststand 
erreichen und sich ab dem Schuljahr 2021/ 22 auf niedrigerem, aber weiterhin hohem 
Niveau stabilisieren.  
 
Ab dem Schuljahr 2026/ 27 liegen den Einschulungen im Schulreport 2020 geschätzte 
Geburtenzahlen auf Basis der 6. Regionalisierten Bevölkerungsprognose zu Grunde.  
Diese Methodik hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und als sachgerecht 
erwiesen. 
 
Um sicherzustellen, dass die gegenständliche Schulnetzplanung auch die aktuellsten 
Entwicklungstendenzen beachtet, wurden im Zuge der Fortschreibung die Voraussagen 
der 6. und 7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnungen abgeglichen. Im Detail 
wurden die Vorausberechnungen für die bestehenden Mittelbereiche gegenübergestellt.  
 
Im Ergebnis liegen die Vorausberechnungen nach der 6. und 7. Regionalisierten 
Bevölkerungsvorausberechnung auf ähnlichem Niveau, weshalb der Schulreport in 
seiner ursprünglichen Form verwendet werden kann und keine Anpassungen angezeigt 
sind. 
  

                                            
16 Die im August 2020 erstatteten Meldungen bleiben bei dieser Betrachtung außen vor, da deren Berücksichtigung 
erst mit dem Schulreport 2021 erfolgt, welcher im März 2021 erscheint.  

Landkreis Bautzen Stichtag der Meldung: 30.06.2020 

geboren vom 

01.07.2013 01.07.2014 01.07.2015 01.07.2016 01.07.2017 01.07.2018 01.07.2019 

bis bis bis bis bis bis bis 

30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 

Geburten 
 im o.g. Zeitraum im 
gesamten Landkreis 

2.867 2.789 2.727 2.747 2.565 2.477 2.204 

Kinder, die bis zum 30.06. das 6. Lebensjahr vollenden, werden grundsätzlich schulpflichtig. 

Einschulungsjahr 2020/ 21 2021/ 22 2022/ 23 2023/ 24 2024/ 25 2025/ 26 2026/ 27  

Schüler wechseln in der Regel mit dem 10. Lebensjahr an eine weiterführende Schule. 

Wechsel  
mit dem Schuljahr 

2024/ 25 2025/ 26 2026/ 27  2027/ 28  2028/ 29  2029/ 30 2030/ 31 
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Summiert man die vorgenannten Einschulungen mit den Klassenstufen 2, 3 und 4, so 
ergibt sich für die Grundschulen im Landkreis Bautzen folgende Schülerzahlentwicklung: 
 

Gesamtschüleraufkommen an Grundschulen 

 
Abbildung 9 - Gesamtschüleraufkommen an Grundschulen17 

 Bildungsempfehlung 

Nach Beendigung der Grundschule wechseln die Schüler je nach persönlichem 
Bildungsziel und dem individuellen Leistungsvermögen auf eine Oberschule oder ein 
Gymnasium. Gemäß § 24 Schulordnung Grundschulen erhalten alle Schüler zum Ende 
des ersten Schulhalbjahres der Klassenstufe 4 eine Bildungsempfehlung. 
  

Die Bildungsempfehlung für das Gymnasium wird erteilt, wenn der Schüler in der 
Halbjahresinformation oder am Ende des Schuljahres in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Sachunterricht einen Notendurchschnitt von 2,0 oder besser erreicht 
hat und keines dieser Fächer mit der Note 'ausreichend' oder schlechter benotet wurde. 
Mit einer Bildungsempfehlung für die Oberschule stehen den Schülern verschiedene 
Bildungswege offen.  
 
Die gesetzlichen Regelungen dazu wurden mit Wirkung zum Schuljahr 2017/ 18 neu 
gefasst. Demnach hat die Bildungsempfehlung lediglich einen orientierenden Charakter 
für die Eltern, welche die letzte Entscheidung über den weiteren Bildungsweg des 
Kindes treffen. Dabei haben sich die Anforderungen an eine Bildungsempfehlung für das 
Gymnasium auf Grundlage des bereits vorhandenen Fächerkanons nicht verändert.  
 
Neu ist, dass die Eltern ihr Kind an einem Gymnasium anmelden können, auch wenn es 
eine Bildungsempfehlung für die Oberschule bekommen hat. In diesem Fall ist ein 
verpflichtendes Beratungsgespräch am gewünschten Gymnasium mit den Eltern 
erforderlich. Das Lern- und Arbeitsverhalten des Schülers, seine schulischen Leistungen 
und seine bisherige Entwicklung sollten dabei erwarten lassen, dass er den 
Anforderungen des Gymnasiums gerecht werden kann. Besteht nach diesem Gespräch 
der Wunsch zu Aufnahme an einer Oberschule, melden die Eltern ihr Kind an der 
gewünschten Oberschule in einem vorgegebenen Zeitraum an. Sollte der Sächsische 
Gesetzgeber sich dazu entscheiden, die Zugangsvoraussetzungen für das Gymnasium 
zu verändern, so hätte dies großen Einfluss auf die Übergangsquote und damit auf die 
Entwicklung der Schülerzahlen der Oberschulen und der Gymnasien. 

                                            
17 Schulreport 2020 des Landesamtes für Schule und Bildung sowie die amtlichen Schulstatistiken des Statistischen 
Landesamtes des Freistaates Sachsen, Stand: 07.11.2020.  
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 Übergang an Oberschule bzw. das Gymnasium 

Die Schülerzahlprognosen für Oberschulen sowie Gymnasien beruhen ab dem 
Schuljahr 2030/ 31 auf einer geschätzten Geburtenanzahl im Mittelbereich, was 
prognostische Unsicherheiten mit sich bringt. 
 
Der vorgenannte Umstand ist jedoch von nachgeordneter Bedeutung für die 
gegenständliche Fortschreibung der Schulnetzplanung, da der entsprechend der 
Sächsischen Schulnetzplanungsverordnung zu betrachtende Planungszeitraum 
10 Jahre umfasst und damit mit dem Schuljahr 2029/ 30 endet. 
 
Wie bereits unter Punkt 1.3 dargestellt, durchlaufen die Schülerzahlen der 
weiterführenden Schulen eine ähnliche Entwicklung wie die Grundschulen, allerdings 
4 Jahre versetzt. 
 
Um auch die Schülerzahlen für die weiterführenden Schulen schulbezogen 
vorausberechnen zu können, berücksichtigt der Schulreport das Übergangsverhalten 
auf Basis der Schülerströme der 3 vergangenen Schuljahre und trifft darüber hinaus 
Prognosen auf Grundlage der 6. Regionalisierten Bevölkerungsprognose bis zum 
Schuljahr 2039/ 40. 
 
Die nachfolgende Darstellung zeigt die Übergangsquote von der Grundschule an das 
Gymnasium. Bei der Ermittlung der Übergangsquote wurde die Gesamtschülerzahl der 
Klassenstufe 5 aller Oberschulen und Gymnasien ins Verhältnis zu der Schülerzahl der 
Klassenstufe 5 an den Gymnasien gesetzt: 
 
Übergangsquote von der Grundschule an das Gymnasium 
 

 
Abbildung 10 - Übergangsquote von der Grundschule an die Oberschule bzw. das Gymnasium18 

 
Das Übergangsverhalten von der Grundschule auf die weiterführenden Schulen wird 
maßgeblich durch die Schulwahlentscheidung der Jugendlichen zwischen den 
erreichbaren Oberschulen und Gymnasien beeinflusst sowie durch die 
Bildungsempfehlung. 
 

                                            
18 Schulreport 2020 des Landesamtes für Schule und Bildung sowie die amtlichen Schulstatistiken des Statistischen 
Landesamtes des Freistaates Sachsen, Stand: 07.11.2020. 
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 Oberschulen 

Anhand der amtlichen Schulstatistiken der vergangenen Jahre sowie dem Schulreport 
des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB) ist folgende Schülerzahlentwicklung 
für die Oberschulen zu erwarten: 
 

Gesamtschüleraufkommen an Oberschulen 

 
Abbildung 11 - Gesamtschüleraufkommen an Oberschulen19 

Mit dem stufenweisen Übergang der geburtenstarken Jahrgänge steigt die Anzahl der 
Schüler in den Eingangsklassen ab dem Schuljahr 2015/ 16, nachdem in den 
Schuljahren 2013/ 14 und 2014/ 15 zwischenzeitlich eine sinkende Tendenz zu 
verzeichnen war. Dieser Trend setzt sich im Betrachtungszeitraum fort und führt im 
Ergebnis zu einem Anstieg der absoluten Schülerzahlen an den Oberschulen bis zum 
Schuljahr 2024/ 25. In den folgenden Schuljahren verbleiben die Schülerzahlen auf 
hohen, leicht sinkenden Niveau und erreichen mit dem Schuljahr 2028/ 29 das 
Gesamtschüleraufkommen des Schuljahres 2018/ 19. 
 
Die Schülerzahlen steigen besonders deutlich an den Oberschulen, die an die 
Landeshauptstadt Dresden angrenzen, und verbleiben vergleichsweise länger auf 
hohem Niveau als es in anderen Teilen des Landkreises der Fall ist. Ein 
überdurchschnittlicher positiver Trend ist ebenso an den in der Großen Kreisstadt 
Bautzen gelegenen Oberschulen feststellbar. 
 
In einzelnen Regionen im Norden und Osten des Landkreises Bautzen ist allerdings 
auch eine sinkende Nachfrage an Oberschulen zu verzeichnen, sodass in wenigen 
Oberschulstandorten in der Eingangsklassenstufe 5 nur eine Klasse gebildet werden 
konnte. 
 
  

                                            
19 Schulreport 2020 des Landesamtes für Schule und Bildung sowie die amtlichen Schulstatistiken des Statistischen 
Landesamtes des Freistaates Sachsen, Stand: 07.11.2020. 
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 Gymnasien 

Anhand der amtlichen Schulstatistiken der vergangenen Jahre sowie dem Schulreport 
des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB) ist folgende Schülerzahlentwicklung 
für die Gymnasien zu erwarten: 
 

Gesamtschüleraufkommen an Gymnasien 

 
Abbildung 12 - Gesamtschüleraufkommen an Gymnasien20 

Ebenso wie an den Oberschulen wirkt sich der Übergang der geburtenstarken 
Jahrgänge positiv auf die Schülerzahlen der Gymnasien aus, was sich in steigenden 
Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2024/ 25 widerspiegelt. 
 
Ähnlich wie bei den Oberschulen sinken die Schülerzahlen mit dem Nachrücken 
geburtenschwacher Jahrgänge ab. Aller Voraussicht nach wird das Schüleraufkommen 
des Schuljahres 2018/ 19 erstmals im Schuljahr 2031/ 32 wieder erreicht. Im Vergleich 
zu den Vorausberechnungen für die Oberschulen schrumpft das 
Gesamtschüleraufkommen an den Gymnasien verhältnismäßig schwächer, was in der 
längeren Verweildauer der Schüler am Gymnasien von 8 Schuljahren begründet liegt. 
 
Die Schülerzahlen steigen besonders deutlich an den Gymnasien, die an die 
Landeshauptstadt Dresden angrenzen, und verbleiben vergleichsweise länger auf 
hohem Niveau als es in anderen Teilen des Landkreises der Fall ist. 
  

                                            
20 Schulreport 2020 des Landesamtes für Schule und Bildung sowie die amtlichen Schulstatistiken des Statistischen 
Landesamtes des Freistaates Sachsen, Stand: 07.11.2020. 
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 Förderschulen 

Der Schulreport des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB) berechnet die 
Schülerzahlen schulbezogen für Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien voraus. 
 
Eine schulbezogene Vorausberechnung seitens des Landesamtes für Schule und 
Bildung für Förderschulen erfolgte erstmalig mit dem Schulreport 2020.  
 
Der Landkreis Bautzen als Träger der Schulnetzplanung baut auf den Schulreport 2020 
als belastbare Planungsgrundlage auf und individualisiert diese anhand der spezifischen 
Rahmenbedingungen im Landkreis Bautzen. 
 
Im Ergebnis der individualisierten Vorausberechnungen ergibt sich folgende 
Schülerzahlentwicklung bis zum Schuljahr 2029/ 30: 
  
Gesamtschüleraufkommen an Förderschulen 

 
Abbildung 13 - Gesamtschüleraufkommen an Förderschulen21 

Nachdem die Förderschulquote in den Schuljahren 2008/ 09 bis 2012/ 13 kontinuierlich 
gesunken ist, hat sie sich in den Schuljahren 2013/ 14 bis 2018/ 19 auf gleichbleibenden 
Niveau von 5,4 % eingependelt und wird voraussichtlich in den künftigen Schuljahren 
leicht absinken. 
 
Die Punkte 4.2.4 und 4.2.7 treffen weiterführende Aussagen zu möglichen 
Auswirkungen der Inklusion auf die Entwicklung der Schülerzahlen sowie deren 
Berücksichtigung in der mittel- und langfristigen Bedarfsprognose. 
  

                                            
21 Schulreport 2020 des Landesamtes für Schule und Bildung sowie die amtlichen Schuls tatistiken des Statistischen 
Landesamtes des Freistaates Sachsen, Stand: 07.11.2020. 
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 Schulen des zweiten Bildungsweges 

Im Landkreis Bautzen haben folgende Schulen des zweiten Bildungsweges ihren Sitz: 
 

1. Abendoberschule Bautzen an der Gottlieb-Daimler-Oberschule  
2. Abendgymnasium am Philipp-Melanchthon-Gymnasium Bautzen.  

 
Um die Schülerzahlen belastbar vorauszusagen, greift der Landkreis Bautzen als Träger 
der Schulnetzplanung auf die bewährte Methodik, die eine Fortschreibung des 
arithmetischen Mittels der Schüler der vergangenen 5 Schuljahre vorsieht, zurück. Diese 
Herangehensweise wird ebenfalls von anderen Landkreisen sowie Kreisfreien Städten 
praktiziert.  
 
Die durchschnittliche Schülerzahl der Schuljahre 2016/ 17 bis 2020/ 21 beträgt 76 und 
wird für den Betrachtungszeitraum bis 2029/ 30 zu Grunde gelegt.  
 
Unter Berücksichtigung der amtlichen Schulstatistiken ist folgende Entwicklung bis zum 
Schuljahr 2029/ 30 zu erwarten: 
 
Gesamtschüleraufkommen an Schulen des zweiten Bildungsweges 

 
Abbildung 14 - Schüleraufkommen an den Schulen des zweiten Bildungsweges22 

  

                                            
22 Schulreport 2020 des Landesamtes für Schule und Bildung sowie die amtlichen Schulstatistiken des Statistischen 
Landesamtes des Freistaates Sachsen, Stand: 07.11.2020. 
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4 Bestandteile der Schulnetzplanung 

Die Sächsische Schulnetzplanungsverordnung (SächsSchulnetzVO) schreibt die 
Bestandteile der Fortschreibung des Teilschulnetzplanes Allgemeinbildende Schulen 
fest. Weitere Prämissen legt das SächsSchulG fest. 
 
Folgende Bestandteile sind im SächsSchulG und der SächsSchulnetzVO normiert: 
 

lfd. 
Nr. 

Bestandteile Rechtsgrundlage Punkt/ Anlage 4 

1 Schulnetzbericht § 4 SächsSchulnetzVO Anlage 4 

2 
mittel- und langfristige 
Bedarfsprognose 

§ 5 SächsSchulnetzVO 7 bis 11 

3 
Zielplanung mit 
Ausführungsmaßnahmen 

§ 6 SächsSchulnetzVO 7 bis 11 

4 Standortplan § 7 SächsSchulnetzVO 12 

5 
Abstimmung mit der 
Jugendhilfeplanung 

§ 4 SächsSchulnetzVO 13 

6 Anhörung mit Kreiselternrat § 23a Abs. 1 SächsSchulG 15.1 

7 
Abstimmung mit benachbarten 
Trägern der Schulnetzplanung 

§ 23a Abs. 4 SächsSchulG 
15.4 

 

8 
Herstellung des Einvernehmens 
mit öffentlichen Schulträgern 

§ 23a Abs. 4 SächsSchulG 15.2 

 Schulnetzbericht 

Im Schulnetzbericht werden die allgemeinbildenden Schulen sowie die Schulen des 
zweiten Bildungsweges in öffentlicher und in freier Trägerschaft im Landkreis Bautzen 
umfassend vorgestellt.  
 
Die Mindestinhalte des Schulnetzberichtes definiert § 4 SächsSchulnetzVO. 
 
Zur Wahrung der Übersichtlichkeit werden die Schulen in den jeweiligen Kapiteln in 
Kurzform dargestellt. 
 
Der ausführliche Schulnetzbericht zu jeder Schule ist in der Anlage 4 zu finden. 

 Zentralörtliche Funktion des Schulträgers/ Schnittmengen mit dem 
LEP und Regionalplan OL-NS 

Demnach ist neben dem Schulträger bei Gemeinden auch die zentralörtliche Funktion 
des Schulträgers aufzuführen. Diese ergibt sich aus der regionalplanerischen 
Einordnung der Gemeinde im Landesentwicklungsplan (LEP) sowie dem Regionalplan 
Oberlausitz-Niederschlesien (Regionalplan OL-NS). 
 
Zentrale Orte verfügen über leistungsfähige Versorgungs- und Siedlungskerne und 
bilden auf Grund ihrer Einwohnerzahl und der Größe ihres Verflechtungsbereiches, ihrer 
Lage im Raum, ihrer Funktion und der Komplexität ihrer Ausstattung Schwerpunkte des 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens im Freistaat Sachsen. 
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Die Großen Kreisstädte Bautzen und Hoyerswerda bilden gemeinsam mit der 
Stadt Görlitz einen oberzentralen Städteverbund. Gemäß dem Ziel 1.3.6 des LEP sind 
die Oberzentren unter anderem als Wirtschafts- und Innovationszentren weiter zu 
entwickeln. Grundvoraussetzung dafür ist die schulische und berufliche Bildung. 
 
Die Lausitz und somit auch der Landkreis Bautzen stehen in den nächsten Jahren vor 
tiefgreifenden Veränderungen, die durch den Strukturwandel und den demografischen 
Wandel begründet sind. Es ist nicht absehbar, wie sich in der Lausitz der Bedarf an 
Fachkräften qualitativ und quantitativ in den nächsten Jahren darstellen wird. 
Bestehende Reserven zur Aufnahme von weiteren Klassen an einem Großteil der 
Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien und Förderschulen stellen sicher, das lokal 
bzw. regional steigenden Bedarf auch kurzfristig entsprochen werden kann. 
 
Die Großen Kreisstädte Kamenz und Radeberg sind Mittelzentren im Landkreis 
Bautzen. Diese sind gemäß Ziel 1.3.7 des LEP unter anderem als regionale 
Bildungszentren zu sichern und zu stärken. Um das vorgenannte Ziel zu erfüllen, sind 
die Oberschulen und Gymnasien in der Planungsregion Radeberg eng vernetzt und 
stehen im stetigen Austausch. Zudem trägt die Einrichtung der Oberschule Arnsdorf in 
der Peripherie von Radeberg nachhaltig zur Erreichung des vorgenannten Zieles bei.  
 
Die Grundzentren sollen gemäß Ziel 1.3.8 LEP das ĂNetz der Ober- und Mittelzentrenñ 
so ergªnzen, dass Ăflªchendeckender Zugang zu Einrichtungen der grundzentralen 
Versorgung in zumutbarer Entfernungñ gesichert wird. Im Landkreis Bautzen sind die 
Grundzentren gemäß Ziel 2.1.8 des Regionalplanes OL-NS: 
 

¶ Bernsdorf, 

¶ Bischofswerda, 

¶ Gemeindeverbund Großdubrau ï Radibor, 

¶ Großröhrsdorf, 

¶ Städte- und Gemeindeverbund ĂOberlandñ: Kirschau ï 
Neukirch/Lausitz ï Schirgiswalde ï Sohland an der Spree ï 
Wilthen, 

¶ Königsbrück, 

¶ Königswartha, 

¶ Pulsnitz, 

¶ Wittichenau und 

¶ Weißenberg. 
 
Nach Ziel 6.3.2 LEP sollen in allen zentralen Orten Grundschulen vorhanden sein. Die 
Erfüllung dieses Zieles ist langfristig sichergestellt, da die Bestandssicherheit der 
Grundschulen in den Grundzentren gegeben ist. 
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Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion wirken gemäß Kapitel 2.2 des 
Regionalplanes OL-NS aus raumstruktureller Sicht deutlich über ihre eigenen Grenzen 
hinaus oder die Funktion stellt in einem Grundzentrum eine deutlich herausgehobene 
Funktion dar.  
 
Im Landkreis Bautzen sind die Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion ĂBildungñ: 
 

¶ die folgenden Grundzentren: 
o Bischofswerda, 
o Pulsnitz und 
o Wilthen,  

 

¶ sowie die Stadt Lauta. 
 
Als Gemeinde mit besonderer Gemeindefunktion ĂGesundheit/Sozialesñ wird im 
Landkreis Bautzen die Gemeinde Arnsdorf unter Ziel 2.2.5 des Regionalplanes OL-NS 
ausgewiesen.  
 
Das Ziel 12.2 des Regionalplanes OL-NS (im aktuellen Entwurf und in der 
1. Gesamtfortschreibung) legt fest, dass ĂMaÇnahmen zum Schutz und zur Fºrderung 
der sorbischen Sprache und des sorbischen Kulturgutesñ zu unternehmen und zu 
unterstützen sind. Aufgrund der Tatsache, dass alle Sorbischen Schulen mittel- und 
langfristig im Bestand sichert sind und den künftigen Beschulungsbedarf abdecken 
können, wird in Bezug auf Schulbildung dieses Ziel erreicht sowie dessen Sicherstellung 
langfristig gewährleistet. 
 
Hinsichtlich der Aktualität der Regionalplanung wird abschließend darauf hingewiesen, 
dass sämtliche vorgenannten Aussagen auf der gegenwärtig geltenden 
1. Gesamtfortschreibung des Regionalplanes OL-NS beruhen.  
 
Der Entwurf der 2. Gesamtfortschreibung vom 06.12.2019 befindet sich seit dem 
03.10.2020 in der Abwägungsphase und sieht bei den zentralen Orten Änderungen in 
Bezug auf die Gemeinden mit besonderer Gemeindefunktion "Bildung" vor.  
 
Entsprechend dem Entwurf werden die Voraussetzungen nur noch durch folgende 
Gemeinden erfüllt: 
 

¶ die folgenden Grundzentren: 
o Bischofswerda, 
o Großröhrsdorf und 
o Wilthen.  

 

 Standort der genutzten Schulgebäude und Schulsportstätten 

Zusätzlich zum Standort der genutzten Schulgebäude und Schulsportstätten 
einschließlich der Angabe der darin befindlichen Schulart und der Adresse ist eine 
Gebäudeanalyse mit Darstellung jedes Raumes unter Angabe von Fläche und 
Nutzungsart sowie Aussagen zur Doppel- oder Fremdnutzung und gebäudegebundener 
Ausstattung auszuweisen. 
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Maßgeblich sind hierbei alle für den Unterricht oder die Unterrichtsbegleitung genutzten 
und potenziell nutzbaren Räume. Eine gebäudegebundene Ausstattung kennzeichnet 
sich durch fest eingebaute Gerätschaften für den Fach- und Praxisunterricht, welche 
eine erhöhte Gefährdungssituation oder Nutzungseinschränkung des Raumes 
darstellen. 

 Internatsunterbringung 

Aussagen zur Internatsunterbringung sind nur bei allgemeinbildenden Schulen mit 
vertiefter Ausbildung, berufsbildenden Schulen und Schulen des zweiten Bildungsweges 
zu treffen. 

 Betreuungsangebote 

Sofern Betreuungsangebote nach § 16 Abs. 2 SächsSchulG vorgehalten werden, sind 
diese einschließlich der Benennung der Kapazitäten nach Betriebserlaubnis und Angabe 
zur Auslastung aufzuführen. 
 
Darüber hinaus sind die Standorte der Heimunterbringung an Förderschulen 
einschließlich der Benennung der Kapazitäten nach Betriebserlaubnis und Angaben zur 
Auslastung anzugeben. 

 Umfang der Bildungsangebote 

Für jede Schule ist der Umfang der Bildungsangebote darzustellen. Neben den in der 
jeweiligen Schulordnung vorgesehenen Bildungsgängen sind auch zusätzliche 
Angebote anzugeben, soweit damit Zusatzaufwendungen in der räumlichen oder 
sachlichen Ausstattung einhergehen. Die Benennung der Bildungsangebote ist dabei 
ausreichend. 

 Ganztagsangebote (GTA) 

Mit der Entscheidung einer Schule Ganztagsangebote (GTA) für ihre Schüler zu 
gestalten, ist gleichzeitig die Wahl der Organisationsform im Ganztag verbunden. 
Diesbezüglich sind 3 Formen der Gestaltung möglich. 
 
In der voll gebundenen Form verpflichten sich alle Schüler zur Teilnahme an den 
ganztägigen Betreuungsangeboten der Schule an mindestens 3 Wochentagen.  
 
In der teilweise gebundenen Form verpflichtet sich ein Teil der Schüler an mindestens 
3 Wochentagen an den ganztägigen Angeboten der Schule teilzunehmen. 
 
Bei der offenen Form gewährleistet die Schule den Aufenthalt verbunden mit einem 
Bildungs- und/ oder Freizeitangebot in der Schule an mindestens 3 Wochentagen. 

 Einzugsbereiche und kommunale Zusammenarbeit 

Abschließend sind die Einzugsbereiche der Schulen und bestehende Formen der 
kommunalen Zusammenarbeit im Schulnetzbericht zu erfassen. 

 Erhebungsumfang von Trägern freier Schulen 

Träger von freien Schulen sind verpflichtet, dem Träger der Schulnetzplanung für den 
Schulnetzbericht den Schulträger, den Standort der genutzten Schulgebäude und 
Schulsportstätten sowie die Standorte der Heimunterbringung zu übermitteln.  
 
Eine weitergehende Befugnis zur Erhebung gebäudespezifischer Daten für das 
Schulgebäude sieht das Sächsische Staatsministerium für Kultus als Verordnungsgeber 
nicht vor.  
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 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Entsprechend § 5 Abs. 1 SächsSchulnetzVO sind auf Grundlage des Schulnetzberichtes 
und der Schülerzahlvorausberechnung die mittel- und langfristige Bedarfsprognose zu 
erstellen.  
 
Die mittelfristige Bedarfsprognose umfasst einen Zeitraum von 5 Jahren und die 
langfristige Bedarfsprognose umfasst einen Zeitraum von 10 Jahren. 
 
Die Bedarfsprognosen beinhalten eine Modellrechnung zur künftigen Klassenbildung je 
Klassen- oder Jahrgangsstufe unter Zugrundelegung des Planungsrichtwertes. 
 
Der Planungsrichtwert an öffentlichen Schulen beträgt 25 Schüler je Klasse, soweit in 
der Anlage zu § 5 Abs. 4 SächsSchulnetzVO nichts Abweichendes bestimmt ist. 
 
Für jede Schule ist anzugeben, ob die Mindestvoraussetzungen für die Fortführung der 
Schule insgesamt oder von Teilen derselben nach § 4a SächsSchulG oder der 
Sächsischen Klassenbildungsverordnung (SächsKlassBVO) erfüllt werden. 
 
Bei Schulen mit Schulbezirk ist für den jeweiligen Schulbezirk und ansonsten für jede 
Schule oder jedes Planungsgebiet anzugeben, ob der Bedarf an Schulplätzen gedeckt 
werden kann. 

 Planungsregionen 

Die Schülerzahlvorausberechnung des Schulreportes legt die tatsächlichen 
Schülerströme der vergangenen 3 Jahre sowie die in den Schulbezirken der 
Grundschulen wohnhaften, aber noch nicht schulpflichtigen Kinder zu Grunde, d.h. es 
werden sämtliche Verflechtungen in der jeweiligen Planungsregion und über die 
Planungsregion hinaus in den schulbezogenen Vorausberechnungen der Schülerzahlen 
berücksichtigt. 
 
Beispielsweise kann ein zusätzlicher Beschulungsbedarf im Bereich der Oberschulen in 
der Planungsregion Radeberg nicht durch ggf. bestehende Kapazitäten an Oberschulen 
im Norden oder Osten des Landkreises Bautzen abgedeckt werden, da die Schulwege 
unangemessen lang werden. 
 
Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung des § 23a SächsSchulG, ein umfassendes 
und regional ausgeglichenes und unter zumutbaren Bedingungen erreichbares 
Bildungsangebot zu schaffen, macht es sich daher erforderlich Planungsregionen 
insbesondere für die Schularten mit einem größeren Einzugsbereich wie Oberschulen, 
Gymnasien und Förderschulen zu bilden, um regionale und kulturelle Besonderheiten 
angemessen in die Schulnetzplanung einfließen zu lassen sowie zusätzliche 
Maßnahmen zur Abdeckung des Beschulungsbedarfes in der jeweiligen Planungsregion 
zu verorten. 
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Die Planungsregionen wurden auf Basis einer umfassenden Analyse der Schülerströme 
gebildet. Für die Zuordnung der Städte und Gemeinden zu Planungsregionen wurden 
folgende Kriterien angesetzt: 
 

1. Schüler aus den Städten und Gemeinden der zugeordneten 

Planungsregion sollten vorwiegend Schulen innerhalb der 

Planungsregion besuchen. 

2. regionale und kulturelle Besonderheiten (bspw. Sorbisch) 

3. Schülerbeförderung (Schülerbeförderungssatzung, maximale 

Wegezeiten laut Sächsischem Schulrecht und Rechtsprechung) 

 
Im Rahmen der Bildung der Planungsregion wurde erwogen, bereits auf bestehende 
Planungsräume in der Jugendhilfeplanung oder Sozialplanung zurückzugreifen. Nach 
tiefergehender Auseinandersetzung mit den Fachplanungen sowie deren Zielsetzung 
wurde dieser Ansatz allerdings wieder verworfen, da die unterschiedliche inhaltliche 
Ausrichtung und räumliche Ausdehnung keine mittelbaren Synergieeffekte erwarten ließ. 
 
Auf Grund der unterschiedlichen Einzugsbereiche und gesetzlicher Regelungen 
hinsichtlich der Schulwahlfreiheit ist eine Differenzierung der Planungsregionen nach 
den einzelnen Schularten geboten. 
 
Die Planungsregionen werden nach Abwägung aller Möglichkeiten mit dem Namen der 
einwohnerstärksten Kommune bezeichnet. Dies erleichtert die geografische 
Orientierung für den Leser gegenüber einer nummerischen Bezeichnung bzw. einer auf 
Himmelsrichtungen basierenden Darstellung. 

 Grundschulen 

Entsprechend § 25 Abs. 2 SächsSchulG ist grundsätzlich das Gebiet des Schulträgers 
der Schulbezirk.  
 
Wenn im Gebiet des Schulträgers mehrere Grundschulen bestehen, kann der 
Schulträger Einzelschulbezirke oder gemeinsame Schulbezirke bestimmen. 
 
Erstreckt sich der Schulbezirk über das Gebiet des Schulträgers hinaus auch von 
benachbarten Gemeinden, so ist durch die betreffenden Gemeinden eine 
Zweckvereinbarung im Sinne des Sächsischen Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit abzuschließen oder ein Zweckverband zu bilden. 
 
Grundschulen in freier Trägerschaft sowie die Sorbische Grundschule Bautzen sind 
keinem Schulbezirk zugeordnet. Die Schülerströme der vorgenannten Schulen werden 
ebenso wie die Schulen mit Schulbezirk anhand der tatsächlichen Verhältnisse in der 
mittel- und langfristigen Bedarfsprognose abgebildet. Insofern wird eine methodische 
Gleichbehandlung sichergestellt. 
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 Oberschulen 

Unter Berücksichtigung der unter Punkt 4.2.1 dargestellten Prämissen ergeben sich 
folgende 9 Planungsregionen für die Schulart Oberschulen: 
 

lfd. 
Nr. 

Name der 
Planungsregion 

Städte/ 
Gemeinden 

(Anzahl) 

Oberschulen 
 

(Anzahl) 

davon in freier 
Trägerschaft 

(Anzahl) 

1 Bautzen 3 4 1 

2 Bischofswerda 7 2 - 

3 Hoyerswerda 7 6 2 

4 Kamenz 6 5 3 

5 Malschwitz 5 4 3 

6 Pulsnitz 7 2 - 

7 Radeberg 5 4 - 

8 Sohland 9 5 1 

9 Sorbische Oberschulen 9 4 - 

Mittelwert: 6,3 4,0 1,1 

Summe: 57 36 10 

 
Eine topografische Darstellung der Planungsregionen einschließlich der 
Oberschulstandorte ist im Planteil Oberschulen unter Punkt 8 zu finden. 

 Gymnasien 

Unter Berücksichtigung der unter Punkt 4.2.1 dargestellten Prämissen ergeben sich 
folgende 6 Planungsregionen für die Schulart Gymnasien: 
 

lfd. 
Nr. 

Name der 
Planungsregion 

Städte/ 
Gemeinden 

(Anzahl) 

Gymnasien 
 

(Anzahl) 

davon in freier 
Trägerschaft 

(Anzahl) 

1 Bautzen 19 3 - 

2 Bischofswerda 7 1 - 

3 Hoyerswerda 8 3 1 

4 Kamenz 8 1 - 

5 Radeberg 10 2 - 

6 Sohland 5 1 - 

Mittelwert: 9,5 1,8 0,2 

Summe: 57 11 1 

 
Eine topografische Darstellung der Planungsregionen einschließlich der 
Oberschulstandorte ist im Planteil Oberschulen unter Punkt 9 zu finden. 
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 Förderschulen 

Die im Landkreis Bautzen bestehenden Förderschulen sind auf einen oder mehrere der 
folgenden Förderschwerpunkte spezialisiert: 
 

1. Sehen   (Förderschule liegt außerhalb des Landkreises Bautzen) 
2. Hören   (Förderschule liegt außerhalb des Landkreises Bautzen) 
3. geistige Entwicklung 
4. körperlich und motorische Entwicklung 
5. Lernen 
6. Sprache  (Förderschule liegt außerhalb des Landkreises Bautzen) 
7. emotionale und soziale Entwicklung. 

 
Die unterschiedliche inhaltliche Ausrichtung der Förderschulen sowie die geringe Anzahl 
der Förderschulen gleichen Förderschwerpunktes erschwert die Bildung von 
kleinteiligen Planungsregionen und lässt keinen fachplanerischen Mehrwert bei der 
mittel- und langfristigen Bedarfsprognose erwarten. 
 
Aufgrund der bestehenden Wechselwirkungen bei den Schülerströmen sowie möglichen 
Umlenkungen wird daher der gesamte Landkreis Bautzen als eine Planungsregion 
betrachtet. Hierbei wird eine Untergliederung nach Hauptförderschwerpunkten 
vorgenommen, die sich wie folgt darstellt: 
 

lfd. Nr. 
Schulen mit dem 

Förderschwerpunkt: 

Städte/ 
Gemeinden 

(Anzahl) 

davon in freier 
Trägerschaft 

(Anzahl) 

1 geistige Entwicklung 5 2 

2 körperlich-motorische Entwicklung 1 - 

3 Lernen 5 - 

4 
emotionale und soziale 

Entwicklung 
3 - 

5 Klinik- und Krankenhausschule 2 1 

 
Eine topografische Darstellung der Schulstandorte ist im Planteil Förderschulen unter 
Punkt 10 zu finden. 

 Schulen des zweiten Bildungsweges 

Für die Abendoberschule Bautzen an der Gottlieb-Daimler-Oberschule sowie das 
Abendgymnasium am Philipp-Melanchthon-Gymnasium Bautzen wird jeweils der 
gesamte Landkreis Bautzen als Planungsregion ausgewiesen. 
 
Eine topografische Darstellung der Schulstandorte ist im Planteil Schulen des zweiten 
Bildungsweges unter Punkt 11 zu finden. 
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 Schülerbeförderung 

Der Landkreis Bautzen ist Träger der notwendigen Beförderung der Schüler auf dem 
Schulweg gemäß § 23 Abs. 3 SächsSchulG. Die Realisierung dieser Pflichtaufgabe 
erfolgt auf Grundlage der geltenden Satzung über die Erstattung der notwendigen 
Schülerbeförderungskosten im Landkreis Bautzen. 
 
Eine Fahrtkostenerstattung kann in diesem Zusammenhang ausschließlich 
schulpflichtigen Kindern, die ihren Hauptwohnsitz im Freistaat Sachsen haben und eine 
Schule auf dem Territorium des Landkreises Bautzen besuchen sowie unter 
Berücksichtigung der Erstattungsvoraussetzungen der jeweils gültigen Satzung, gewährt 
werden. 
 
Der Landkreis Bautzen hat über 15.600 beförderte Schüler. 
 
Die Kostenerstattung erfolgt zur nächstgelegenen Schule.  
 
Der monatliche Eigenanteil beträgt gegenwärtig 13,00 ú. 
 
Beim Besuch einer nicht nächstgelegenen Schule werden nur die halben Fahrtkosten 
vom Landkreis erstattet. Eltern zahlen dann einen höheren Eigenanteil. 
 
Die Länge des Schulweges wird durch die einfache fußläufige Entfernung zwischen 
Wohnort und Schule je nach Schulstandort definiert. Nach § 3 Absatz 1 der Satzung des 
Landkreises Bautzen liegt ein Kostenerstattungsanspruch vor, wenn der Schulweg 
(kürzeste öffentliche Wegstrecke) wie folgt bemessen ist: 
 

¶ für Schüler der Klassen 1 bis 4 ab einer Mindestentfernung von 2 km  

¶ für Schüler ab Klasse 5 ab einer Mindestentfernung von 3,5 km  

¶ ohne Beachtung der Mindestentfernung, wenn Wohnort und Schulort in 

verschiedenen Orten/Ortsteilen liegen und keine zusammenhängende Bebauung 

vorhanden ist. 

 
Des Weiteren können gemäß § 3 Abs. 4 dieser Satzung Ausnahmen für Schüler 
gemacht werden, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder 
nicht zumutbar ist (Einsatz von freigestellten Schulbusverkehren und gemäß 
§ 3 Abs. 5 dieser Satzung für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf unter 
bestimmten Voraussetzungen besondere Beförderungsleistungen (Spezialbeförderung)) 
gewährt werden. Im Schuljahr 2020/ 21 werden derzeit in 135 Touren (Sammeltaxen 
oder Einzelfahrt) und 8 Schulbusverkehren insgesamt 789 Schüler befördert. 
 
Aufgrund der Größe des Landkreises mit vielen ländlichen Gegenden konzentrieren sich 
die Schulen auf bestimmte größere Städte (Bautzen, Hoyerswerda, Kamenz, 
Bischofswerda und Radeberg). 
 
Integration und Inklusion sowie Kapazitätsengpässe erschweren die Organisation der 
Schülerbeförderung in allen Bereichen. 
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 Schülerzahlvorausberechnung - Schulreport  

Basis der Bedarfsprognose bildet die Schülerzahlvorausberechnung des Landesamtes 
für Schule und Bildung, der Schulreport 2020, welcher den Landkreisen und Kreisfreien 
Städten, im März 2020 durch das Landesamt für Schule und Bildung übergeben wurde 
und gesetzlich normiertes Planungsinstrument ist. 
 
Wie bereits im Vorwort erwähnt nehmen Transparenz und eine enge Zusammenarbeit 
einen großen Stellenwert bei der Fortschreibung der Schulnetzplanung ein. Daher hat 
der Landkreis Bautzen als Träger der Schulnetzplanung mit der Versendung der 
Erhebungsbögen für die Fortschreibung den öffentlichen und freien Schulträgern auch 
den aktuellen Schulreport 2019 für die Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien 
übergeben. Im Sinne eines einheitlichen Wissenstandes soll diese Verfahrensweise 
auch künftig fortgeführt werden. 
 
Hinsichtlich des Ablaufes und der Methodik der Fortschreibung des Schulreportes wird 
auf die Ausführungen unter Punkt 3.1 und 3.2 verwiesen. 
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 Mindestschülerzahl, Klassenobergrenze, Zügigkeit und Klassen-
bildung 

Für die bei der Fortschreibung der Schulnetzplanung zu betrachtenden Schularten hat 
der Sächsische Gesetz- und Verordnungsgeber eine Differenzierung der Festlegungen 
für die Mindestschülerzahl, Planungsrichtwert, Klassenobergrenze und Mindestzügigkeit 
vorgenommen. 
 

Neben dem SächsSchulG ist die Sächsischen Klassenbildungsverordnung 
(SächsKlassBVO) Rechtsgrundlage für die Mindestschülerzahl und Klassenobergrenze.  
 

Die für die einzelnen Schularten geltenden Regelungen können der nachfolgenden 
Übersicht entnommen werden: 

Schulart 
Mindest- 
zügigkeit 

Ausnahme 
für ländlichen 
Raum; § 4b 

SächsSchulG 

Mindest-
schülerzahl* 
(für die erste 

einzurichtende 
Klasse je  

Klassenstufe) 

Planungs-
richtwert** 

Ober- 
grenze* 

(darüber ist 
eine weitere 
Klasse zu 

bilden) 

Grundschule 1 siehe 4.2.3.1 15 25 28 / 25*** 

Oberschule 2 siehe 4.2.3.1 20 25 28 

Gymnasium   Klassenstufe 5 bis 10 3 siehe 4.2.3.1 20 25 28 

    Grundkurs        20 24 

    Leistungskurs       18 20 

Förderschule mit  Förderschwerpunkt        

  1. Hören     5 7 9 

  2. geistige Entwicklung 

    Unter- und Mittelstufe     6 7 9 

    Oberstufe     6 8 11 

    Werkstufe      8 8 11 

  3. körperl. und motorische Entwicklung 

    Klassenstufen 1 bis 4     8 10 12 

    Klassenstufen 5 bis 10     10 12 14 

  4.  Lernen 

    Klassenstufen 1 und 2     10 10 12 

    Klassenstufen 3 und 4     12 12 15 

    Klassenstufen 5 bis 9     15 15 18 

  5. Sprache 

    Klassenstufen 1 bis 4     10 10 12 

    Klassenstufen 5 bis 6     12 12 15 

  6. emotionale und soziale Entwicklung 

    Klassenstufen 1 bis 4     8 10 10 

    Klassenstufen 5 bis 10     10 10 12 

  7. Sehen     5 8 10 

Abendoberschule     20 25 28 

Abendgymnasium           

    Vorkurs und Einführungsphase    20 25 28 

    Grundkurs        20 24 

    Leistungskurs       18 20 

*) gemäß Anlage zur SächsKlassBVO   **) gemäß Anlage zur SächsSchulnetzVO 
***) an Sorbischen Grundschulen gemäß § 4 Abs. 3 Verordnung - Arbeit an sorbischen Schulen im deutsch-
sorbischen Gebiet und Grundschulen, die an der Pilotphase nach § 64 Abs. 8 SächsSchulG teilnehmen 

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/3578-VO-Arbeit-an-sorbischen-Schulen-im-deutsch-sorbischen-Gebiet
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/3578-VO-Arbeit-an-sorbischen-Schulen-im-deutsch-sorbischen-Gebiet
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 Ausnahmen von der Mindestschülerzahl und Zügigkeit 

Im Rahmen der Novellierung des Schulgesetzes im Jahr 2017 hat der Sächsische 
Gesetzgeber das bis dahin geltende Schulschließungsmoratorium in § 4b SächsSchulG 
verankert und darüberhinausgehende Regelungen zu Gunsten von Schulen im 
ländlichen Raum getroffen. 
 
Neben den vorgenannten Regelungen sieht § 4a Abs. 5 SächsSchulG in begründeten 
Ausnahmefällen Abweichungen vor. 
 
Nach herrschender Rechtsprechung stehen die Regelungen der 
§§ 4a Abs. 5 und 4b SächsSchulG gleichberechtigt nebeneinander und sind in 
Ausnahmefällen für die Beurteilung des öffentlichen Bedürfnisses für die Einrichtung 
bzw. Fortführung einer Schule heranzuziehen. 

 Abweichungen nach § 4a Abs. 5 SächsSchulG  

In begründeten Ausnahmefällen sind Abweichungen von den Absätzen 1, 3 und 4 
Satz 5 des § 4a SächsSchulG zulässig. Dies gilt insbesondere 
 

1. aus landes- und regionalplanerischen Gründen, 

2. bei überregionaler Bedeutung der Schule oder des Ausbildungsberufes, 

3. aus besonderen pädagogischen Gründen, 

4. zum Schutz und zur Wahrung der Rechte des sorbischen Volkes gemäß Artikel 6 

der Verfassung des Freistaates Sachsen oder gemäß Artikel 8 Buchstabe b, c 

und d der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, 

5. aus baulichen Besonderheiten des Schulgebäudes oder 

6. bei unzumutbaren Schulwegbedingungen oder Schulwegentfernungen. 

 

Die dargestellten Abweichungen gelten für die in § 4a Abs. 1 aufgezählten Schularten 

und somit für Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und 

berufsbildenden Schulen gleichermaßen. 

 Ausnahme des § 4b SächsSchulG für Schulen im ländlichen 
Raum 

 Grundschulen 

Außerhalb von Mittel- und Oberzentren können bestehende Grundschulen mit 
insgesamt mindestens 60 Schülern fortgeführt werden. In keiner Klasse dürfen dabei 
weniger als 12 (statt 15) Schülern sein. Grundschulen können auch dann fortgeführt 
werden, wenn sie jahrgangsübergreifenden Unterricht durchführen und jede Klasse 
mindestens 15 Schüler hat. 
 
Die Einführung und die Beendigung des jahrgangsübergreifenden Unterrichtes bedürfen 
grundsätzlich des Beschlusses des Schulträgers, der Schulkonferenz sowie der 
Zustimmung der obersten Schulaufsichtsbehörde, dem Sächsischen Staatsministerium 
für Kultus (SMK). 
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 Oberschulen 

Außerhalb von Oberzentren können Oberschulen einzügig mit 20 Schülern pro Klasse 
fortgeführt werden.  
 
Die Fortführung einer einzügigen Oberschule bedarf grundsätzlich des Beschlusses des 
Schulträgers, der Schulkonferenz sowie der Zustimmung des SMK. 
 
Für die Neueinrichtung einer Oberschule gilt weiterhin eine Mindestzügigkeit von 2 in 
der Eingangsklassenstufe. 

 Gymnasien 

Gymnasien außerhalb von Mittel- und Oberzentren können nunmehr ausnahmsweise 
die Eingangsklassenstufe 2-zügig einrichten und diese fortführen. Eine 
Inanspruchnahme der vorgenannten Regelungen für zwei aufeinanderfolgende 
Klassenstufen ist im SächsSchulG nicht vorgesehen, da der Sächsische Gesetzgeber 
lediglich die Möglichkeit zur Abfederung temporärer Schwankungen schaffen wollte. 
 
Die befristete Fortführung eines 2-zügigen Gymnasiums bedarf grundsätzlich des 
Beschlusses des Schulträgers, der Schulkonferenz sowie der Zustimmung des SMK. 
 
Das durchgehende 2-zügige Führen eines Gymnasiums im ländlichen Raum lässt das 
SächsSchulG gegenwärtig nicht zu. 
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 Besondere Faktoren für die mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Entsprechend § 5 Abs. 1 SächsSchulnetzVO sind absehbare lokale oder regionale 
Bedarfs- und Nachfrageentwicklungen entgegen dem Schulreport durch den Träger der 
Schulnetzplanung, vorliegend dem Landkreis Bautzen, zu benennen. 
 
Im Ergebnis der Prüfung können sich die unter den Punkten 4.2.4.1 bis 4.2.9 
dargestellten Faktoren langfristig auf die Entwicklung der Schülerzahlen auswirken und 
bedürfen einer dezidierten Betrachtung.  

 Inklusive Beschulungen 

Mit dem Schuljahr 2018/ 19 trat § 30 SächsSchulG, der die Pflicht zum Besuch einer 
Förderschule im Freistaat Sachsen beinhaltete, außer Kraft, d.h. Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. Behinderung können nunmehr an einer 
Förderschule oder inklusiv an einer Grundschule oder weiterführenden Schule 
unterrichtet werden. Die Entscheidung darüber liegt bei den Eltern, soweit bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
Erfahrungsgemäß wird davon ausgegangen, dass Eltern überwiegend ihr Wahlrecht 
zum Zeitpunkt der Einschulung in die Grundschule bzw. zum Beginn der Klassenstufe 5 
ausüben, weswegen gravierende Änderungen der Schülerströme gegenwärtig als 
unwahrscheinlich erachtet werden. 
 
In welchem Umfang Eltern von dem ihnen nunmehr zustehenden Wahlrecht Gebrauch 
machen, lässt sich zum gegenwärtig Zeitpunkt nur bedingt einschätzen. Dieser Umstand 
stellt den Landkreis Bautzen als Träger der Schulnetzplanung sowie die Träger der 
Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien vor eine große Herausforderung, was die 
Bemessung der Aufnahmekapazitäten anbelangt. 
 
Des Weiteren sind Kooperationsverbünde zu bilden, die eine inklusive Unterrichtung in 
allen Förderschwerpunkten mit zumutbaren Schulwegen an Regelschulen, dies schließt 
die Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien ein, ermöglichen sollen. Dafür sind 
flächendeckend Schwerpunktschulen auszuweisen, an denen pädagogische 
Fachkompetenz im Bereich der Inklusion gebündelt wird und die als Dienstleister für 
benachbarte Schulen fungieren. 
 
Um die inklusiven Beschulungen bei der Klassenbildung und der mittel- und langfristigen 
Bedarfsprognose angemessen zu berücksichtigen, sieht die SächsKlassBVO 
Gewichtungszuschläge pro Schüler vor. Diese senken die Klassenobergrenze, welche 
grundsätzlich 28 Schüler beträgt, ab. 
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Im Detail setzt die SächsKlassBVO folgende Gewichtungszuschläge, welche seit dem 
Schuljahr 2018/ 19 bei der Klassenbildung zu berücksichtigen sind, fest: 
 

Förderschwerpunkt Gewichtungszuschlag pro Schüler 

Sehen 0,5 

Hören 0,5 

Körperlich und motorische Entwicklung 0,5 

Sprache 0,5 

Lernen 1,0 

Geistige Entwicklung 1,5 

Emotionale und soziale Entwicklung 1,5 

 
Das nachfolgende Beispiel soll Auswirkungen der Gewichtungszuschläge auf die 
Klassenbildung in der Praxis verdeutlichen: 
 

1. Es soll eine Klasse mit 25 Schülern gebildet werden. 
 

2. Von den 25 Schülern wird  
 

a. ein Schüler mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale 

Entwicklung (1,5 Gewichtungszuschlag) und  

b. ein Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen 

(1,0 Gewichtungszuschlag) inklusiv beschult.  

c. Der zu berücksichtigende Gewichtungszuschlag beträgt in der Summe 2,5. 

 
3. Summiert man die 25 Schüler und die Gewichtungszuschläge von 2,5 insgesamt, 

so ergibt sich eine fiktive Schülerzahl von 27,5.  
 

4. Aufgrund der Klassenobergrenze von 28 Schülern ist die Aufnahme eines 
weiteren Schülers nicht zulässig und ggf. eine weitere Klasse zu bilden.  
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In welchem Umfang bereits in den vergangenen Schuljahren 2014/ 15 bis 2018/ 19 
Schüler im Landkreis Bautzen an Regelschulen unterrichtet wurden, ergibt sich aus der 
nachfolgenden Auswertung der amtlichen Statistiken: 
 
Inklusive Beschulungen in den Schuljahren 2014/15 bis 2018/1923 
 

Schuljahr 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Grundschule 

Schülerzahl 
insgesamt 

10.132 10.240 10.461 10.708 10.888 

davon 
inklusiv 

188 181 164 175 176 

in % 1,9% 1,8% 1,6% 1,6% 1,6% 

Oberschule 

Schülerzahl 
insgesamt 

8.755 8.951 9.274 9.382 9.372 

davon 
inklusiv 

218 240 242 234 242 

in % 2,5% 2,7% 2,6% 2,5% 2,6% 

Gymnasium 

Schülerzahl 
insgesamt 

7.231 7.297 7.273 7.195 7.224 

davon 
inklusiv 

104 99 92 79 79 

in % 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 1,1% 

Summe 

Schülerzahl 
insgesamt 

26.118 26.488 27.008 27.285 27.484 

davon 
inklusiv 

510 520 498 488 497 

in % 2,0% 2,0% 1,8% 1,8% 1,8% 

 
Die Anzahl der inklusiven Beschulungen bewegt sich im betrachteten Zeitraum auf 
konstantem Niveau.  
 
Der mit dem außer Kraft treten der Förderschulpflicht zum Schuljahr 2018/19 erwartete 
Anstieg der inklusiven Beschulungen ist bislang nicht eingetreten.  
 
Auf Grund der Vergleichbarkeit der Anzahl der inklusiven Beschulungen in den 
vergangenen Schuljahren wird nachfolgend eine detaillierte Übersicht der inklusiven 
Beschulungen am Beispiel des Schuljahres 2018/ 19 gegeben, welches exemplarisch 
für die vergangenen Schuljahre stehen kann: 
 
Anzahl und Verteilung der inklusiven Beschulungen im Schuljahr 2018/1924 
 

Schulart 

Anzahl 
der 

Schulen, 
an 

denen 
inklusiv 
beschult 

wird 

Anzahl der 
inklusiven 

Beschulungen  
Sehen Hören Sprache Lernen 

Körperlich 
und 

motorische 
Entwicklung 

Geistige 
Entwicklung 

Emotional 
und soziale 
Entwicklung 

Grundschule 60 176 7 12 65 11 31 1 49 

Oberschule 36 242 2 16 13 3 36 1 171 

Gymnasium 11 79 1 4 2 0 32 0 40 

Summe 107 497 10 32 80 14 99 2 260 

                                            
23 Amtliche Schulstatistiken des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen, Stand: 07.11.2019.  

24 Amtliche Schulstatistiken des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen, Stand: 07.11.2019.  
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Die durchschnittlichen Klassengrößen an den Grundschulen, Oberschulen und 
Gymnasien stellen sich im Landkreis Bautzen im Schuljahr 2018/ 1925 wie folgt dar: 
 

 
Grundschule Oberschule Gymnasium 

Schüler insgesamt 10.887 9.309 5.533 

Klassenstufen 1 bis 4 5 bis 10 5 bis 10 

Klassen insgesamt 524 404 231 

Anzahl an inklusive 
Beschulungen insgesamt 

176 242 79 

durchschnittliche inklusive 
Beschulungen je Klasse 

0,33 0,6 0,34 

durchschnittliche Anzahl an 
Schülern je Klasse 

20,78 23,04 23,95 

Standartabweichung 3,50 3,00 2,40 

 
Stellt man den Planungsrichtwert von 25 Schülern, welcher in der mittel- und 
langfristigen Bedarfsprognose anzusetzen ist, die durchschnittliche Anzahl der Schüler 
in der Klasse gegenüber, so lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen: 
 

1. Grundschulen 
Die durchschnittliche Klassengröße für Grundschulen liegt mit 20,78 Schülern 
deutlich unter dem Planungsrichtwert. Die Streuung der Klassengrößen, welche 
durch die Standardabweichung beschrieben wird, beträgt 3,50 Schüler, d.h. die 
Klassengrößen bewegen sich in der Regel zwischen 17,28 und 24,28 Schülern. 
 
An den Grundschulen im Landkreis Bautzen werden 176 Schüler inklusiv 
beschult. Statistisch gesehen wird damit in jeder dritten Grundschulklasse ein 
Schüler inklusiv unterrichtet. 
 

2. Oberschulen 
Die durchschnittliche Klassengröße für Oberschulen liegt mit 23,04 Schülern 
unter dem Planungsrichtwert. Die Streuung der Klassengrößen, welche durch die 
Standardabweichung beschrieben wird, beträgt 3,00 Schüler, d.h. die 
Klassengrößen bewegen sich in der Regel zwischen 20,04 und 26,04 Schülern. 
 
An den Oberschulen im Landkreis Bautzen werden 242 Schüler inklusiv beschult. 
Statistisch gesehen wird damit in jeder zweiten Oberschulklasse ein Schüler 
inklusiv unterrichtet. 
 

3. Gymnasien 
Die durchschnittliche Klassengröße für Gymnasien liegt mit 23,95 Schülern unter 
dem Planungsrichtwert. Die Streuung der Klassengrößen, welche durch die 
Standardabweichung beschrieben wird, beträgt 2,40 Schüler, d.h. die 
Klassengrößen bewegen sich in der Regel zwischen 21,55 und 26,35 Schülern. 
 
An den Gymnasien im Landkreis Bautzen werden in 231 Klassen 79 Schüler 
inklusiv beschult. Statistisch gesehen wird damit in jeder dritten Klasse ein 
Schüler inklusiv unterrichtet. 

                                            
25 Amtliche Schulstatistiken des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen, Stand: 07.11.2019.  
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Unter Berücksichtigung des Planungsrichtwertes von 25 Schülern sowie der 
tatsächlichen Klassengrößen an den betrachteten Schularten können inklusive 
Beschulungen, insofern sie sich auf dem Niveau der letzten 5 Jahre bewegen, 
abgedeckt werden. Darüber hinaus bestehen zum Erreichen der Klassenobergrenze von 
28 im Regelfall noch weitere Spielräume. Weiterführend wird auf die Ausführungen unter 
Punkt 4.2.5.1 verwiesen. 
 
Voraussichtlich erst mit der nächsten Fortschreibung des Teilschulnetzplanes kann 
belastbar eingeschätzt werden, in welchem Umfang sich die inklusiven Beschulungen 
auf die Schülerzahlen an den Regelschulen auswirken.  
 
In Abhängigkeit vom Umfang der Inanspruchnahme der Möglichkeit zur inklusiven 
Beschulung an den Regelschulen sind gegebenenfalls die betreffenden Planteile 
vorzeitig fortzuschreiben. 

 Modellrechnung 

Die steigenden Schülerzahlen erfordern, dass die bestehenden Kapazitäten an den 
Schulstandorten im Landkreis Bautzen effizient genutzt werden. Daher werden in 
Abstimmung mit dem SMK bei der nach § 5 Abs. 3 SächsSchulnetzVO 
vorzunehmenden Modellrechnung die Gewichtungszuschläge für die inklusive 
Beschulung im tatsächlichen Umfang der vergangenen Schuljahre berücksichtigt. 
 
Im Übrigen zeigt die Klassenbildung für das Schuljahr 2020/ 21, dass auch aufgrund des 
Lehrermangels eine Minimierung der Klassenanzahl des Freistaates Sachsen 
angestrebt wird. Damit geht teilweise die Bildung von Klassen oberhalb des 
Planungsrichtwertes von 25 Schülern einher. 

 Spezifische Klassenobergrenze 

Ausgehend von der Klassenobergrenze gemäß § 4a Abs. 2 SächsSchulG erfolgt eine 
Bereinigung um die durchschnittlichen Gewichtungszuschläge an den Schulen und 
eines weiteren Puffers, der einem geänderten Wahlverhalten der Eltern für die inklusive 
Beschulung Rechnung trägt. 
 
Über alle Schularten hinweg stellt sich dies wie folgt dar: 

 
Die ermittelten Obergrenzen spiegeln den Durchschnitt aller Schulen im Landkreis 
Bautzen wider. Aufgrund regionaler Besonderheiten und unterschiedlicher Kompetenzen 
hinsichtlich der inklusiven Beschulungen weichen die Gewichtungszuschläge in den 
einzelnen Planungsregionen vom Durchschnitt ab, weshalb im Folgenden eine 
schulartbezogene Betrachtung der anzulegenden Klassenobergrenze erfolgt. 
  

Schulart 

Summe an 
Gewichtungs-
zuschlägen 
je Klasse  

Klassen-
obergrenze 
gemäß § 4a 

SächsSchulG 

maximale, 
durchschnittliche 

Klassengröße 
 unter 

Berücksichtigung 
der Inklusion 

Abzug für  
einen Puffer/ 
Änderung des 

Wahlverhaltens 

Obergrenze 
für die 

Klassen-
bildung 

gerundet 

Grundschule 0,27 28 27,73 0,50 27,23 27,2 

Oberschule 0,73 28 27,27 0,50 26,77 26,8 

Gymnasium 0,27 28 27,74 0,50 27,24 27,2 
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 Spezifische Klassenobergrenze im Planteil Grundschulen 

Im Bereich der Grundschulen wird der Planungsrichtwert von 25 Schüler je Klasse 
zugrunde gelegt, womit ausreichend Potential zur inklusiven Beschulung gewährleistet 
ist. 
 
Bei einer voraussichtlichen Schüleranzahl von 26, 27 oder 28 wird abweichend vom 
Planungsrichtwert nur eine Klasse gebildet. Anderenfalls würde bei zwei Klassen die 
Mindestschülerzahl unterschritten werden. In die Betrachtung werden voraussichtliche 
Gewichtungszuschläge mit einbezogen. 

 Spezifische Klassenobergrenzen im Planteil der Oberschulen 

Den einzelnen Planungsregionen sind folgende Oberschulen zugeordnet: 
 

Planungsregion Oberschulen 

Bautzen 
Allende- 

Oberschule 
Oberschule 

Gesundbrunnen 
Daimler- 

Oberschule  

Sorbische 
Oberschulen 

Sorbische Oberschule 
Bautzen 

Sorbische 
Oberschule 

Ralbitz 

Sorbische 
Oberschule 
Räckelwitz 

Sorbische 
Oberschule 

Radibor 

Bischofswerda 
Oberschule 

Bischofswerda 
Oberschule 

Elstra   

Hoyerswerda 
Oberschule 

Hoyerswerda 
Oberschule 

Lauta 
Oberschule 

Lohsa 
Oberschule 
Wittichenau 

Kamenz 
1. Oberschule 

Kamenz 
2. Oberschule 

Kamenz   

Malschwitz Oberschule Malschwitz 

Pulsnitz 
Oberschule 
Königsbrück 

Oberschule 
Pulsnitz   

Radeberg 
Oberschule 

Rödertal 
Oberschule 

Ottendorf-Okrilla 

Pestalozzi-
Oberschule 
Radeberg 

L.-Richter- 
Oberschule 
Radeberg 

Sohland 
Oberschule 
Cunewalde 

Oberschule 
Neukirch 

Oberschule 
Sohland 

Oberschule 
Wilthen 

 
Anhand der Auswertungen ist eine Normalverteilung der inklusiven Beschulungen auf 
alle Klassenstufen festzustellen. Daher werden die Gewichtungszuschläge auf alle 
Klassen und Kurse gleichmäßig heruntergebrochen. Schwankungen zwischen den 
Schuljahren und Klassenstufen werden durch den Puffer von 0,5 Schülern 
ausgeglichen. 
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Das Ergebnis der auf die Planungsregion bezogenen Auswertung gestaltet sich wie 
folgt: 
 

 
Planungsregion 

Klassen- 
anzahl im 
Schuljahr 
2019/ 20 

absolute 
Gewichtungs-
zuschläge im 
SJ 2019/ 20  

durchschnittl. 
Gewichtungs-
zuschläge je 

Klasse 

Klassenober-
grenze 
gemäß  

§ 4a 
SächsSchulG 

Klassenober-
grenze unter 

Berück-
sichtigung der 
Gewichtungs- 

zuschläge 

Abzug 
eines 

Puffers/ 
Änderung 

des 
Wahlver-
haltens 

gerundete 
Ober-
grenze 

Bautzen  42 40,5 0,96 28 27,04 0,5 26,5 

Sorbische  
Oberschulen 

35 18,0 0,51 28 27,49 0,5 26,9 

Bischofswerda 32 27,0 0,84 28 27,16 0,5 26,6 

Hoyerswerda 53 19,0 0,36 28 27,64 0,5 27,1 

Kamenz 26 21,0 0,81 28 27,19 0,5 26,6 

Malschwitz 13 6,0 0,46 28 27,54 0,5 27,0 

Pulsnitz 30 10,5 0,35 28 27,65 0,5 27,1 

Radeberg 60 49,5 0,83 28 27,18 0,5 26,6 

Sohland 46 47,0 1,02 28 26,98 0,5 26,4 

durchschnittliche Obergrenze im Bereich der Oberschulen 26,8 

 
Im Ergebnis ermitteln sich für die Planungsregionen individuelle Obergrenzen, die eine 
realistische Klassenbildung in der Modellrechnung ermöglichen, welche auch in den 
folgenden Schuljahren im Einklang mit der Klassenbildung des LaSuB steht. 

 Spezifische Klassenobergrenzen im Planteil der Gymnasien 

Den einzelnen Planungsregionen sind folgende Gymnasien zugeordnet: 
 

Planungsregion Gymnasien 

Bautzen 1 Philipp-Melanchthon-Gymnasium Bautzen 
Schiller-Gymnasium  

Bautzen 

Bautzen 2 Sorbisches Gymnasium Bautzen 
 

Kamenz 
Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium 

Kamenz  

Bischofswerda Goethe-Gymnasium Bischofswerda 
 

Radeberg Humboldt-Gymnasium Radeberg 
F.-Sauerbruch-Gymnasium  

Großröhrsdorf 

Sohland Immanuel-Kant-Gymnasium Wilthen 
 

Hoyerswerda Lessing-Gymnasium Hoyerswerda 
Léon-Foucault-Gymnasium 

Hoyerswerda 

 
Anhand der Auswertungen ist eine Normalverteilung der inklusiven Beschulungen auf 
alle Klassenstufen festzustellen. Daher werden die Gewichtungszuschläge auf alle 
Klassen und Kurse gleichmäßig heruntergebrochen. Schwankungen zwischen den 
Schuljahren und Klassenstufen werden durch den Puffer von 0,5 Schülern 
ausgeglichen. 
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Das Ergebnis der auf die Planungsregion bezogenen Auswertung gestaltet sich wie 
folgt: 
 

Planungsregion 

Klassen- 
anzahl im 
Schuljahr 
2019/ 20 

absolute 
Gewichtungs-
zuschläge im 
SJ 2019/ 20 

durchschnittl. 
Gewichtungs-
zuschläge je 

Klasse 

Klassenober-
grenze 
gemäß 

§ 4a 
SächsSchulG 

Klassenober-
grenze unter 

Berück-
sichtigung der 
Gewichtungs- 

zuschläge 

Abzug 
eines 

Puffers/ 
Änderung 

des 
Wahlver-
haltens 

gerundete 
Ober-
grenze 

Bautzen 1 55 3,5 0,06 28 27,94 0,5 27,5 

Bautzen 2 22 1 0,05 28 27,95 0,5 27,5 

Kamenz 32 7,5 0,23 28 27,77 0,5 27,3 

Bischofswerda 35 10 0,29 28 27,71 0,5 27,3 

Radeberg 77 40 0,52 28 27,48 0,5 27 

Sohland 26 2 0,08 28 27,92 0,5 27,5 

Hoyerswerda 64 11 0,17 28 27,83 0,5 27,3 

durchschnittliche Obergrenze im Bereich der Gymnasien 27,3 

 Abweichungen gegenüber dem Schulreport 

Weicht das tatsächliche Wahlverhalten der Schüler vom Durchschnitt der 
3 vergangenen Schuljahre ab, so fallen die Vorausberechnungen des Schulreportes 
entsprechend zu niedrig oder zu hoch aus.  
 
Sollten in mehreren aufeinander folgenden Schuljahren die tatsächlichen Anmeldungen 
sowie die in Klassenstufe 5 aufgenommenen Schüler oberhalb/ unterhalb der 
Vorausberechnungen des Schulreportes liegen, so sind für eine realistische 
Modellrechnung ggf. Zu- bzw. Abschläge festzusetzen. 
 
Erfahrungsgemäß kann von der Festsetzung von Zu- und Abschlägen abgesehen 
werden, da sich die Vorausberechnungen des Schulreportes in der Regel als zutreffend 
bewahrheiten. 

 Abweichende Schülerzahlenvorausberechnung an Förderschulen 

Mit dem Schulreport 2020 wurden erstmals auch die Schülerzahlen der Förderschulen 
mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, geistige Entwicklung und emotional-
soziale Entwicklung für die Schulen in öffentlicher Trägerschaft fortgeschrieben.  
 
Im Landkreis Bautzen befindet sich eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt 
körperlich-motorische Entwicklung, darüber hinaus zwei Förderschulen in freier 
Trägerschaft sowie zwei Klinik- und Krankenhausschulen, welche nicht im 
Schulreport 2020 abgebildet wurden. 
 
Zur Vereinheitlichung des Verfahrens wurden in Anlehnung an die verwendete Methodik 
des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB) eigene 
Schülerzahlvorausberechnungen erstellt, welche die verschiedenen 
Förderschwerpunkte getrennt betrachten. 
 
Die Ermittlung der Schülerzahlen in der Klassenstufe 1 bzw. der Unterstufe erfolgte 
unter Anwendung des arithmetischen Mittels der Schuljahre 2018/ 19 bis 2020/ 21 und 
wurde mit den Geburtenprognosen nach Mittelbereichen entsprechend der 
6. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes 
hochgerechnet. 
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Die prozentualen Zu- und Abgänge zwischen den Jahrgangsstufen sind an 
Förderschulen signifikant höher als an Grund- und Oberschulen bzw. Gymnasien. 
 
Die stufenweise Fortschreibung der Schülerzahlen erfolgt daher ebenfalls nach 
Förderschwerpunkten getrennt, wobei das arithmetische Mittel der entsprechenden 
Wechselquotienten herangezogen wurde. 

 Vorbereitungsklassen für Schüler mit Migrationshintergrund 

Unabhängig vom Aufenthaltsstatus besteht für Kinder und Jugendliche gemäß 
§§ 26, 28 SächsSchulG die Schulpflicht.  
 
Der sprachliche Entwicklungsstand lässt erfahrungsgemäß jedoch nicht sofort eine 
erfolgreiche Integration an den Schulen im Landkreis Bautzen zu, weswegen das 
Sächsische Staatsministerium für Kultus eine entsprechende Regelung erlassen hat, 
welche eine sachsenweit einheitliche Verfahrensweise sicherstellt. Den rechtlichen 
Rahmen bildet die bereits seit 6. März 1992 im Freistaat Sachsen bestehende 
Verwaltungsvorschrift zum Unterricht für ausländische Schüler an allgemeinbildenden 
und beruflichen Schulen im Freistaat Sachsen sowie die sächsische Konzeption zur 
Integration von Migranten vom 1. August 2000. 
 
Der Integrationsprozess besteht aus 3 Etappen und gestaltet sich im Detail wie folgt: 
 

1. Etappe 
Am Anfang des Integrationsprozesses steht eine individuelle Bildungsberatung.  
 
Ziel der 1. Etappe ist, sprachliche Grundlagen für die Fähigkeit zur Teilnahme am 
Regelunterricht und am sozialen Leben der regionalen Umwelt zu legen. Dazu 
werden Vorbereitungsklassen(VKA)/ Vorbereitungsgruppen zum Erlernen der 
Deutschen als Zweitsprache gebildet, in denen zunächst elementare 
Deutschkenntnisse vermittelt werden, die zum Kennenlernen der Schule und der 
Umgebung erforderlich sind. 
 

2. Etappe 
In der 2. Etappe wird der Übergang in die Regelklassen vorbereitet. Die Schüler 
nehmen nach und nach am Unterricht der Regelklassen teil. Es hat sich bewährt, 
bei weniger sprachbetonten Fächern zu beginnen und gleitend den Anteil zu den 
stärker sprachbetonten Fächern zu erhöhen. 

 
3. Etappe 

In Abhängigkeit von den erreichten Sprachkenntnissen wechselt der Schüler in 
die 3. Etappe, in welche eine Vollintegration in die Regelklasse erfolgt. Begleitend 
erhält der Schüler weiterhin ein Angebot ĂDeutsch als Zweitspracheñ (DaZ) zur 
Bewältigung der sprachlichen Herausforderungen des Fachunterrichtes. 
 

Grundsätzlich werden VKA im allgemeinbildenden Bereich an Grund- und Oberschulen 
eingerichtet. 
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Die Entwicklung der Anzahl der Schüler mit Migrationshintergrund gestaltet sich im 
Landkreis Bautzen wir folgt: 
 
Schüler mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Bautzen 
 

 
Abbildung 15 - Schüler mit Migrationshintergrund26 

Nachdem sich die Schülerzahlen in den Schuljahren 2011/ 12 bis 2014/ 15 auf 
konstantem Niveau bewegten, ist ab dem Schuljahr 2015/ 16 ein signifikanter Anstieg zu 
verzeichnen. Das erreichte Schülerzahlplateau hält bis zum Schuljahr 2019/ 20 an. Wie 
sich die Schülerzahlen künftig entwickeln, kann gegenwärtig nicht abschließend beurteilt 
werden. Anhand der Erfahrungen vergangener Jahre ist allerdings davon auszugehen, 
dass eine Vielzahl der gegenwärtig in den Etappe 1 bis 3 des Integrationsprozesses 
befindlichen Schüler ihre schulische Ausbildung an den Schulen im Landkreis Bautzen 
fortsetzen werden und somit als fester Bestandteil zu betrachten sind, der in die mittel- 
und langfristige Bedarfsprognose einfließt. 
 
Unter Berücksichtigung der vergangenen beiden Schuljahre werden die 
Vorbereitungsklassen in gleicher Anzahl fortgeschrieben. 

 Berücksichtigung von Schulen in freier Trägerschaft 

Die sächsische Bildungslandschaft wird durch Schulen in freier Trägerschaft nachhaltig 
geprägt.  
 
Das Sächsische Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft enthält u.a. nähere 
Regelungen zum Bildungsauftrag, zur Gründung, der staatlichen Finanzierung und 
Aufsicht bei Schulen in freier Trägerschaft.  
 
Träger von freien Schulen können demnach natürliche und juristische Personen des 
öffentlichen oder privaten Rechts sein. Die Verantwortung für die Schulgestaltung und 
differenzierter religiöser oder pädagogischer Ausprägungen liegt dabei bei 
Privatpersonen, Vereinen oder Organisationen. Eine Besonderheit stellt die Möglichkeit 
der abweichenden Festlegung der Lehr- und Unterrichtsmethoden von bestehenden 
rechtlichen Vorschriften für öffentliche Schulen dar. 

                                            
26 Statistische Daten des SaxSVS zum 2. Stichtag; Stand: 29.01.2020.  

2010/ 11 2011/ 12 2012/ 13 2013/ 14 2014/ 15 2015/ 16 2016/ 17 2017/ 18 2018/ 19 2019/ 20

Schüler 430 660 736 777 825 1.080 1.410 1.457 1.497 1.461
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Ergänzend zu den Schulen in öffentlicher Trägerschaft können die Schulen in freier 
Trägerschaft, in Abhängigkeit von ihren Möglichkeiten, Kapazitätsmehrbedarfe infolge 
steigender Schülerzahlen abdecken. Die Aufnahmekapazitäten der einzelnen Schulen in 
freier Trägerschaft sind in dem jeweiligen Schulnetzbericht im Kurzportrait sowie in 
ausführlicher Form in der Anlage 4 enthalten. 
 
Ebenso wie für Schulen in öffentlicher Trägerschaft berechnet der Schulreport des 
Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB) die Schülerzahlen für Schulen in freier 
Trägerschaft voraus. Diese vorausberechneten und auf die Schulen in freier 
Trägerschaft entfallenden Schülerzahlen werden ebenfalls in der mittel- und langfristigen 
Bedarfsprognose dargestellt und mindern den durch die Schulen in öffentlicher 
Trägerschaft abzudeckenden Beschulungsbedarf. 
 
Träger von öffentlichen Schulen, d.h. Städte, Gemeinden sowie der Landkreis Bautzen, 
sind entsprechend § 21 SächsSchulG verpflichtet öffentliche Schulen einzurichten und 
fortzuführen, wenn ein öffentliches Bedürfnis hierfür besteht. Es handelt sich dabei um 
eine Pflichtaufgabe, welche im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zu erfüllen 
ist und der staatlichen Rechtsaufsicht unterliegt. 
 
Eine vergleichbare gesetzliche Verpflichtung für Träger von freien Schulen sieht der 
Sächsische Gesetzgeber nicht vor, weswegen es rechtlich möglich wäre, dass die 
Fortführung einer Schule in freier Trägerschaft kurzfristig eingestellt wird und das 
öffentliche Bildungsbedürfnis durch Träger öffentlicher Schulen abzudecken ist.  
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das dargestellte Szenario aufgrund der 
steigenden Schülerzahlen eintritt, gegenwärtig als gering einzustufen ist, so ergeben 
sich aus diesem Umstand heraus planerische Risiken. 
 
Die Träger der freien Schulen im Landkreis Bautzen haben sich in der Vergangenheit 
stets als verlässlicher und kompetenter Bildungsträger erwiesen, sodass der Landkreis 
Bautzen als Träger der Schulnetzplanung keine Anhaltspunkte zum präventiven 
Vorhalten von Doppelkapazitäten an den Schulen in öffentlicher Trägerschaft sieht und 
die Schulen in freier Trägerschaft als feste sowie langfristige Säule bei der Absicherung 
der regionalen Bildungsbedürfnisse erachtet. 
 
Bei der Beurteilung des öffentlichen Bedürfnisses werden die auf die Schulen in freier 
Trägerschaft entfallenden Schüler in Abzug gebracht, sodass das auf die Schulen in 
öffentlicher Trägerschaft entfallende Gesamtschüleraufkommen verbleibt. Dieses bildet 
die Grundlage für die langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen. 
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 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Ausgehend von der mittel- und langfristigen Bedarfsprognose (siehe Ausführungen 
unter Punkt 4.2) sind für die nächsten 10 Jahre in der langfristigen Zielplanung die 
abzuleitenden Ausführungsmaßnahmen wie die Einrichtung, Änderung oder Aufhebung 
von Schulen oder Teilen von ihnen, Schulbezirksveränderungen, Formen der 
kommunalen Zusammenarbeit sowie Angaben zur Erweiterung oder Verringerung von 
Schulstandorten und deren zeitliche Abfolge anzugeben und zu erläutern. 
 
Können Bildungsbedürfnisse im Gebiet des Trägers der Schulnetzplanung nicht sinnvoll 
befriedigt werden, ist darzustellen, durch wen, wo und durch welche Maßnahmen 
Abhilfe geschaffen werden kann. 

 Kapazitätsbewertung 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit den Schulträgern und jeweiligen 
Schulleitungen Aufnahmekapazitäten für Klassen und Kurse abgeleitet, die maximal mit 
den bestehenden Räumlichkeiten beschult werden können.  
 
Die Ableitung einer maximalen Aufnahmekapazität in Klassen und Kursen über alle 
Klassenstufen hinweg erfolgt erstmalig mit der gegenständlichen Fortschreibung und 
stellt ein Novum für die beteiligten Schulträger im Landkreis Bautzen dar. 
 
Die Notwendigkeit zur Weiterentwicklung der Methodik ergab sich aus dem Bedürfnis 
heraus, den ggf. bestehenden Handlungsbedarf für Erweiterungen nach Schuljahren 
getrennt und exakt zu beziffern sowie Wechselwirkungen zwischen den betreffenden 
Schulen zu berücksichtigen.  
 
Die bis dahin angewandte Betrachtung der Eingangsstufe anhand der nominellen 
Zügigkeit des Schulgebäudes ist zwar sachgerecht, allerdings aus methodischer Sicht 
nicht leistungsfähig genug, um den komplexen Anforderungen an die Schulnetzplanung 
gerecht zu werden. 
 
Gegenwärtig ist im Freistaat Sachsen keine gesetzliche Regelung, 
Verwaltungsvorschrift oder Verordnung in Kraft, die verbindlich anzuwenden ist, um 
anhand der Räumlichkeiten einheitlich die maximale mögliche Aufnahmefähigkeit zu 
ermitteln. Daher hat sich der Landkreis Bautzen als Träger der Schulnetzplanung für die 
vorgenannte Herangehensweise entschieden, die sich bereits bei der vorgezogenen 
Fortschreibung des Planteiles Gymnasien für die Planungsregion Radeberg 
zweckmäßig und zielführend erwiesen hat. 
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Aufnahmekapazität von 
 

12 Klassen 
 

 Abgleich des Beschulungsbedarfs mit den Aufnahmekapazitäten 

Unter Punkt 4.2 wurden ausführlich die Grundlagen für die Beurteilung der mittel- und 
langfristigen Bedarfsprognose dargelegt. 
 
Die Modellrechnung für die einzelne Schule bzw. Planungsregion weist den 
Beschulungsbedarf in Klassen und Kursen aus. 
 
Dem Beschulungsbedarf werden die Aufnahmekapazitäten der einzelnen Schulen bzw. 
der Planungsregion gegenübergestellt. 
 
Die 3 möglichen Fallkonstellationen sind unter dem folgenden Punkt dargestellt. 

 Mögliche Fallkonstellationen  

Für die jeweilige Planungsregion sind die sich aus der mittel- und langfristigen 
Bedarfsprognose ergebenden Bedarfe den in der Planungsregion zur Verfügung 
stehenden Kapazitäten gegenüberzustellen. 
 
Folgende vereinfacht dargestellten Fallkonstellationen sind im Ergebnis der 
Gegenüberstellung denkbar: 
 

 Der Bedarf entspricht mittel- und langfristig den vorhandenen 
Kapazitäten. 

 
Beispiel:   
 
Eine 2-zügige Oberschule im ländlichen Raum (außerhalb von Mittelzentren) verfügt 
über eine Aufnahmekapazität von 12 Klassen. 
 
In einem der nächsten Schuljahre werden voraussichtlich 12 Klassen zu beschulen sein. 
 

 
 

a) Der Nachweis über das Bestehen des öffentlichen Bedürfnisses zur 
Fortführung der öffentlichen Schule § 4a Abs. 3 SächsSchulG wurde erbracht. 

 
b) Der Beschulungsbedarf kann mittel- und langfristig abgesichert werden. 
 
c) Es besteht keine Notwendigkeit, weiterführende Ausführungsmaßnahmen zu 

ergreifen. 
  

Bedarf zur Beschulung von 
 

12 Klassen 
 

= 



Teilschulnetzplan Allgemeinbildende Schulen 
Bestandteile der Schulnetzplanung 
_________________________________________________________________________________________________________ 

- 46 - 

 
 

Aufnahmekapazität von 
 

12 Klassen 
 

 Der Bedarf unterschreitet mittel- und langfristig die vorhandenen 
Kapazitäten. 

Beispiel:   
 
Eine 2-zügige Oberschule im ländlichen Raum (außerhalb von Mittelzentren) verfügt 
über eine Aufnahmekapazität von 12 Klassen. 
 
In einem der nächsten Schuljahre werden voraussichtlich 10 Klassen zu beschulen sein. 
 
 
 

 
 
 

 
a) Das öffentliche Bedürfnis zur Fortführung der öffentlichen Schule könnte nach 

Maßgabe des § 4a Abs. 3 SächsSchulG (allgemeine Regelung) gefährdet 
sein.  

 
Bei Anwendung des § 4b Abs. 2 SächsSchulG (spezielle Regelung) dürfen 
bestehende Oberschulen im ländlichen Raum auch einzügig fortgeführt 
werden.  
 
Der Nachweis über das Bestehen des öffentlichen Bedürfnisses zur 
Fortführung der öffentlichen Schule nach Maßgabe des 
§ 4b Abs.  2 SächsSchulG wurde erbracht. (vertiefend dazu Punkt 4.2.3.1) 
 

b) Der Beschulungsbedarf kann mittel- und langfristig abgesichert werden. 
 

c) Es besteht keine Notwendigkeit, weiterführende Ausführungsmaßnahmen zu 
ergreifen. 

  

Bedarf zur Beschulung von 
 

10 Klassen 
 

< 
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Aufnahmekapazität von 
 

12 Klassen 
 

 Der Bedarf überschreitet mittel- und langfristig die vorhandenen 
Kapazitäten. 

 
Beispiel:   
 
Eine 2-zügige Oberschule im ländlichen Raum (außerhalb von Mittelzentren) verfügt 
über eine Aufnahmekapazität für 12 Klassen. 
 
In einem der nächsten Schuljahre werden voraussichtlich 14 Klassen zu beschulen sein.  
 

 
 

a) Der Nachweis über das Bestehen des öffentlichen Bedürfnisses zur 
Fortführung der öffentlichen Schule § 4a Abs. 3 SächsSchulG wurde erbracht. 
 

b) Der Beschulungsbedarf kann mittel- und langfristig nicht abgesichert werden. 
 
c) Gemeinsam mit dem Träger der betreffenden Schulen hat der Landkreis 

Bautzen als Träger der Schulnetzplanung weiterführende 
Ausführungsmaßnahmen zur Abdeckung der Bildungsbedürfnisse 
abzustimmen: 

 

¶ Bei temporären Überschreitungen der Kapazität sind ggf. 
Umlenkungen zu benachbarten Oberschulen oder 
vorübergehende bauliche Erweiterungen des 
Oberschulstandortes mittels Container bzw. Raumzellenlösung 
zielführend. Ggf. ist die Schülerbeförderung entsprechend 
anzupassen. 

 

¶ Bei länger währenden Überschreitungen der Kapazität ist eine 
dauerhafte bauliche Erweiterung des Oberschulstandortes, 
soweit möglich, die Neueinrichtung einer Oberschule, in Betracht 
zu ziehen. 

  

 
 

Bedarf zur Beschulung von 
 

14 Klassen 
 

> 
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5 Längeres gemeinsames Lernen im Freistaat Sachsen  

Der Sächsische Landtag beschloss am 15. Juli 2020 mehrheitlich das Gesetz zur 
Einführung der Gemeinschaftsschule im Freistaat Sachsen. Dieses trat zum 01.08.2020 
in Kraft und eröffnet nunmehr die Möglichkeit, dass Schüler an einer 
Gemeinschaftsschule bzw. der Oberschule + länger, als es bisher rechtlich möglich war, 
gemeinsam miteinander lernen können. 
 
Die entsprechenden Neuregelungen im SächsSchulG werden nachfolgend dargestellt 
und unter Punkt 5.3 ein Ausblick gegeben. 

 Neuregelungen im SächsSchulG 

Mit der Änderung des SächsSchulG wurden die rechtlichen Voraussetzungen für die 
Einrichtung bzw. Änderung einer bestehenden Schule zu einer Oberschule + bzw. 
Gemeinschaftsschule geschaffen. 
 
Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie sich Oberschule + sowie die 
Gemeinschaftsschule in das bestehende Schulsystem einfügen: 
 

Klassen- bzw. Jahrgangsstufen 

1 2 3 4   5 6 7 8 9 10   11 12 

Grundschule 
 

Oberschule       

 
Gymnasium 

Oberschule + 
Oberschule mit verbundener Grundschule (Klassenstufe 1 bis 10) 

mit besonderen pädagogischen Profil 
   Gemeinschaftsschule 

Klassenstufe 1 bis 10 und Jahrgangsstufen 11 und 12  
ODER 

Klassenstufe 5 bis 10 und Jahrgangsstufen 11 und 12 mit kooperierender Grundschule 
 

 Oberschule + 

Die für die Oberschulen geltenden Regelungen des § 6 SächsSchulG finden ebenso für 
die Oberschule + Anwendung. Nähere Regelungen für die Oberschule + trifft der neu 
hinzugekommene Abs. 6.  
 
Im Gegensatz zur Gemeinschaftsschule stellt die Oberschule + aus rechtlicher Sicht 
keine eigene Schulart, sondern eine Oberschule mit besonderem pädagogischen Profil 
ĂLängeres gemeinsames Lernenñ dar. 

 Rechtliche Rahmenbedingungen 

§ 6 Abs. 6 SächsSchulG regelt zur Oberschule + im Einzelnen: 
 

¶ außerhalb von Ober- und Mittelzentren  

¶ besonderes pädagogisches Profil ĂLängeres gemeinsames Lernenñ  

¶ umfasst Klassenstufen 1 bis 10  

¶ Bestand der Klassenverbände über die Primarstufe hinaus  

¶ binnendifferenzierter Unterricht mit individueller Förderung  

¶ besteht aus einer Oberschule mit verbundener Grundschule  

¶ gemeinsame Schulleitung, gemeinsames Lehrerkollegium  

¶ erweitertes pädagogisches Konzept  

¶ einzügig und maximal zweizügig 
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¶ mindestens 20 Schüler je Klasse 

¶ Berücksichtigung als separate Schulart bei der Schülerbeförderung  

¶ keine Bindung an einen Grundschulbezirk 

¶ Schulsozialarbeit soll vorgehalten werden 

 Gemeinschaftsschule 

Mit der Gemeinschaftsschule wird das Sächsische Schulsystem um eine neue Schulart 
erweitert, was ebenfalls anhand der geänderten Gliederung des Schulwesens in 
§ 4 Abs. 1 SächsSchulG sowie dem neu hinzugekommenen § 7a SächsSchulG deutlich 
wird. 

 Rechtliche Rahmenbedingungen 

§ 7a SächsSchulG regelt zur Gemeinschaftsschule im Einzelnen: 
 

¶ umfasst Klassenstufen 1 bis 10 und Jahrgangsstufen 11 und 12 oder 

Klassenstufen 5 bis 10 sowie die Jahrgangsstufen 11 und 12 bei Kooperation mit 

mindestens einer Grundschule 

¶ erworben können der Hauptschulabschluss, der qualifizierende 

Hauptschulabschluss, der Realschulabschluss und die allgemeine 

Hochschulreife werden 

¶ Bestand der Klassenverbände über die Primarstufe hinaus  

¶ binnendifferenzierter Unterricht mit individueller Förderung  

¶ ab Klasse 7 kann abschlussbezogenes Lernen erfolgen 

¶ Unterricht getrennt nach Klassenstufen oder klassen- und 

jahrgangsstufenübergreifend 

¶ erweitertes pädagogisches Konzept 

¶ mindestens 4-zügig ab Klassenstufe 5 

¶ 3-zügige Einrichtung und Fortführung ausnahmsweise in zwei 

aufeinanderfolgenden Schuljahren nach § 4b Abs. 3 SächsSchulG 

¶ mindestens 20 Schüler je Klasse 

¶ Schulsozialarbeit soll vorgehalten werden 

 Einrichtung der Oberschule + und Gemeinschaftsschule 

Für die Einrichtung finden die Regelungen des § 7a Abs. 4 SächsSchulG für die 
Gemeinschaftsschule sowie in entsprechender Form für die Oberschule + Anwendung: 
 

¶ neue Einrichtung auf Beschluss des Schulträgers oder 

¶ durch Schulartänderung bereits bestehender Grundschulen, Oberschulen und 

Gymnasien mit Beschluss der jeweiligen Schulkonferenz, Einvernehmen der 

Lehrerkonferenzen und dem Schulträger 

¶ benachbarte Schulträger sollen bei der Einrichtung angehört werden 
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Gemäß § 64 Abs. 11 SächsSchulG kann die Einrichtung einer Oberschule + sowie 
Gemeinschaftsschule ausnahmsweise ohne einen genehmigten Schulnetzplan erfolgen. 
Damit soll sichergestellt werden, dass die vorgenannten Schulen zeitnah eingerichtet 
werden können und laufende bzw. kurz vor dem Abschluss befindliche 
Fortschreibungen nicht in ein Anfangsstadium zurückversetzt werden müssen, um die 
rechtlichen Voraussetzungen für die Einrichtung bzw. Schulartänderung zu schaffen. 

 Ausblick 

Als die aktuelle Fortschreibung der Schulnetzplanung mit dem Versand der 
Erhebungsbögen am 28.06.2019 begann, war noch nicht konkret absehbar, dass das 
sächsische Schulrecht mit dem Schuljahr 2020/ 21 ein längeres gemeinsames Lernen 
an einer Gemeinschaftsschule oder Oberschule + ermöglichen wird.  
 
Die Gesetzesänderung wirkt sich nur bedingt auf die gegenständliche Fortschreibung 
der Schulnetzplanung aus, da mit dem Schuljahr 2020/ 21 keine Gemeinschaftsschule 
oder Oberschule + im Landkreis Bautzen eingerichtet wurde, die im Schulnetzbericht zu 
erfassen und deren Bestandssicherheit zu beurteilen wäre.  
 
Mit der Regelung, dass die Einrichtung der Oberschule + sowie der 
Gemeinschaftsschule auch ohne genehmigten Schulnetzplan erfolgen kann, können 
entsprechende Entscheidungen im Nachgang bzw. außerhalb dieses 
Planungsprozesses getroffen und umgesetzt werden, was allen beteiligten Akteuren 
eine Flexibilität für Abstimmungen sowie einen Vorlauf zur ggf. notwendigen Schaffung 
der sächlichen Voraussetzungen einräumt. 
 
Welche Auswirkungen auf das Schulnetz von einer Gemeinschaftsschule bzw. 
Oberschule + ausgehen und wie sich die Schülerzahlen an einer der vorgenannten 
Schulen voraussichtlich entwickeln könnten, kann aufgrund mangelnder 
Erfahrungswerte sowie bestehender Wechselwirkungen zu anderen Schularten nicht 
belastbar vorausgesagt werden. 
 
Vor diesem Hintergrund sollten die nachfolgenden Ausführungen als vorläufig betrachtet 
werden. Sie stellen eine erste Befassung mit den neu hinzugekommenen 
Beschulungsmöglichkeiten dar und werden anhand von Erkenntnissen und 
Abstimmungen mit dem LaSuB und SMK fortlaufend evaluiert sowie weiterentwickelt. 

 Oberschule + 

Bei der Oberschule + wäre infolge der Aufhebung des Grundschulbezirkes denkbar, 
dass möglicherweise mehr Einschulungen als bisher stattfinden, da ein überregionales 
Interesse wegen des besonderen pädagogischen Profils zu verzeichnen ist. Dem 
gegenüber steht die Tatsache, dass Eltern, deren Kinder regulär ab Klassestufe 5 auf 
ein Gymnasium wechseln sollen, von vornherein eine Grundschule wählen und sich 
damit gegen den Besuch der Oberschule + entscheiden. In welchem Umfang die 
vorgenannten Effekte in der Praxis ausgeprägt sind bzw. sich gegenseitig aufheben, ist 
anhand der konkreten regionalen Bildungslandschaft zu beurteilen und kann nicht 
allgemeingültig beantwortet werden. 
 
Im Übrigen lässt sich die allgemeine Hochschulreife durch den an die Oberschule + 
anschließenden Besuch des Gymnasiums bzw. eines beruflichen Gymnasiums 
erwerben. 
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Zur Verwirklichung des besonderen pädagogischen Konzeptes eignen sich aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten für die Einrichtung einer Oberschule + besonders Standorte, 
bei denen Grundschulen und Oberschulen in unmittelbarer Nähe liegen oder sogar 
gemeinsame Räumlichkeiten nutzen. Die Möglichkeiten der Umsetzung werden jedoch 
dadurch eingeschränkt, dass eine Oberschule + maximal 2 Klassen pro Klassenstufe 
aufnehmen darf. 

 Gemeinschaftsschule 

Mit einer vom sächsischen Gesetzgeber festgeschriebenen Zügigkeit von mindestens 
4 Klassen ab der Klassenstufe 5 sind für die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule 
mindestens Aufnahmekapazitäten für 30 Klassen und Kurse erforderlich. Umfasst die 
Gemeinschaftsschule auch die Klassenstufen 1 bis 4, so werden weitere 
Aufnahmekapazitäten erforderlich. 
 
Die vorgenannten Anforderungen kann selbst ein bestehender Oberschulstandort, der in 
jeder Klassenstufe durchgängig 4 Klassen aufnehmen kann, nicht gerecht werden. 
 
Möglicherweise könnten bestehende gymnasiale Standorte aufgrund ihrer höheren 
Aufnahmekapazität die Mindestvoraussetzungen als Gemeinschaftsschule erfüllen. 
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Schüler, die die allgemeine Hochschulreife 
anstreben, ebenfalls die Gemeinschaftsschule besuchen bzw. mit der Klassenstufe 5 an 
diese wechseln würden, da mit Schulartänderung eines Gymnasiums in eine 
Gemeinschaftsschule in der Regel kein alternatives Gymnasium in vergleichbarer 
Entfernung zur Verfügung steht bzw. aufnahmefähig ist. 
 
Aufgrund des regelmäßigen Beschulungsbedarfes von 3 bis 7 Klassen in der 
Eingangsklassenstufe 5 der Gymnasien ist daher zu erwarten, dass eine 
Gemeinschaftsschule, die ebenso den Erwerb der Bildungsabschlüsse einer Oberschule 
ermöglicht und aus einem bestehenden Gymnasium erwächst, mindestens                      
5- oder 6- zügig in den Klassenstufen 5 bis 10 aufnahmefähig sein muss. 
 
Wegen der erforderlichen Aufnahmekapazitäten scheiden nahezu sämtliche bestehende 
gymnasiale Standorte für die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule bzw. 
Schulartänderung in eine Gemeinschaftsschule aus. 
 
In Anbetracht der bestehenden Schullandschaft im Landkreis Bautzen kämen daher 
allenfalls Standorte in Betracht, bei welchen Oberschulen und Gymnasien sich 
gegenwärtig einen Campus teilen und die bestehenden Liegenschaften gleichermaßen 
für eine Gemeinschaftsschule genutzt werden können. Bei dieser Konstellation würden 
sich die Schülerströme, die sich bislang auf Oberschule und Gymnasium im Campus 
aufgeteilt haben, nunmehr auf die aus Oberschule und dem Gymnasium hervorgehende 
Gemeinschaftsschule richten. 
 
Inwiefern die Schülerzahlen an benachbarten Oberschulen sinken, ist aus Sicht des 
Trägers der Schulnetzplanung nur bedingt vorsehbar. Signifikante Verschiebungen 
können erfahrungsgemäß bereits dadurch ausgeschlossen werden, dass die 
Aufnahmekapazitäten einer Gemeinschaftsschule begrenzt sind.  
 
Sofern eine Gemeinschaftsschule per Schulartänderung eines Gymnasiums eingerichtet 
wird, sind nur geringfügige Verlagerungen der Schülerströme zwischen den Gymnasien 
zu erwarten, da sich die Wegezeiten in der Regel erheblich verlängern würden und die 
benachbarten Gymnasien nur bedingt über freie Aufnahmekapazitäten verfügen.  
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6 Übersichten zu den Schularten und Schulstandorten  

 Kurzübersicht über die Anzahl der Schulen im Schuljahr 2020/ 21  

Schularten Anzahl der Schulen 

Grundschulen   

-       in öffentlicher Trägerschaft 70 

-       in freier Trägerschaft 6 

Oberschulen   

-       in öffentlicher Trägerschaft 26 

-       in freier Trägerschaft 10 

Gymnasien   

-       in öffentlicher Trägerschaft 10 

-       in freier Trägerschaft  1 

Förderschulen   

-       in öffentlicher Trägerschaft 10 

-       in freier Trägerschaft 2 

Schulen des zweiten Bildungsweges   

-       in öffentlicher Trägerschaft 2 

-       in freier Trägerschaft - 

Gesamt 137 
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 Kurzübersicht über die allgemeinbildenden Schulen in den Städten und 
Gemeinden im Schuljahr 2020/ 21 

Standort 

Grundschulen Oberschulen Gymnasien Förderschulen 

öffentl. 
Träger 

freier 
Träger 

öffentl. 
Träger 

freier 
Träger 

öffentl. 
Träger 

freier 
Träger 

öffentl. 
Träger 

freier 
Träger 

Arnsdorf 1 - - - - - 1 - 

Bautzen 5 1 4 - 3 - 2 - 

Bernsdorf 1 - - 1 - - - - 

Bischofswerda 3 - 1 - 1 - 1 - 

Burkau 1 - - - - - - - 

Crostwitz 1 - - - - - - - 

Cunewalde 1 - 1 - - - - - 

Demitz-Thumitz 1 - - - - - - - 

Doberschau-Gaußig - 1 - 1 - - - - 

Elstra 1 - 1 - - - - - 

Frankenthal - 1 - - - - - - 

Göda 1 - - - - - - - 

Großdubrau 1 - - 1 - - - - 

Großharthau 1 - - - - - - - 

Großnaundorf - 1 - - - - - - 

Großpostwitz 1 - - - - - - - 

Großröhrsdorf 2 - 1 - 1 - - - 

Haselbachtal 1 - - - - - - - 

Hochkirch 1 - - 1 - - - - 

Hoyerswerda 4 - 1 1 2 1 2 - 

Kamenz 4 - 2 - 1 - 3 - 

Königsbrück 1 - 1 - - - - - 

Königswartha 1 - - 1 - - - - 

Kubschütz 1 - - - - - - - 

Laußnitz 1 - - - - - - - 

Lauta 2 - 1 - - - - - 

Lohsa 1 - 1 - - - - - 

Malschwitz 1 - 1 - - - - - 

Neschwitz 1 - - - - - - - 

Neukirch/Lausitz 1 - 1 - - - - - 

Obergurig 1 - - - - - - - 

Ohorn 1 - - - - - - - 

Oßling 1 1 - 1 - - - - 

Ottendorf-Okrilla 3 - 1 - - - - - 

Panschwitz-Kuckau 1 - - - - - - 1 

Pulsnitz 2 - 1 - - - - - 

Räckelwitz 1 - 1 - - - - - 

Radeberg 4 1 2 - 1 - 2 - 

Radibor 1 - 1 - - - - - 

Ralbitz-Rosenthal 1 - 1 - - - - - 

Schirgiswalde-Kirschau 2 - - 1 - - - - 
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Standort 

Grundschulen Oberschulen Gymnasien Förderschulen 

öffentl. 
Träger 

freier 
Träger 

öffentl. 
Träger 

freier 
Träger 

öffentl. 
Träger 

öffentl. 
Träger 

freier 
Träger 

öffentl. 
Träger 

Schmölln-Putzkau 1 - - - - - - - 

Schwepnitz 1 - - 1 - - - - 

Sohland an der Spree 2 - 1 - - - - - 

Spreetal 1 - - - - - - - 

Steinigtwolmsdorf 1 - - - - - - - 

Wachau 2 - - - - - - - 

Weißenberg 1 - - 1 - - - - 

Wilthen 1 - 1 - 1 - - - 

Wittichenau 1 - 1 - - - - - 

 Kurzübersicht über die Schulen des zweiten Bildungsweges im 
Schuljahr 2020/ 21 

Standort 
Abendoberschule Abendgymnasium 

öffentl. Träger 
freier  

Träger 
öffentl.  
Träger 

freier  
Träger 

Bautzen 1 - 1 - 
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7 Planteil Grundschulen 

 Inhaltliche Ausrichtung 

Die Grundschule hat die Aufgabe, alle Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang 
ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen zu 
weiterführenden Bildungsgängen zu führen. 
 

Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen 
Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens, in der den verschiedenen sozialen 
Bevölkerungsgruppen eine gemeinsame Bildungsidee vermittelt und gleiche 
Bildungschancen für alle Kinder hergestellt werden sollen. 
 

Sie knüpft an die vorschulischen Erfahrungen der Kinder an und vermittelt unter 
Beachtung der Verschiedenartigkeit der Kinder leistungs- und kindorientiert die 
grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten für selbstständiges Denken, Lernen und 
Arbeiten sowie die Beherrschung des Lesens, Schreibens und Rechnens. 
 

Die Grundschule umfasst die Klassenstufen 1 bis 4. Spätestens ab der Klassenstufe 3 
wird eine Fremdsprache unterrichtet. 
 

Als Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) wird eine Teilleistungsschwäche verstanden, 
deren Hauptmerkmal eine ausgeprägte Beeinträchtigung der Entwicklung der Lese- und 
Rechtschreibfähigkeit ist, die nicht durch eine allgemeine intellektuelle Beeinträchtigung 
oder inadäquate schulische Betreuung erklärt werden kann. 
 

Schüler, die nicht im Rahmen des Unterrichtes ihrer Grundschule im Lesen und im 
Rechtschreiben ausreichend gefördert werden können, werden mit Einverständnis der 
Eltern in den dafür eingerichteten LRS-Klassen unterrichtet. 
 

Für Schüler, die nach der Klassenstufe 2 in eine LRS-Klasse wechseln, gilt die 
Stundentafel für die Grundschule LRS-Klasse. Die Dehnung der Beschulung erstreckt 
sich auf zwei Schuljahre und umfasst die Klassen 3/I und 3/II und ist vor allem für die 
differenzierte Förderung der Schüler im Lesen und Rechtschreiben zu nutzen. Zur 
individuellen Förderung stehen bis zu drei Stunden zusätzlich zur Verfügung. 
 

Im Rahmen der vorhandenen sächlichen und personellen Kapazitäten und im 
Einvernehmen zwischen dem Landesamt für Schule und Bildung und dem Schulträger 
sowie dem Träger der Schülerbeförderung besteht die Möglichkeit bis zum Ende der 
Grundschulzeit an der LRS-Klassen führenden Schule zu verbleiben. Die abschließende 
Entscheidung über den Verbleib treffen die Eltern nach Abstimmung mit den 
vorgenannten Beteiligten. 
 

Nach Auswertung der Schülerströme im Landkreis Bautzen wechselt ein Großteil der 
Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen an die ursprüngliche, wohnortnahe 
Grundschule zurück. Mit einem Versatz von 2 Jahren werden daher die Schüler, die 
vorübergehend in den LRS-Klassen unterrichtet wurden, in der Klassenstufe 4 der 
Heimatgrundschule berücksichtigt. Dies führt zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
 

Nach Beendigung der Grundschule wechseln die Schüler je nach persönlichem 
Bildungsziel und dem individuellen Leistungsvermögen an eine Oberschule oder ein 
Gymnasium. Über den Wechsel auf die weiterführende allgemeinbildende Schule 
entscheiden die Eltern auf Empfehlung der Schule (Bildungsempfehlung nach 
§ 24 SOGS). 
 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit erfolgt die Darstellung im Zusammenhang. 
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 Grundschulen im Landkreis Bautzen  

Hinweise:  Schulen in freier Trägerschaft sind unterstrichen 
Sorbische Grundschulen und Grundschulen  mit sorbischsprachigen 
Angeboten (2Plus) sind mit       gekennzeichnet. 

 

Name der Schule Ort 
ausführlicher 

Schulnetzbericht: 
Bedarfsprognose 

unter Punkt: 

Grundschule Arnsdorf Arnsdorf Anlage 4 7.2.1 

Bischöfliche Maria-Montessori-Grundschule 
Bautzen  

Bautzen Anlage 4 7.2.2.3 

Frédéric-Joliot-Curie-Grundschule Bautzen Bautzen Anlage 4 7.2.2.1 

Johann-Gottlieb-Fichte-Grundschule Bautzen Bautzen Anlage 4 7.2.2.1 

Dr.-Gregor-Mättig-Grundschule Bautzen Anlage 4 7.2.2.1 

Max-Militzer-Grundschule Bautzen Bautzen Anlage 4 7.2.2.1 

Sorbische Grundschule Bautzen Anlage 4 7.2.2.2 

Grundschule Bernsdorf Bernsdorf Anlage 4 7.2.3 

Grundschule Kirchstraße Bischofswerda Bischofswerda Anlage 4 7.2.4.2 

Grundschule ĂGeschwister Schollñ Goldbach Bischofswerda Anlage 4 7.2.4.1 

Grundschule Süd Bischofswerda Bischofswerda Anlage 4 7.2.4.3 

Grundschule Burkau Burkau Anlage 4 7.2.5 

Sorbische Grundschule ĂJurij ChŊģkañ Crostwitz Crostwitz Anlage 4 7.2.6 

Grundschule ĂFriedrich Schillerñ Cunewalde Anlage 4 7.2.7 

Grundschule am Klosterberg Demitz-Thumitz Demitz-Thumitz Anlage 4 7.2.8 

Evangelische Grundschule Gaußig 
Doberschau-
Gaußig 

Anlage 4 7.2.9 

Grundschule ĂOtto Gartenñ Elstra Elstra Anlage 4 7.2.10 

Evangelische Grundschule Frankenthal- 
Bekenntnisschule  

Frankenthal Anlage 4 7.2.11 

Grundschule Göda Göda Anlage 4 7.2.2.1 

Grundschule Großdubrau Großdubrau Anlage 4 7.2.12 

Grundschule Großharthau Großharthau Anlage 4 7.2.13 

Freie Keulenbergschule - Evangelische 
Grundschule Großnaundorf 

Großnaundorf Anlage 4 7.2.14 

Lessing-Grundschule Großpostwitz Großpostwitz Anlage 4 7.2.15 

Grundschule Bretnig-Hauswalde Großröhrsdorf Anlage 4 7.2.16.1 

Grundschule Großröhrsdorf Großröhrsdorf Anlage 4 7.2.16.1 

Grundschule Haselbachtal Haselbachtal Anlage 4 7.2.17 

Grundschule Hochkirch Hochkirch Anlage 4 7.2.18 

Grundschule am Adler ĂHandrij Zejlerñ 
Hoyerswerda 

Hoyerswerda Anlage 4 7.2.19.1 

Grundschule ĂAn der Elsterñ Hoyerswerda Hoyerswerda Anlage 4 7.2.19.1 

4. Grundschule Hoyerswerda ĂLindenschuleñ Hoyerswerda Anlage 4 7.2.19.1 

Grundschule ĂAm Parkñ Hoyerswerda Hoyerswerda Anlage 4 7.2.19.1 

Grundschule am Forst Kamenz Anlage 4 7.2.20.1 

Grundschule ĂAm Gickelsbergñ Kamenz Anlage 4 7.2.20.1 

Grundschule Wiesa ĂSophie Schollñ Kamenz Anlage 4 7.2.20.1 

Grundschule Schönteichen Kamenz Anlage 4 7.2.20.2 

Grundschule ĂJuri Gagarinñ Königsbrück Königsbrück Anlage 4 7.2.21 
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Name der Schule Ort 
ausführlicher 

Schulnetzbericht: 
Bedarfsprognose 

unter Punkt: 

Grundschule ĂBjarnat Krawcñ Kºnigswartha Königswartha Anlage 4 7.2.22 

Grundschule Baschütz Kubschütz Anlage 4 7.2.23 

Grundschule Laußnitz Laußnitz Anlage 4 7.2.24 

Grundschule ĂHans Coppiñ Lauta Lauta Anlage 4 7.2.25.1 

Grundschule Laubusch Lauta Anlage 4 7.2.25.1 

Grundschule am Knappensee Lohsa Anlage 4 7.2.26 

Grundschule Malschwitz Malschwitz Anlage 4 7.2.27 

ABC Grundschule Neschwitz Neschwitz Anlage 4 7.2.28 

Lessinggrundschule Neukirch Neukirch/Lausitz Anlage 4 7.2.29 

Grundschule Obergurig Obergurig Anlage 4 7.2.30 

Grundschule Ohorn Ohorn Anlage 4 7.2.31 

Christliche Grundschule Oßling  Oßling Anlage 4 7.2.32.2 

Kastanienschule Oßling-Grundschule Oßling Anlage 4 7.2.32.1 

Bewegte Grundschule Hermsdorf Ottendorf-Okrilla Anlage 4 7.2.33.1 

Grundschule Medingen ĂSonnenblumenschuleñ Ottendorf-Okrilla Anlage 4 7.2.33.2 

Grundschule Ottendorf-Okrilla Ottendorf-Okrilla Anlage 4 7.2.33.3 

Sorbische Grundschule ĂĠula Ĺiġinskehoñ 
Panschwitz-Kuckau 

Panschwitz-
Kuckau 

Anlage 4 7.2.34 

Grundschule Oberlichtenau ĂAm Keulenbergñ Pulsnitz Anlage 4 7.2.35.1 

Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz Pulsnitz Anlage 4 7.2.35.1 

Sorbische Grundschule ĂMichağ H·rnikñ 
Räckelwitz 

Räckelwitz Anlage 4 7.2.36 

Freie Evangelische Grundschule Radeberger 
Land  

Radeberg Anlage 4 7.2.37.5 

Grundschule Liegau-Augustusbad Radeberg Anlage 4 7.2.37.1 

Grundschule Radeberg-Stadtmitte Radeberg Anlage 4 7.2.37.2 

Grundschule Süd Radeberg Radeberg Anlage 4 7.2.37.4 

Grundschule Ullersdorf Radeberg Anlage 4 7.2.37.3 

Sorbische Grundschule ĂDr. Maria Grollmußñ 
Radibor 

Radibor Anlage 4 7.2.38 

Sorbische Grundschule Ralbitz Ralbitz-Rosenthal Anlage 4 7.2.39 

Grundschule Schirgiswalde Goetheschule 
Schirgiswalde-
Kirschau 

Anlage 4 7.2.40.1 

Grundschule Kirschau 
Schirgiswalde-
Kirschau 

Anlage 4 7.2.40.1 

Dr.-Alwin-Schade-Schule, Grundschule 
Schmölln-
Putzkau 

Anlage 4 7.2.41 

Grundschule Schwepnitz Schwepnitz Anlage 4 7.2.42 

Grundschule am Frühlingsberg Sohland 
Sohland a. d. 
Spree 

Anlage 4 7.2.43.1 

Grundschule Wehrsdorf 
Sohland a. d. 
Spree 

Anlage 4 7.2.43.1 

Grundschule Burgneudorf im Lausitzer Seenland Spreetal Anlage 4 7.2.44 

Grundschule Steinigtwolmsdorf Steinigtwolmsdorf Anlage 4 7.2.45 

Grundschule Leppersdorf Wachau Anlage 4 7.2.46.1 

Grundschule Wachau Wachau Anlage 4 7.2.46.1 

Grundschule Weißenberg Weißenberg Anlage 4 7.2.47 

Pumphut-Grundschule Wilthen Wilthen Anlage 4 7.2.48 

Krabat-Grundschule Wittichenau Wittichenau Anlage 4 7.2.49 
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Land Brandenburg 

Landkreis 

Meißen 

Landeshauptstadt 

Dresden 

Landkreis Sächsische Schweiz - 

Osterzgebirge 

Tschechische Republik 

Landkreis 

Görlitz 
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 Grundschule Arnsdorf 

 Kurzportrait 

 
 

Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes einschließlich der Gebäudeanalyse 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert: 
 

 
Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

wohnhafte, schul-
pflichtig werdende 

Kinder 
64 46 56 38 53 44 45 46 45 43 43 

Einschulung in  
Förderschule 

-2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Einschulung  an 
Schulen in freier 

Trägerschaft 
-1 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Abweichungen vom  
Grundschulbezirk 

7 -2                   

Grundschule Arnsdorf 68 41 53 36 50 42 43 44 43 41 41 
 

Abweichungen vom Grundschulbezirk werden in den bestehenden Schuljahren erfasst, 
sind aber nur bedingt vorhersehbar. Sie werden im Prognosezeitraum daher nicht 
ausgewiesen. 
 
In der Gemeinde Arnsdorf sind in den bestehenden Bebauungsgebieten weitere Zuzüge 
zu erwarten. In Abhängigkeit von der Altersstruktur der Zuziehenden könnten sich die 
Schülerzahlen erhöhen. 
 
Über alle Klassenstufen hinweg ergibt sich folgende Schülerzahlprognose: 
 

 
Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 68 41 53 36 50 42 43 44 43 41 41 

Klassenstufe 2 45 69 41 53 36 50 42 43 44 43 41 

Klassenstufe 3 47 41 62 37 48 33 45 38 39 40 39 

Klassenstufe 4 38 48 44 66 44 52 38 48 43 43 44 

Summe 198 199 200 192 178 177 168 173 169 167 165 

10

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:

Anschrift:

01477 Arnsdorf, Stolpener Straße 47

Schulträger:

Gemeinde Arnsdorf

Schulbezirk:

Gemeinde Arnsdorf
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Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in ausgewählten Grundschulen gefördert. Die daraus resultierenden 
Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend berücksichtigt. 
 
In der Regel kehren die vorgenannten Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen mit 
der Klassenstufe 4 an die Grundschule, an welcher sie ihre Schullaufbahn begonnen 
haben, zurück. Dies führt mit 2 Jahren Versatz zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
  
Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose ist mittel- und langfristig folgende 
Anzahl an Klassen zu bilden (Modellrechnung): 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 

Gesamtbedarf 9 9 10 10 9 9 8 8 8 8 8 

 
Dies stellt sich grafisch wie folgt dar: 

 
 
Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen in den 
Schuljahren 2021/ 22 und 2022/ 23 ihren voraussichtlichen Höhepunkt erreicht haben. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 liegt die durchschnittliche Klassengröße bei 
20,8 Schülern je Klasse.  
 
Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
 

 
Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 22,7 20,5 17,7 18,0 25,0 21,0 21,5 22,0 21,5 20,5 20,5 

Klassenstufe 2 22,5 23,0 20,5 17,7 18,0 25,0 21,0 21,5 22,0 21,5 20,5 

Klassenstufe 3 23,5 20,5 20,7 18,5 16,0 16,5 22,5 19,0 19,5 20,0 19,5 

Klassenstufe 4 19,0 24,0 22,0 22,0 22,0 17,3 19,0 24,0 21,5 21,5 22,0 
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 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit dem Schulträger die 
Aufnahmekapazitäten für Klassen abgeleitet, die maximal in den bestehenden 
Räumlichkeiten beschult werden können.  
 
Für das gegenwärtig genutzte Bestandsgebäude ergibt sich im Ergebnis eine maximale 
Kapazität zur Aufnahme von 10 Klassen. 
 
Stellt man den mittel- und langfristigen Beschulungsbedarf den vorgenannten 
Aufnahmekapazitäten gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:  
 

 
 
Nach gegenwärtigem Stand kann der Beschulungsbedarf in der Gemeinde 
Arnsdorf mit den vorhandenen Kapazitäten abgedeckt werden. 
 
Die Bestandssicherheit der Grundschule Arnsdorf ist langfristig gegeben. 
 
Die Mindestvoraussetzungen nach § 4a SächsSchulG werden mittel- und 
langfristig erfüllt. 
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 Grundschulen in der Stadt Bautzen und der Gemeinde Göda 

In der Stadt Bautzen und der Gemeinde Göda sind insgesamt 7 Grundschulen gelegen: 
 

1. Dr.-Georg-Mättig-Grundschule Bautzen 
2. Frédérik-Joliot-Curie-Grundschule Bautzen 
3. Johann-Gottlieb-Fichte Grundschule Bautzen 
4. Max-Militzer-Grundschule Bautzen 
5. Grundschule Göda  
6. Sorbische Grundschule Bautzen 
7. Bischöfliche Maria-Montessori-Grundschule Bautzen (Schule in 

freier Trägerschaft) 
 

Aufgrund der besonderen Zugangsvoraussetzungen und des nicht bestehenden 
Einzugsbereiches für die Sorbische Grundschule Bautzen erfolgt eine gesonderte 
Betrachtung. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen unter Punkt 6.2.3 verwiesen.  
 
Die Bischöfliche Maria-Montessori-Grundschule Bautzen wird ebenfalls gesondert 
betrachtet, da die rechtliche Stellung von Schulen in freier Trägerschaft eine 
abweichende Herangehensweise bei der Beurteilung erfordert. 
 
Unabhängig von der separaten Darstellung werden bestehende Verflechtungen der 
Schülerströme berücksichtigt und an entsprechender Stelle kenntlich gemacht. 
 
Die nachfolgende topografische Übersicht zeigt die geografische Lage der aller 
Grundschulen in der Großen Kreisstadt Bautzen sowie der Gemeinde Göda an: 
 

 
Abbildung 16 - Topografische Übersicht ï Gemeinsamer Grundschulbezirk der Stadt Bautzen und Gemeinde Göda27 

                                            
27 Quelle: Kreisgliederung Sachsen Staatsbetrieb Geobasisinformationen und Vermessung 2018; Stand: 19.09.2019.  

Sorbische Grundschule Bautzen 
 

G.-Fichte- 
Grundschule  

 

M.-Montessori- 
Grundschule  

 

M.-Militzer- Grundschule  
 

Dr.-G.-Mättig- Grundschule 

F.-J.-Curie- Grundschule  
 

Grundschule Göda  
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 Gemeinsamer Grundschulbezirk Bautzen - Göda 

 Kurzportraits  

 Dr.-Gregor-Mättig-Grundschule 

 
 

 Frédéric-Joliot-Curie-Grundschule Bautzen 

 
 

 Johann-Gottlieb-Fichte-Grundschule Bautzen 

 
  

Anschrift:

02625 Bautzen, Mättigstraße 29

Schulträger:

Große Kreisstadt Bautzen

Schulbezirk:

gemeinsamer Schulbezirk 

Stadt Bautzen und  Gemeinde Göda

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:

8

Anschrift:

02625 Bautzen, Fréderic-Joliot-Curie-Str. 65

Schulträger:

Große Kreisstadt Bautzen

Schulbezirk:

gemeinsamer Schulbezirk 

Stadt Bautzen und  Gemeinde Göda

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:

16

Anschrift:

9

02625 Bautzen, Fichteschulweg 5

Schulträger:

Große Kreisstadt Bautzen

Schulbezirk:

gemeinsamer Schulbezirk 

Stadt Bautzen und  Gemeinde Göda

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:
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 Max-Militzer-Grundschule Bautzen 

 
 

 Grundschule Göda 

 
 
Hinsichtlich der ausführlichen Schulnetzberichte einschließlich der Gebäudeanalysen 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  
 

 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert: 
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

wohnhafte, schul-
pflichtig werdende 

Kinder 
368 381 372 370 411 361 399 383 373 367 357 

Einschulung in  
Förderschule 

-15 -16 -15 -15 -17 -15 -16 -16 -15 -15 -15 

Einschulung  an 
Schulen in freier 

Trägerschaft 
-78 -84 -82 -82 -86 -80 -85 -85 -83 -81 -78 

Abweichungen vom  
Grundschulbezirk 

8 -16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Grundschulbezirk 
Bautzen-Göda 

283 266 274 272 307 265 295 281 274 270 263 

 
 
 

 

Anschrift:

02625 Bautzen, Hanns-Eisler-Straße 10

10 zuzüglich

LRS - Klassen 3

Erziehungshilfe - Klassen 4

Schulträger:

Große Kreisstadt Bautzen

Schulbezirk:

gemeinsamer Schulbezirk 

Stadt Bautzen und  Gemeinde Göda

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:

14

Schulbezirk:

gemeinsamer Schulbezirk mit  der Stadt Bautzen

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:

Anschrift:

02633 Göda, Döberkitzer Straße 8

Schulträger:

Gemeinde Göda
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Davon entfallen auf die Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Bautzen: 
 

Frédéric-Joliot-Curie-
Grundschule 

72 68 70 70 77 68 75 72 70 69 67 

Johann-Gottlieb-Fichte-
Grundschule 

68 49 66 66 73 64 71 68 66 65 63 

Dr.-Gregor-Mättig-
Grundschule 

46 51 45 44 49 43 48 46 45 44 43 

Max-Militzer-
Grundschule Bautzen 

53 51 51 51 57 50 55 53 52 51 49 

Grundschule Göda 44 47 43 43 47 41 46 44 43 42 41 

 
Abweichungen vom Grundschulbezirk werden in den bestehenden Schuljahren erfasst, 
sind aber nur bedingt vorhersehbar.  
 
Erfahrungsgemäß werden insbesondere in den Ortsteilen der Stadt Bautzen Anträge auf 
Ausnahmeregelung nach § 25 Abs. 5 SächsSchulG gestellt. Diese werden 
entsprechend berücksichtigt und fortgeschrieben. 
 
Über alle Klassenstufen hinweg ergibt sich folgende Schülerzahlprognose: 
 

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 283 266 274 272 307 265 295 281 274 270 263 

Klassenstufe 2 263 277 266 274 272 307 265 295 281 274 270 

Klassenstufe 3 262 238 271 261 268 267 301 260 289 275 268 

Klassenstufe 4 268 255 244 296 267 273 273 306 266 294 281 

Schüler in LRS-Klassen 24 33 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Summe 1100 1069 1079 1127 1138 1136 1158 1166 1134 1137 1106 

 
Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in sogenannten LRS-Klassen an ausgewählten Grundschulen gefördert. 
Die daraus resultierenden Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend 
berücksichtigt. 
 
In der Regel kehren die vorgenannten Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen mit 
der Klassenstufe 4 an die Grundschule, an welcher sie ihre Schullaufbahn begonnen 
haben, zurück. Dies führt mit 2 Jahren Versatz zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
  
Im Grundschulbezirk Bautzen-Göda werden an der Max-Militzer-Grundschule Bautzen 
gegenwärtig zwei LRS-Klassen geführt. 
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Aufbauend auf den dargestellten Schülerzahlprognosen wird mittel- und langfristig 
folgender Bedarf an Zügen prognostiziert (Modellrechnung). Darüber hinaus werden 
insgesamt 6 Vorbereitungsklassen für Schüler, die Deutsch als Zweitsprache erlernen 
im Grundschulbezirk Bautzen-Göda gebildet. 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 12 11 11 11 13 11 12 12 11 11 11 

Klassenstufe 2 11 12 11 11 11 13 11 12 12 11 11 

Klassenstufe 3 12 11 12 11 11 11 13 11 12 12 11 

Klassenstufe 4 12 12 11 12 11 11 11 13 11 12 12 

LRS-Klassen 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vorbereitungsklassen 
(Deutsch als Zweitsprache) 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Gesamtbedarf 55 55 53 53 54 54 55 56 54 54 53 

 
Die künftige Klassenbildung stellt sich grafisch voraussichtlich wie folgt dar: 
  
 

 
 
Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen im 
Schuljahr 2026/ 27 ihren voraussichtlichen Höhepunkt erreichen wird. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 beträgt die durchschnittliche Klassengröße 
ohne Berücksichtigung der LRS-Klassen 23,9 Schüler.  
 
Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
 

  Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 23,6 24,2 24,9 24,7 23,6 24,1 24,6 23,4 24,9 24,5 23,9 

Klassenstufe 2 23,9 23,1 24,2 24,9 24,7 23,6 24,1 24,6 23,4 24,9 24,5 

Klassenstufe 3 21,8 21,6 22,6 23,7 24,4 24,3 23,2 23,6 24,1 25,0 24,4 

Klassenstufe 4 22,3 21,3 22,2 24,7 24,3 24,8 24,8 23,5 24,2 24,5 23,4 

LRS - Klassen 12,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
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 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit den Schulträgern die 
Aufnahmekapazitäten für Klassen abgeleitet, die maximal in den bestehenden 
Räumlichkeiten beschult werden können.  
 
Für die gegenwärtig genutzten Bestandsgebäude ergibt sich im Ergebnis eine maximale 
Kapazität zur Aufnahme von 60 Klassen. 
 
Die Aufnahmekapazitäten der Schulen stellen sich grafisch wie folgt dar: 

 
Stellt man den mittel- und langfristigen Beschulungsbedarf die vorhandenen Kapazitäten 
gegenüber, so ergibt sich folgende Entwicklung: 
 

 
 
Darüber hinaus werden an der Max-Militzer-Grundschule Bautzen 
4 Erziehungshilfeklassen des Förderzentrums am Schützenplatz in Bautzen unterrichtet. 
Diese Kapazitäten werden zusätzlich vorgehalten. 
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Im Grundschulbezirk Bautzen-Göda stehen ausreichend räumliche Kapazitäten 
zur Verfügung. Mit einer ausgewogenen Auslastung aller Grundschulen können 
die Bedarfe vollständig gedeckt werden. 
 
Die Bestandssicherheit der dargestellten Grundschulen im Schulbezirk ist 
langfristig gegeben. 
 
Die Mindestvoraussetzungen nach § 4a SächsSchulG werden mittel- und 
langfristig erfüllt. 
  



Teilschulnetzplan Allgemeinbildende Schulen 
Planteil Grundschulen 
_________________________________________________________________________________________________________ 

- 70 - 

 Sorbische Grundschule Bautzen - Serbska zakğadna ġula Budyġin 

 Kurzportrait 

 
 

Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes einschließlich der Gebäudeanalyse 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  
 

 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert: 
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Schüler aus dem 
Grundschulbezirk 

Bautzen-Göda 
31 46 35 35 39 34 38 36 35 35 34 

Schüler aus anderen 
Grundschulbezirken 

5 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 

Sorbische 
Grundschule 

36 53 41 41 45 40 43 42 41 40 39 

 

Über alle Klassenstufen hinweg ergibt sich folgende Schülerzahlprognose: 
 

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 36 62 41 41 45 40 43 42 41 40 39 

Klassenstufe 2 46 38 53 41 41 45 40 43 42 41 40 

Klassenstufe 3 47 46 34 51 40 40 43 39 41 40 40 

Klassenstufe 4 34 46 44 36 52 42 41 44 41 42 42 

Summe 163 178 172 169 178 167 167 168 165 163 161 
 

Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in sogenannten LRS-Klassen an ausgewählten Grundschulen gefördert.  
Die daraus resultierenden Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend 
berücksichtigt. 
 
In der Regel kehren die vorgenannten Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen mit 
der Klassenstufe 4 an die Grundschule, an welcher sie ihre Schullaufbahn begonnen 
haben, zurück. Dies führt mit 2 Jahren Versatz zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
  
  

Anschrift:

02625 Bautzen, Friedrich-List-Straße 8

Schulträger:

Landkreis Bautzen

Schulbezirk:

Landkreis Bautzen

maximale Aufnahmekapazität an Klassen incl. 

Sprachgruppen:

9
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Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose ist mittel- und langfristig folgende 
Anzahl an Klassen zu bilden (Modellrechnung): 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

Gesamtbedarf 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 

 
Die künftige Klassenbildung stellt sich grafisch voraussichtlich wie folgt dar: 
  

 
 
Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen in den 
Schuljahren 2020/ 21 bis 2023/ 24 ihren voraussichtlichen Höhepunkt erreichen wird. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 liegt die durchschnittliche Klassengröße bei 
20,2 Schülern je Klasse.  
 
Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
 

  Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 18,0 17,7 20,5 20,5 22,5 20,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,5 

Klassenstufe 2 23,0 17,5 17,7 20,5 20,5 22,5 20,0 21,5 21,0 20,5 20,0 

Klassenstufe 3 23,5 22,0 17,0 17,0 20,0 20,0 21,5 19,5 20,5 20,0 20,0 

Klassenstufe 4 17,0 23,0 22,0 18,0 17,3 21,0 20,5 22,0 20,5 21,0 21,0 
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 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit der Schulleitung die Aufnahmekapazitäten 
für Klassen abgeleitet, die maximal in den bestehenden Räumlichkeiten beschult 
werden können.  
 
Für das gegenwärtig genutzte Bestandsgebäude ergibt sich im Ergebnis eine maximale 
Kapazität zur Aufnahme von 9 Klassen. 
 
Stellt man den mittel- und langfristigen Beschulungsbedarf den vorgenannten 
Aufnahmekapazitäten gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:  
 

 
 
Nach gegenwärtigem Stand kann der Beschulungsbedarf an der Sorbischen 
Grundschule Bautzen mit den vorhandenen Kapazitäten abgedeckt werden. 
 
Die Bestandssicherheit der Grundschule ist damit langfristig gegeben. 
 
Die Mindestvoraussetzungen nach § 4a SächsSchulG werden mittel- und 
langfristig erfüllt. 
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 Bischöfliche Maria-Montessori-Grundschule Bautzen  

 Kurzportrait 

 
 
Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes wird auf die Anlage 4 verwiesen.  
  

 Schülerzahlprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert: 
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Anmeldungen 51 53 50 50 55 48 52 50 49 48 47 

überzählige 
Anmeldungen 

  -3     -5   -2         

Bischöfliche Maria-
Montessori-
Grundschule 

51 50 50 50 50 48 50 50 49 48 47 

 
Die Bischöfliche Maria-Montessori-Grundschule nimmt jährlich nur 50 Kinder auf. 
Schulanmeldungen, die über die Aufnahmekapazität hinausgehen werden an die 
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft zurückverwiesen.  
 
Unter Berücksichtigung der überwiegenden Anmeldungen aus dem Grundschulbezirk 
Bautzen-Göda erfolgt die planerische Umlenkung auf diesen Grundschulbezirk zurück. 
 
Über alle Klassenstufen hinweg ergibt sich folgende Schülerzahlprognose: 
 

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 51 50 50 50 50 48 50 50 49 48 47 

Klassenstufe 2 50 51 50 50 50 50 48 50 50 49 48 

Klassenstufe 3 47 49 49 48 48 48 48 46 48 48 47 

Klassenstufe 4 50 47 51 50 50 50 50 50 48 50 50 

Summe 198 197 200 198 198 196 196 196 195 195 192 
 

Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in sogenannten LRS-Klassen an ausgewählten Grundschulen gefördert.  
 
Die daraus resultierenden Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend 
berücksichtigt. 
 

Anschrift:

02625 Bautzen, Tzschirnerstraße 12

Schulträger:

Bistum Dresden-Meißen

Aufnahmekapazität an Klassen

8
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In der Regel kehren die vorgenannten Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen mit 
der Klassenstufe 4 an die Grundschule, an welcher sie ihre Schullaufbahn begonnen 
haben, zurück. Dies führt mit 2 Jahren Versatz zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
   
Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose können jährlich zwei 
Eingangsklassen gebildet werden: 
 

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Summe 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 

Die künftige Klassenbildung stellt sich grafisch voraussichtlich wie folgt dar: 
 

 
 
Mit ihrem Bildungsangebot ergänzt die Bischöfliche Maria-Montessori-Grundschule 
Bautzen die Schullandschaft im Landkreis Bautzen nachhaltig. 
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 Grundschule Bernsdorf 

 Kurzportrait 

 
 

Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes einschließlich der Gebäudeanalyse 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert: 
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

wohnhafte, schul-
pflichtig werdende 

Kinder 
44 62 52 61 41 48 41 41 40 38 37 

Einschulung in  
Förderschule 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 

Einschulung  an 
Schulen in freier 

Trägerschaft 
-7 -6 -5 -7 -4 -5 -4 -4 -4 -3 -4 

Abweichungen vom  
Grundschulbezirk 

  -4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Grundschule 
Bernsdorf 

35 49 44 51 34 40 34 34 34 32 31 

 

Abweichungen vom Grundschulbezirk werden in den bestehenden Schuljahren erfasst, 
sind aber nur bedingt vorhersehbar.  
  
Erfahrungsgemäß werden insbesondere zu Gunsten der Grundschule Schwepnitz 
Ausnahmeanträge nach § 25 Abs. 5 SächsSchulG gestellt. Diese werden entsprechend 
berücksichtigt und fortgeschrieben. 
 
Über alle Klassenstufen hinweg ergibt sich folgende Schülerzahlprognose: 
 

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 39 49 44 51 34 40 34 34 34 32 31 

Klassenstufe 2 52 38 49 44 51 34 40 34 34 34 32 

Klassenstufe 3 35 42 34 44 40 46 31 36 31 31 31 

Klassenstufe 4 66 37 46 44 48 45 50 36 39 35 34 

Summe 192 166 173 183 173 165 155 140 138 132 128 

 

11

Anschrift:

02994 Bernsdorf, Pestalozzistraße 20

Schulträger:

Stadt Bernsdorf

Schulbezirk:

Stadt Bernsdorf

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:
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Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in sogenannten LRS-Klassen an ausgewählten Grundschulen gefördert.  
Die daraus resultierenden Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend 
berücksichtigt. 
  
In der Regel kehren die vorgenannten Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen mit 
der Klassenstufe 4 an die Grundschule, an welcher sie ihre Schullaufbahn begonnen 
haben, zurück. Dies führt mit 2 Jahren Versatz zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
  
Aufbauend auf den dargestellten Schülerzahlprognosen wird mittel- und langfristig 
folgender Bedarf an Zügen prognostiziert (Modellrechnung). Darüber hinaus wird eine 
Vorbereitungsklasse für Schüler, die Deutsch als Zweitsprache erlernen, gebildet. 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

Vorbereitungsklassen 
Deutsch als Zweitsprache 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gesamtbedarf 10 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 
 

Die künftige Klassenbildung stellt sich grafisch voraussichtlich wie folgt dar: 
  

 
 

Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen in den 
Schuljahren 2022/ 23 bis 2025/ 26 ihren voraussichtlichen Höhepunkt erreicht. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 liegt die durchschnittliche Klassengröße bei 
18,8 Schülern je Klasse.  
  
Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
  

  Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 19,5 24,5 22,0 17,0 17,0 20,0 17,0 17,0 17,0 16,0 15,5 

Klassenstufe 2 26,0 19,0 24,5 22,0 17,0 17,0 20,0 17,0 17,0 17,0 16,0 

Klassenstufe 3 17,5 21,0 17,0 22,0 20,0 15,3 15,5 18,0 15,5 15,5 15,5 

Klassenstufe 4 22,0 18,5 23,0 22,0 24,0 22,5 16,7 18,0 19,5 17,5 17,0 
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 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit dem Schulträger die 
Aufnahmekapazitäten für Klassen abgeleitet, die maximal in den bestehenden 
Räumlichkeiten beschult werden können.  
 
Für das gegenwärtig genutzte Bestandsgebäude ergibt sich im Ergebnis eine maximale 
Kapazität zur Aufnahme von 11 Klassen. 
 
Stellt man den mittel- und langfristigen Beschulungsbedarf den vorgenannten 
Aufnahmekapazitäten gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:  
 

 
 

Nach gegenwärtigem Stand kann der Beschulungsbedarf in der Gemeinde 
Bernsdorf mit den vorhandenen Kapazitäten abgedeckt werden. 
 
Die Bestandssicherheit der Grundschule Bernsdorf ist langfristig gegeben. 
 
Die Mindestvoraussetzungen nach § 4a SächsSchulG werden mittel- und 
langfristig erfüllt. 
  



Teilschulnetzplan Allgemeinbildende Schulen 
Planteil Grundschulen 
_________________________________________________________________________________________________________ 

- 78 - 

 Grundschulen in der Stadt Bischofswerda 

 
In der Stadt Bischofswerda sind insgesamt 3 Grundschulen gelegen: 
 

1. Grundschule ĂGeschwister Schollñ Goldbach 
2. Grundschule Kirchstraße Bischofswerda 
3. Grundschule Süd Bischofswerda 

 
Für die Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Bischofswerda wurde kein gemeinsamer 
Grundschulbezirk festgelegt. 
 
Durch den Schulträger erfolgt eine jährliche Betrachtung des Schulwahlverhaltens. Bei 
entsprechendem Schüleraufkommen erfolgt eine Umlenkung auf die anderen 
Grundschulen in der Stadt Bischofswerda um eine ausgewogene 
Eingangsklassenbildung zu erzielen. 
 
Die nachfolgende topografische Übersicht zeigt die geografische Lage der aller 
Grundschulen in der Stadt Bischofswerda an: 

ñ 

 
Abbildung 17 - Topografische Übersicht - Grundschulen in der Stadt Bischofswerda28  

                                            
28 Quelle: Kreisgliederung Sachsen Staatsbetrieb Geobasisinformationen und Vermessung 2018; Stand: 19.09.2019. 

Grundschule 
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Grundschule 
Kirchstraße 
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 Grundschule ĂGeschwister Schollñ Goldbach 

 Kurzportrait 

 
 
Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes einschließlich der Gebäudeanalyse 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

  Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert: 
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

wohnhafte, schul-
pflichtig werdende 

Kinder 
30 36 26 26 33 21 34 28 27 26 25 

Einschulung in  
Förderschule 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Einschulung  an 
Schulen in freier 

Trägerschaft 
-5 -7 -5 -5 -3 -4 -7 -6 -5 -5 -5 

Abweichungen vom  
Grundschulbezirk 

  -3                   

Grundschule 
ĂGeschwister Schollñ 

Goldbach 
24 25 20 20 29 16 26 21 21 20 19 

 

Abweichungen vom Grundschulbezirk werden in den bestehenden Schuljahren erfasst, 
sind aber nur bedingt vorhersehbar. Sie werden im Prognosezeitraum daher nicht 
ausgewiesen. 
  

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 22 25 20 20 26 * 16 26 * 21 21 20 19 

Klassenstufe 2 22 21 25 20 20 26 16 26 21 21 20 

Klassenstufe 3 24 20 19 23 18 18 24 15 24 19 19 

Klassenstufe 4 24 25 21 21 25 20 20 26 17 25 21 

Summe 92 91 85 84 89 80 86 88 83 85 79 
 

* Abweichend vom Planungsrichtwert erfolgt keine Bildung einer zweiten Klasse. Die Mindestschülerzahl nach § 4 a 
Abs. 1 Nr. 1 SächsSchulG wäre bei der Bildung einer zweiten Klasse unterschritten. Dies wirkt sich auf die Folgejahre 
aus. 

 

5

01877 Bischofswerda, Goldbacher Straße 26

Schulträger:

Stadt Bischofswerda

Schulbezirk:

Bischofswerda, OT Goldbach, OT Weickersdorf, 

OT Großdrebnitz, Gemeinde Rammenau

Anschrift:

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:
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Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in sogenannten LRS-Klassen an ausgewählten Grundschulen gefördert.  
Die daraus resultierenden Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend 
berücksichtigt. 
 
In der Regel kehren die vorgenannten Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen mit 
der Klassenstufe 4 an die Grundschule, an welcher sie ihre Schullaufbahn begonnen 
haben, zurück. Dies führt mit 2 Jahren Versatz zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
    
Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose ist mittel- und langfristig folgende 
Anzahl an Klassen zu bilden (Modellrechnung): 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gesamtbedarf 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

Die künftige Klassenbildung stellt sich grafisch voraussichtlich wie folgt dar: 
  
 

 
 
Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen konstant 
verläuft. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 liegt die durchschnittliche Klassengröße bei 
21,4 Schülern je Klasse.  
 
Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
  

  Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 22,0 25,0 20,0 20,0 26,0 16,0 26,0 21,0 21,0 20,0 19,0 

Klassenstufe 2 22,0 21,0 25,0 20,0 20,0 26,0 16,0 26,0 21,0 21,0 20,0 

Klassenstufe 3 24,0 20,0 19,0 23,0 18,0 18,0 24,0 15,0 24,0 19,0 19,0 

Klassenstufe 4 24,0 25,0 21,0 21,0 25,0 20,0 20,0 26,0 17,0 25,0 21,0 
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 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit dem Schulträger die 
Aufnahmekapazitäten für Klassen abgeleitet, die maximal in den bestehenden 
Räumlichkeiten beschult werden können.  
 
Das Bestandsgebäude wird gegenwärtig abgerissen und dafür ein Ersatzneubau mit 
neuer Raumaufteilung nach der Schulbaurichtlinie Dresden geschaffen. Nach der 
Fertigstellung besteht eine Aufnahmekapazität von 5 Klassen. 
 
Bis zur Fertigstellung werden die Schüler im Gebäude der Grundschule Bischofswerda 
Süd unterrichtet, welche ausreichend Platz als Interimslösung bietet. 
 
Stellt man den mittel- und langfristigen Beschulungsbedarf den vorgenannten 
Aufnahmekapazitäten gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:  
 

 
 
Durch den Schulträger erfolgt eine jährliche Betrachtung der Auslastung der 
Schulen sowie des Anmeldeverhaltens.  
  
Sollte sich eine Überschreitung der Aufnahmekapazität bzw. eine Unterschreitung 
der Mindestschülerzahl abzeichnen, so ist durch die Stadt Bischofswerda als 
Schulträger die Anpassung der Einzelschulbezirke bzw. die Bildung eines 
gemeinsamen Schulbezirkes zu prüfen und umzusetzen. 
 
Die Bestandssicherheit der Grundschule Bischofswerda Goldbach ist langfristig 
gegeben. 
 
Die Mindestvoraussetzungen nach § 4a SächsSchulG werden mittel- und 
langfristig erfüllt. 
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 Grundschule Kirchstraße Bischofswerda 

 Kurzportrait 

 
 

Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes einschließlich der Gebäudeanalyse 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

  Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert:  
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

wohnhafte, schul-
pflichtig werdende 

Kinder 
39 48 46 44 39 47 35 38 37 36 35 

Einschulung in  
Förderschule 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -1 

Einschulung  an 
Schulen in freier 

Trägerschaft 
-1 -4 -3 -3 -3 -4 -3 -3 -4 -4 -4 

Abweichungen vom  
Grundschulbezirk 

  9                   

Grundschule 
Kirchstraße 

Bischofswerda 
36 51 41 39 34 41 31 33 32 31 30 

 

Abweichungen vom Grundschulbezirk werden in den bestehenden Schuljahren erfasst, 
sind aber nur bedingt vorhersehbar. Sie werden im Prognosezeitraum daher nicht 
ausgewiesen. 
  

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 36 51 41 39 34 41 31 33 32 31 30 

Klassenstufe 2 66 38 51 41 39 34 41 31 33 32 31 

Klassenstufe 3 39 58 30 40 32 30 27 32 24 26 25 

Klassenstufe 4 51 53 68 38 48 43 39 36 39 33 33 

LRS-Schüler 54 58 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

Summe 246 258 241 209 204 199 189 183 179 173 170 
 

  

10 zuzüglich

LRS - Klassen 4

Anschrift:

01877 Bischofswerda, Kirchstraße 27

Bischofswerda Nord sowie die Ortsteile 

Geißmannsdorf, Pickau, Schönbrunn

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:

Schulträger:

Stadt Bischofswerda

Schulbezirk:
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Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in sogenannten LRS-Klassen an ausgewählten Grundschulen gefördert.  
Die daraus resultierenden Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend 
berücksichtigt. 
 

In der Regel kehren die vorgenannten Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen mit 
der Klassenstufe 4 an die Grundschule, an welcher sie ihre Schullaufbahn begonnen 
haben, zurück. Dies führt mit 2 Jahren Versatz zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
 

An der Grundschule Kirchstraße Bischofswerda werden gegenwärtig 4 LRS-Klassen 
geführt.  
 
Aufbauend auf den dargestellten Schülerzahlprognosen wird mittel- und langfristig 
folgender Bedarf an Zügen prognostiziert (Modellrechnung): 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Klassenstufe 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

LRS-Klassen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Gesamtbedarf 13 14 14 12 12 12 12 12 11 11 11 
 

Dies stellt sich grafisch wie folgt dar: 
 

 
 
Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen in den 
Schuljahren bis 2021/ 22 ihren voraussichtlichen Höhepunkt erreicht haben. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 liegt die durchschnittliche Klassengröße ohne 
Berücksichtigung der LRS-Beschulung bei 18,8 Schülern je Klasse.  
 
Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
 

  Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 18,0 17,0 20,5 19,5 17,0 20,5 15,5 16,5 16,0 15,5 15,0 

Klassenstufe 2 22,0 19,0 17,0 20,5 19,5 17,0 20,5 15,5 16,5 16,0 15,5 

Klassenstufe 3 19,5 19,3 15,0 20,0 16,0 15,0 13,5 16,0 24,0 26,0 25,0 

Klassenstufe 4 25,5 26,5 22,7 19,0 24,0 21,5 19,5 18,0 19,5 16,5 16,5 

LRS - Klassen 13,5 14,5 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 
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 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit dem Schulträger die 
Aufnahmekapazitäten für Klassen abgeleitet, die maximal in den bestehenden 
Räumlichkeiten beschult werden können.  
 
Für das gegenwärtig genutzte Bestandsgebäude ergibt sich im Ergebnis eine maximale 
Kapazität zur Aufnahme von 14 Klassen. 
 
Stellt man den mittel- und langfristigen Beschulungsbedarf den vorgenannten 
Aufnahmekapazitäten gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:  
 

 
 
Durch den Schulträger erfolgt eine jährliche Betrachtung der Auslastung der 
Schulen sowie des Anmeldeverhaltens.  
  
Sollte sich eine Überschreitung der Aufnahmekapazität bzw. eine Unterschreitung 
der Mindestschülerzahl abzeichnen, so ist durch die Stadt Bischofswerda als 
Schulträger die Anpassung der Einzelschulbezirke bzw. die Bildung eines 
gemeinsamen Schulbezirkes zu prüfen und umzusetzen. 
 
Nach gegenwärtigem Stand kann der Beschulungsbedarf im Bezirk der 
Grundschule Kirchstraße Bischofswerda mit den vorhandenen Kapazitäten 
abgedeckt werden. 
 
Die Bestandssicherheit der Grundschule ist langfristig gegeben. 
 
Die Mindestvoraussetzungen nach § 4a SächsSchulG werden mittel- und 
langfristig erfüllt. 
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 Grundschule Süd Bischofswerda 

 Kurzportrait 

 
 
Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes einschließlich der Gebäudeanalyse 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert:  
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

wohnhafte, schul-
pflichtig werdende 

Kinder 
29 33 33 24 26 30 15 22 21 21 20 

Einschulung in  
Förderschule 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Einschulung  an 
Schulen in freier 

Trägerschaft 
                      

Abweichungen vom  
Grundschulbezirk 

  4                   

Grundschule Süd 
Bischofswerda 

28 36 32 23 25 29 14 21 21 20 19 

 

Abweichungen vom Grundschulbezirk werden in den bestehenden Schuljahren erfasst, 
sind aber nur bedingt vorhersehbar. Sie werden im Prognosezeitraum daher nicht 
ausgewiesen. 
  

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 38 36 32 23 25 29 14 21 21 20 19 

Klassenstufe 2 32 38 36 32 23 25 29 14 21 21 20 

Klassenstufe 3 18 24 23 22 19 14 15 17 8 13 13 

Klassenstufe 4 24 20 24 23 22 19 14 15 17 8 13 

Summe 112 118 115 100 89 87 72 67 67 62 65 
 

Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in ausgewählten Grundschulen gefördert. Die daraus resultierenden 
Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend berücksichtigt. 
  

7 zuzüglich

Erziehungshilfe - Klassen 6

01877 Bischofswerda, Ernst-Thälmann-Straße 2

Schulträger:

Stadt Bischofswerda

Schulbezirk:

Bischofswerda Süd

Anschrift:

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:
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Aufbauend auf den dargestellten Schülerzahlprognosen ist mittel- und langfristig 
folgende Anzahl an Klassen zu bilden (Modellrechnung). Darüber hinaus wird eine 
Vorbereitungsklasse gebildet. 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

Klassenstufe 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vorbereitungsklassen 
Deutsch als Zweitsprache 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gesamtbedarf 7 7 7 6 5 6 6 5 5 5 5 
 

Dies stellt sich grafisch wie folgt dar: 
 

 

 

Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen gegenwärtig 
ihren voraussichtlichen Höhepunkt erreicht hat und ab dem Schuljahr 2022/ 23 
voraussichtlich abfällt. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 liegt die durchschnittliche Klassengröße bei 
18,3 Schülern je Klasse.  
 
Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
 

  Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 19,0 18,0 16,0 23,0 25,0 14,5 14,0 21,0 21,0 20,0 19,0 

Klassenstufe 2 16,0 19,0 18,0 16,0 23,0 25,0 14,5 14,0 21,0 21,0 20,0 

Klassenstufe 3 18,0 24,0 23,0 22,0 19,0 14,0 15,0 17,0 8,0 13,0 13,0 

Klassenstufe 4 24,0 20,0 24,0 23,0 22,0 19,0 14,0 15,0 17,0 8,0 13,0 
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 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit dem Schulträger die 
Aufnahmekapazitäten für Klassen abgeleitet, die maximal in den bestehenden 
Räumlichkeiten beschult werden können.  
 
Für das gegenwärtig genutzte Bestandsgebäude ergibt sich im Ergebnis eine maximale 
Kapazität zur Aufnahme von 7 Klassen. 
 
Stellt man den mittel- und langfristigen Beschulungsbedarf den vorgenannten 
Aufnahmekapazitäten gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:  
 

 
 
Seit Februar 2020 dienen bislang ungenutzte Räume als Interimsschule bis zur 
Fertigstellung des Ersatzneubaus der Grundschule Goldbach. 
 
Im Schulgebäude werden darüber hinaus 6 Erziehungshilfeklassen der Schule mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen und soziale und emotionale Entwicklung Bischofswerda 
unterrichtet. 
 
Durch den Schulträger erfolgt eine jährliche Betrachtung der Auslastung der 
Schulen sowie des Anmeldeverhaltens.  
  
Sollte sich eine Überschreitung der Aufnahmekapazität bzw. eine Unterschreitung 
der Mindestschülerzahl abzeichnen, so ist durch die Stadt Bischofswerda als 
Schulträger die Anpassung der Einzelschulbezirke bzw. die Bildung eines 
gemeinsamen Schulbezirkes zu prüfen und umzusetzen. 
 
Nach gegenwärtigem Stand kann der Beschulungsbedarf im Bezirk der 
Grundschule Süd Bischofswerda mit den vorhandenen Kapazitäten abgedeckt 
werden. 
 
Die Bestandssicherheit der Grundschule Bischofswerda Süd ist langfristig 
gegeben. 
 
Die Mindestvoraussetzungen nach § 4a SächsSchulG werden mittel- und 
langfristig erfüllt. 
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 Grundschule Burkau 

 Kurzportrait 

 
 

Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes einschließlich der Gebäudeanalyse 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert:  
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

wohnhafte, schul-
pflichtig werdende 

Kinder 
29 29 18 25 26 17 20 20 19 18 18 

Einschulung in  
Förderschule 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Einschulung  an 
Schulen in freier 

Trägerschaft 
                      

Abweichungen vom  
Grundschulbezirk 

4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Grundschule Burkau 32 33 18 25 26 17 20 20 19 18 18 
 

Abweichungen vom Grundschulbezirk werden in den bestehenden Schuljahren erfasst, 
sind aber nur bedingt vorhersehbar.  

 

Erfahrungsgemäß besucht ein Teil der nicht sorbisch sprechenden Kinder der 
Nachbargemeinde Panschwitz-Kuckau die Grundschule Burkau. Es wird daher ein 
Zuschlag von 3,9 % angenommen und entsprechend fortgeschrieben. 
 

Über alle Klassenstufen hinweg ergibt sich folgende Schülerzahlprognose: 
 

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 32 33 18 25 26 * 17 20 20 19 18 18 

Klassenstufe 2 20 33 33 18 25 26 18 20 20 19 19 

Klassenstufe 3 22 17 31 31 17 23 24 17 19 19 18 

Klassenstufe 4 41 23 19 34 33 19 24 26 19 20 20 

Summe 115 106 101 108 101 86 86 83 77 77 75 
 

* Abweichend vom Planungsrichtwert erfolgt keine Bildung einer zweiten Eingangsklasse, da dadurch die 
Mindestschülerzahlen unterschritten würden. Dies wirkt in den Folgejahren fort. 

Anschrift:

01906 Burkau, Schulstraße 4

Schulträger:

Gemeinde Burkau

Schulbezirk:

Gemeinde Burkau

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:

9
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Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in ausgewählten Grundschulen gefördert. Die daraus resultierenden 
Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend berücksichtigt. 
 
In der Regel kehren die vorgenannten Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen mit 
der Klassenstufe 4 an die Grundschule, an welcher sie ihre Schullaufbahn begonnen 
haben, zurück. Dies führt mit 2 Jahren Versatz zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
 
Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose ist mittel- und langfristig folgende 
Anzahl an Klassen zu bilden (Modellrechnung): 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

Gesamtbedarf 5 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 
 
 

Dies stellt sich grafisch wie folgt dar: 
 

 
 

Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen in den 
Schuljahren 2021/ 22 bis 2022/ 23 ihren voraussichtlichen Höhepunkt erreicht haben. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 liegt die durchschnittliche Klassengröße bei 
20,1 Schülern je Klasse.  
 
Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
 

  Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 16,0 16,5 18,0 25,0 26,0 18,0 20,0 20,0 19,0 19,0 18,0 

Klassenstufe 2 20,0 16,5 16,5 18,0 25,0 26,0 18,0 20,0 20,0 19,0 19,0 

Klassenstufe 3 22,0 17,0 15,5 15,5 17,0 23,0 24,0 17,0 19,0 19,0 18,0 

Klassenstufe 4 41,0 23,0 19,0 17,0 16,5 19,0 24,0 26,0 19,0 20,0 20,0 
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 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit dem Schulträger die 
Aufnahmekapazitäten für Klassen abgeleitet, die maximal in den bestehenden 
Räumlichkeiten beschult werden können.  
 
Für das gegenwärtig genutzte Bestandsgebäude ergibt sich im Ergebnis eine maximale 
Kapazität zur Aufnahme von 9 Klassen. 
 
Stellt man den mittel- und langfristigen Beschulungsbedarf den vorgenannten 
Aufnahmekapazitäten gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:  
 

 
 

Nach gegenwärtigem Stand kann der Beschulungsbedarf in der Gemeinde Burkau 
mit den vorhandenen Kapazitäten abgedeckt werden. 
 
Die Bestandssicherheit der Grundschule Burkau ist langfristig gegeben. 
 
Die Mindestvoraussetzungen nach § 4a SächsSchulG werden mittel- und 
langfristig erfüllt. 
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 Sorbische Grundschule ĂJurij ChŊģkañ Crostwitz - Serbska zakğadna 
ġula ĂJurij ChŊģkañ 

 Kurzportrait 

 
 
Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes einschließlich der Gebäudeanalyse 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert:  
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

wohnhafte, schul-
pflichtig werdende 

Kinder 
8 15 16 13 14 11 17 14 13 13 11 

Einschulung in  
Förderschule 

0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 

Abweichungen vom  
Grundschulbezirk 

  6 4 4 4 5 4 4 4 4 3 

Sorbische Grund-
schule ĂJurij ChŊģkañ 

8 20 19 16 17 16 20 17 16 16 15 

 

Abweichungen vom Grundschulbezirk werden in den bestehenden Schuljahren erfasst, 
sind aber nur bedingt vorhersehbar.  
  

Erfahrungsgemäß besucht ein nicht unerheblicher Anteil von Kindern aus den 
Gemeinden Neschwitz und Puschwitz die Sorbische Grundschule Crostwitz. Dies 
begründet sich mit dem sorbischsprachigen Beschulungsangebot der Gemeinde 
Crostwitz. 
 

Es wird daher ein Zuschlag von 12,2 % der im Grundschulbezirk Neschwitz 
schulpflichtig werdenden Kinder angenommen und entsprechend fortgeschrieben. 
 

  

5

Anschrift:

01920 Crostwitz, Hornigstraße 34

Schulträger:

Gemeinde Crostwitz

Schulbezirk:

Gemeinde Crostwitz

maximale Aufnahmekapazität an Klassen incl. 

Sprachgruppen:
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Über alle Klassenstufen hinweg ergibt sich folgende Schülerzahlprognose: 
 

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 17 20 19 16 17 16 20 17 16 16 15 

Klassenstufe 2 18 17 20 19 16 17 16 20 17 16 16 

Klassenstufe 3 14 18 18 21 20 17 18 17 21 18 17 

Klassenstufe 4 16 13 18 18 21 20 17 18 17 21 18 

Summe 65 68 75 74 74 70 71 72 71 71 66 

 
Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose ist mittel- und langfristig folgende 
Anzahl an Klassen zu bilden (Modellrechnung): 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gesamtbedarf 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

Dies stellt sich grafisch wie folgt dar: 
 

 
 
Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen konstant 
verläuft. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 liegt die durchschnittliche Klassengröße bei 
17,7 Schülern je Klasse.  
 
Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
 

  Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 17,0 20,0 19,0 16,0 17,0 16,0 20,0 17,0 16,0 16,0 15,0 

Klassenstufe 2 18,0 17,0 20,0 19,0 16,0 17,0 16,0 20,0 17,0 16,0 16,0 

Klassenstufe 3 14,0 18,0 18,0 21,0 20,0 17,0 18,0 17,0 21,0 18,0 17,0 

Klassenstufe 4 16,0 13,0 18,0 18,0 21,0 20,0 17,0 18,0 17,0 21,0 18,0 
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 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit dem Schulträger die 
Aufnahmekapazitäten für Klassen abgeleitet, die maximal in den bestehenden 
Räumlichkeiten beschult werden können.  
 
Für das gegenwärtig genutzte Bestandsgebäude ergibt sich im Ergebnis eine maximale 
Kapazität zur Aufnahme von 5 Klassen. 
 
Stellt man den mittel- und langfristigen Beschulungsbedarf den vorgenannten 
Aufnahmekapazitäten gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:  
 

 
Nach gegenwärtigem Stand kann der Beschulungsbedarf in der Gemeinde 
Crostwitz mit den vorhandenen Kapazitäten abgedeckt werden. 
 
Die Bestandssicherheit der Grundschule Crostwitz ist langfristig gegeben. 
 
Die Mindestvoraussetzungen nach § 4a SächsSchulG werden mittel- und 
langfristig voraussichtlich erfüllt. 
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 Grundschule ĂFriedrich Schillerñ Cunewalde 

 Kurzportrait 

 
 
Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes einschließlich der Gebäudeanalyse 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert:  
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

wohnhafte, schul-
pflichtig werdende 

Kinder 
27 40 36 47 52 37 32 38 37 36 35 

Einschulung in  
Förderschule 

-1 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 

Einschulung  an 
Schulen in freier 

Trägerschaft 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Abweichungen vom  
Grundschulbezirk 

8 -2                   

Grundschule 
ĂFriedrich Schillerñ 

33 36 34 44 49 35 30 36 34 33 32 

 

Abweichungen vom Grundschulbezirk werden in den bestehenden Schuljahren erfasst, 
sind aber nur bedingt vorhersehbar. Sie werden im Prognosezeitraum daher nicht 
ausgewiesen. 
  

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 33 36 34 44 49 35 30 36 34 33 32 

Klassenstufe 2 42 36 36 34 44 49 35 30 36 34 33 

Klassenstufe 3 35 39 35 35 33 42 47 34 29 35 33 

Klassenstufe 4 38 39 39 38 36 34 43 49 36 30 36 

Summe 148 150 144 151 162 160 155 149 135 132 134 
 

Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in sogenannten LRS-Klassen an ausgewählten Grundschulen gefördert.  
Die daraus resultierenden Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend 
berücksichtigt. 
 

8

Schulträger:

Gemeinde Cunewalde

Schulbezirk:

Gemeinde Cunewalde

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:

Anschrift:

02733 Cunewalde, Oberlausitzer Straße 21
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In der Regel kehren die vorgenannten Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen mit 
der Klassenstufe 4 an die Grundschule, an welcher sie ihre Schullaufbahn begonnen 
haben, zurück. Dies führt mit 2 Jahren Versatz zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
 
Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose ist mittel- und langfristig folgende 
Anzahl an Klassen zu bilden (Modellrechnung): 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Gesamtbedarf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 

Die künftige Klassenbildung stellt sich grafisch voraussichtlich wie folgt dar: 
 

 
 
Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen konstant 
bleibt. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 liegt die durchschnittliche Klassengröße bei 
18,4 Schülern je Klasse.  
 
Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
 

  Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 16,5 18,0 17,0 22,0 24,5 17,5 15,0 18,0 17,0 16,5 16,0 

Klassenstufe 2 21,0 18,0 18,0 17,0 22,0 24,5 17,5 15,0 18,0 17,0 16,5 

Klassenstufe 3 17,5 19,5 17,5 17,5 16,5 21,0 23,5 17,0 14,5 17,5 16,5 

Klassenstufe 4 19,0 19,5 19,5 19,0 18,0 17,0 21,5 24,5 18,0 15,0 18,0 
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 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit dem Schulträger die 
Aufnahmekapazitäten für Klassen abgeleitet, die maximal in den bestehenden 
Räumlichkeiten beschult werden können.  
 
Für das gegenwärtig genutzte Bestandsgebäude ergibt sich im Ergebnis eine maximale 
Kapazität zur Aufnahme von 8 Klassen. 
 
Stellt man den mittel- und langfristigen Beschulungsbedarf den vorgenannten 
Aufnahmekapazitäten gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:  
 

 
 
Nach gegenwärtigem Stand kann der Beschulungsbedarf in der Gemeinde 
Cunewalde mit den vorhandenen Kapazitäten abgedeckt werden. 
 
Die Bestandssicherheit der Grundschule ĂFriedrich Schillerñ ist langfristig 
gegeben. 
 
Die Mindestvoraussetzungen nach § 4a SächsSchulG werden mittel- und 
langfristig erfüllt.   
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 Grundschule am Klosterberg Demitz-Thumitz 

 Kurzportrait 

 
 
Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes einschließlich der Gebäudeanalyse 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert:  
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

wohnhafte, schul-
pflichtig werdende 

Kinder 
29 30 18 32 18 26 23 21 20 20 19 

Einschulung in  
Förderschule 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Einschulung  an 
Schulen in freier 

Trägerschaft 
-7 -5 -3 -5 -3 -4 -4 -3 -3 -3 -3 

Abweichungen vom  
Grundschulbezirk 

4 -3                   

Grundschule am 
Klosterberg Demitz-

Thumitz 
25 21 14 26 14 21 18 17 16 16 15 

 

Abweichungen vom Grundschulbezirk werden in den bestehenden Schuljahren erfasst, 
sind aber nur bedingt vorhersehbar. Sie werden im Prognosezeitraum daher nicht 
ausgewiesen. 
  

   Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 25 21 14 26 * 14 21 18 17 16 16 15 

Klassenstufe 2 22 25 21 14 26 14 21 18 17 16 16 

Klassenstufe 3 17 19 21 17 11 21 11 17 15 14 13 

Klassenstufe 4 17 17 22 24 21 15 24 16 20 19 17 

Summe 81 82 78 81 72 71 74 68 68 65 61 
 

* Abweichend vom Planungsrichtwert erfolgt keine Bildung einer zweiten Klasse, da dadurch die Mindestschülerzahl 
unterschritten würde. Dies wirkt sich auf die Folgejahre entsprechend aus. 

 
  

5

Anschrift:

01877 Demitz-Thumitz, Hauptstraße 35

Schulträger:

Gemeinde Demitz-Thumitz

Schulbezirk:

Gemeinde Demitz-Thumitz

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:
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Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in sogenannten LRS-Klassen an ausgewählten Grundschulen gefördert.  
Die daraus resultierenden Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend 
berücksichtigt. 
   
In der Regel kehren die vorgenannten Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen mit 
der Klassenstufe 4 an die Grundschule, an welcher sie ihre Schullaufbahn begonnen 
haben, zurück. Dies führt mit 2 Jahren Versatz zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
 
Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose ist mittel- und langfristig folgende 
Anzahl an Klassen zu bilden (Modellrechnung): 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gesamtbedarf 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

Die künftige Klassenbildung stellt sich grafisch voraussichtlich wie folgt dar: 
 

 
 

Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen konstant 
verläuft. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 liegt die durchschnittliche Klassengröße bei 
18,2 Schülern je Klasse.  
 
Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
 

 
Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 25,0 21,0 14,0 26,0 14,0 21,0 18,0 17,0 16,0 16,0 15,0 

Klassenstufe 2 22,0 25,0 21,0 14,0 26,0 14,0 21,0 18,0 17,0 16,0 16,0 

Klassenstufe 3 17,0 19,0 21,0 17,0 11,0 21,0 11,0 17,0 15,0 14,0 13,0 

Klassenstufe 4 17,0 17,0 22,0 24,0 21,0 15,0 24,0 16,0 20,0 19,0 17,0 
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 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit dem Schulträger die 
Aufnahmekapazitäten für Klassen abgeleitet, die maximal in den bestehenden 
Räumlichkeiten beschult werden können.  
 
Für das gegenwärtig genutzte Bestandsgebäude ergibt sich im Ergebnis eine maximale 
Kapazität zur Aufnahme von 5 Klassen. 
 
Stellt man den mittel- und langfristigen Beschulungsbedarf den vorgenannten 
Aufnahmekapazitäten gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:  
 

 
 
In den Schuljahren 2021/ 22 und 2023/ 24 unterschreiten die voraussichtlichen 
Schülerzahlen die Maßgabe des § 4a Abs. 1 Nr. 1 SächsSchulG geringfügig. 
 

Die Gemeinde Demitz-Thumitz liegt im ländlichen Raum außerhalb von Mittel- und 
Oberzentren. 
 
Gemäß § 4b Abs. 1 Nr. 1 SächsSchulG können bestehende Grundschulen, abweichend 
von der Mindestschülerzahl nach § 4 a Abs. 1 Nr. 1 SächsSchulG fortgeführt werden, 
wenn eine Gesamtschülerzahl von mindestens 60 Schülern besteht und jede 
Klassenstufe mindestens 12 Schüler aufweist. 
 

Die vorgenannten Voraussetzungen sind in den Schuljahren 2021/ 22 und 2023/ 24 
nach gegenwärtigem Stand gegeben. 
 
Die Bestandssicherheit der Grundschule am Klosterberg in Demitz-Thumitz ist 
mittel- und langfristig gegeben. 
 
Die Mindestvoraussetzungen nach § 4a bzw. § 4b Abs. 1 Nr. 1 SächsSchulG 
werden mittel- und langfristig erfüllt. 
 
  



Teilschulnetzplan Allgemeinbildende Schulen 
Planteil Grundschulen 
_________________________________________________________________________________________________________ 

- 100 - 

 Evangelische Grundschule Gaußig 

  Kurzportrait 

 
 
Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

 Schülerzahlprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert:  
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Anmeldungen 48 54 48 46 51 43 35 41 39 38 37 

überzählige 
Anmeldungen 

  -6     -3             

Evangelische 
Grundschule Gaußig 

48 48 48 46 48 43 35 41 39 38 37 

 
Die Evangelische Grundschule Gaußig nimmt jährlich maximal 24 Kinder je 
Eingangsklasse auf. Schulanmeldungen, die über die Aufnahmekapazität hinausgehen, 
werden dem Schulbezirk der Grundschule Obergurig zugerechnet.  
 
Über alle Klassenstufen hinweg ergibt sich folgende Schülerzahlprognose: 
 

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 48 48 48 46 48 43 35 41 39 38 37 

Klassenstufe 2 49 47 48 48 46 48 43 35 41 39 38 

Klassenstufe 3 47 50 47 48 48 46 48 43 35 41 39 

Klassenstufe 4 50 47 51 46 48 48 46 48 43 35 41 

Summe 194 192 194 188 190 185 172 167 158 153 155 

 
Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose können jährlich zwei 
Eingangsklassen gebildet werden: 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Gesamtbedarf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 

Anschrift:

02633 Doberschau-Gaußig, Bautzener Straße 5

Schulträger:

Evangelischer Schulverein im Landkreis Bautzen 

e. V.

Aufnahmekapazität an Klassen

8
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Die künftige Klassenbildung stellt sich grafisch voraussichtlich wie folgt dar: 
 

 
 
Mit ihrem Bildungsangebot ergänzt die Evangelische Grundschule Gaußig die 
Schullandschaft im Landkreis Bautzen nachhaltig.  
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 Grundschule ĂOtto Gartenñ Elstra 

 Kurzportrait 

 
 

Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes einschließlich der Gebäudeanalyse 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert:  
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

wohnhafte, schul-
pflichtig werdende 

Kinder 
27 23 27 28 23 18 14 17 17 16 16 

Einschulung in  
Förderschule 

-1 -1 -1 -1 - -1 -1 - - - - 

Einschulung  an 
Schulen in freier 

Trägerschaft 
                      

Abweichungen vom  
Grundschulbezirk 

-3 9 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

Grundschule ĂOtto 
Gartenñ Elstra 

23 31 28 29 25 20 16 19 19 18 17 

 
Abweichungen vom Grundschulbezirk werden in den bestehenden Schuljahren erfasst, 
sind aber nur bedingt vorhersehbar.  
  
Erfahrungsgemäß besucht ein Teil der nicht sorbisch sprechenden Kinder der 
Nachbargemeinde Panschwitz-Kuckau die Grundschule Elstra.  
Es wird daher ein Zuschlag von 7,9 % der im Grundschulbezirk Panschwitz-Kuckau 
schulpflichtig werdenden Kinder angenommen und entsprechend fortgeschrieben. 
 
  

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:

7

Anschrift:

01920 Elstra, Schulstraße 1

Schulträger:

Stadt Elstra

Schulbezirk:

Stadt Elstra
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Über alle Klassenstufen hinweg ergibt sich folgende Schülerzahlprognose: 
 

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 23 31 28 * 29 25 20 16 19 19 18 17 

Klassenstufe 2 35 24 31 28 29 25 20 16 19 19 18 

Klassenstufe 3 31 31 23 30 27 28 24 19 15 18 18 

Klassenstufe 4 24 31 33 27 31 28 29 25 20 16 19 

Summe 113 117 115 114 112 101 89 79 73 71 72 
 

* Abweichend vom Planungsrichtwert erfolgt keine Bildung einer zweiten Klasse, da ansonsten die 
Mindestschülerzahl unterschritten würde. Dies wirkt sich auf die Folgejahre entsprechend aus. 

 
Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in sogenannten LRS-Klassen an ausgewählten Grundschulen gefördert.  
Die daraus resultierenden Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend 
berücksichtigt. 
   
In der Regel kehren die vorgenannten Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen mit 
der Klassenstufe 4 an die Grundschule, an welcher sie ihre Schullaufbahn begonnen 
haben, zurück. Dies führt mit 2 Jahren Versatz zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
 
Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose ist mittel- und langfristig folgende 
Anzahl an Klassen zu bilden (Modellrechnung): 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 4 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 

Gesamtbedarf 6 7 6 6 6 5 5 4 4 4 4 
 

Die künftige Klassenbildung stellt sich grafisch voraussichtlich wie folgt dar: 
 

 
 

Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen im 
Schuljahr 2020/ 21 ihren voraussichtlichen Höhepunkt erreicht hat. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 liegt die durchschnittliche Klassengröße bei 
19,5 Schülern je Klasse.  
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Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
 

  Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 23,0 15,5 28,0 14,5 25,0 20,0 16,0 19,0 19,0 18,0 17,0 

Klassenstufe 2 17,5 24,0 15,5 28,0 14,5 25,0 20,0 16,0 19,0 19,0 18,0 

Klassenstufe 3 15,5 15,5 23,0 15,0 27,0 14,0 24,0 19,0 15,0 18,0 18,0 

Klassenstufe 4 24,0 15,5 16,5 27,0 15,5 28,0 14,5 25,0 20,0 16,0 19,0 

 

 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit dem Schulträger die 
Aufnahmekapazitäten für Klassen abgeleitet, die maximal in den bestehenden 
Räumlichkeiten beschult werden können.  
 
Für das gegenwärtig genutzte Bestandsgebäude ergibt sich im Ergebnis eine maximale 
Kapazität zur Aufnahme von 7 Klassen. 
 
Stellt man den mittel- und langfristigen Beschulungsbedarf den vorgenannten 
Aufnahmekapazitäten gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:  
  

 
 

Nach gegenwärtigem Stand kann der Beschulungsbedarf in der Gemeinde Elstra 
mit den vorhandenen Kapazitäten abgedeckt werden. 
 
Die Bestandssicherheit der Grundschule ĂOtto Gartenñ ist langfristig gegeben. 
 
Die Mindestvoraussetzungen nach § 4a SächsSchulG werden mittel- und 
langfristig erfüllt.  

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6

7

6 6 6

5 5

4 4 4 4

19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30

maximale
Aufnahmekapazität

Bedarf insgesamt
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 Evangelische Grundschule Frankenthal - Bekenntnisschule 

 Kurzportrait 

 
 
Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

 Schülerzahlprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert:  
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Anmeldungen 24 25 22 22 27 20 20 21 20 20 19 

überzählige 
Anmeldungen 

  -1     -3             

Evangelische 
Grundschule 
Frankenthal- 

24 24 22 22 24 20 20 21 20 20 19 

 

Die Evangelische Grundschule Frankenthal nimmt jährlich maximal 24 Kinder je 
Eingangsklasse auf. Schulanmeldungen, die über die Aufnahmekapazität hinausgehen, 
werden an den Grundschulbezirk der Grundschule Goldbach zugerechnet. 
 
Über alle Klassenstufen hinweg ergibt sich folgende Schülerzahlprognose: 
 

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 24 24 22 22 24 20 20 21 20 20 19 

Klassenstufe 2 23 24 24 22 22 24 20 20 21 20 20 

Klassenstufe 3 22 22 24 24 22 22 24 20 20 21 20 

Klassenstufe 4 20 24 22 24 24 22 22 24 20 20 21 

Summe 89 94 92 93 93 89 86 85 81 81 80 

 
  

Anschrift:

01909 Frankenthal, Hauptstraße 65

Schulträger:

Evangelischer Schulverein im Landkreis Bautzen 

e. V.

Aufnahmekapazität an Klassen

4
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Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose kann jährlich eine 
Eingangsklasse gebildet werden: 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gesamtbedarf 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
Die künftige Klassenbildung stellt sich grafisch voraussichtlich wie folgt dar: 
  

 
 
Mit ihrem Bildungsangebot ergänzt die Evangelische Grundschule Frankenthal die 
Schullandschaft im Landkreis Bautzen nachhaltig.  
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 Grundschule Großdubrau 

 Kurzportrait 

 
 
Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes einschließlich der Gebäudeanalyse 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert:  
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

wohnhafte, schul-
pflichtig werdende 

Kinder 
45 38 35 47 39 38 31 34 33 32 31 

Einschulung in  
Förderschule 

-2 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Einschulung  an 
Schulen in freier 

Trägerschaft 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Abweichungen vom  
Grundschulbezirk 

4 13                   

Grundschule 
Großdubrau 

46 49 33 44 37 36 29 32 31 30 29 

 

Abweichungen vom Grundschulbezirk werden in den bestehenden Schuljahren erfasst, 
sind aber nur bedingt vorhersehbar. Sie werden im Prognosezeitraum daher nicht 
ausgewiesen. 
  

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 46 49 33 44 37 36 29 32 31 30 29 

Klassenstufe 2 46 43 49 33 44 37 36 29 32 31 30 

Klassenstufe 3 44 44 41 47 32 42 35 34 28 31 30 

Klassenstufe 4 46 45 44 43 49 34 43 37 36 30 32 

Summe 182 181 167 167 162 149 143 132 127 122 121 

 
Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in sogenannten LRS-Klassen an ausgewählten Grundschulen gefördert.  
Die daraus resultierenden Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend 
berücksichtigt. 
   

Anschrift:

02694 Großdubrau, Schulstraße 1

Schulträger:

Gemeinde Großdubrau

8

Schulbezirk:

Gemeinde Großdubrau

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:



Teilschulnetzplan Allgemeinbildende Schulen 
Planteil Grundschulen 
_________________________________________________________________________________________________________ 

- 108 - 

In der Regel kehren die vorgenannten Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen mit 
der Klassenstufe 4 an die Grundschule, an welcher sie ihre Schullaufbahn begonnen 
haben, zurück. Dies führt mit 2 Jahren Versatz zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
 
Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose ist mittel- und langfristig folgende 
Anzahl an Klassen zu bilden (Modellrechnung): 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Klassenstufe 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Gesamtbedarf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 
Die künftige Klassenbildung stellt sich grafisch voraussichtlich wie folgt dar: 
  

 
 
Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen konstant 
bleibt. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 liegt die durchschnittliche Klassengröße bei 
18,8 Schülern je Klasse.  
 
Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
 

  Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 23,0 24,5 16,5 22,0 18,5 18,0 14,5 16,0 15,5 15,0 14,5 

Klassenstufe 2 23,0 21,5 24,5 16,5 22,0 18,5 18,0 14,5 16,0 15,5 15,0 

Klassenstufe 3 22,0 22,0 20,5 23,5 16,0 21,0 17,5 17,0 14,0 15,5 15,0 

Klassenstufe 4 23,0 22,5 22,0 21,5 24,5 17,0 21,5 18,5 18,0 15,0 16,0 
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 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit dem Schulträger die 
Aufnahmekapazitäten für Klassen abgeleitet, die maximal in den bestehenden 
Räumlichkeiten beschult werden können.  
 
Für das gegenwärtig genutzte Bestandsgebäude ergibt sich im Ergebnis eine maximale 
Kapazität zur Aufnahme von 8 Klassen. 
 
Stellt man den mittel- und langfristigen Beschulungsbedarf den vorgenannten 
Aufnahmekapazitäten gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:  
 

 
 
Nach gegenwärtigem Stand kann der Beschulungsbedarf in der Gemeinde 
Großdubrau mit den vorhandenen Kapazitäten abgedeckt werden. 
 
Die Bestandssicherheit der Grundschule ist langfristig gegeben. 
 
Die Mindestvoraussetzungen nach § 4a SächsSchulG werden mittel- und 
langfristig erfüllt. 
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 Grundschule Großharthau 

 Kurzportrait 

 
 
Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes einschließlich der Gebäudeanalyse 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert:  
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

wohnhafte, schul-
pflichtig werdende 

Kinder 
35 33 31 33 47 28 25 31 30 29 29 

Einschulung in  
Förderschule 

-1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Einschulung  an 
Schulen in freier 

Trägerschaft 
-11 -12 -11 -12 -17 -10 -9 -11 -11 -10 -11 

Abweichungen vom  
Grundschulbezirk 

3 2                   

Grundschule 
Großharthau 

26 22 19 20 28 17 15 19 18 18 17 

 

Abweichungen vom Grundschulbezirk werden in den bestehenden Schuljahren erfasst, 
sind aber nur bedingt vorhersehbar. Sie werden im Prognosezeitraum daher nicht 
ausgewiesen. 
  

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 26 22 19 20 28 * 17 15 19 18 18 17 

Klassenstufe 2 17 25 22 19 20 28 17 15 19 18 18 

Klassenstufe 3 32 17 24 21 18 19 27 16 14 18 17 

Klassenstufe 4 35 36 19 24 22 19 20 28 17 15 19 

Summe 110 100 84 84 88 83 79 78 68 69 71 
 

* Abweichend vom Planungsrichtwert erfolgt keine Bildung einer zweiten Klasse, da ansonsten die 
Mindestschülerzahl unterschritten würde. Dies wirkt sich auf die Folgejahre entsprechend aus. 

 
Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in sogenannten LRS-Klassen an ausgewählten Grundschulen gefördert.  

Anschrift:

01909 Großharthau, Schulstraße 9

Schulträger:

Gemeinde Großharthau

Schulbezirk:

Gemeinde Großharthau

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:

9
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Die daraus resultierenden Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend 
berücksichtigt. 
  
In der Regel kehren die vorgenannten Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen mit 
der Klassenstufe 4 an die Grundschule, an welcher sie ihre Schullaufbahn begonnen 
haben, zurück. Dies führt mit 2 Jahren Versatz zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
  
Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose ist mittel- und langfristig folgende 
Anzahl an Klassen zu bilden (Modellrechnung): 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gesamtbedarf 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

Die künftige Klassenbildung stellt sich grafisch voraussichtlich wie folgt dar: 
  

 
 

Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen im 
Schuljahr 2019/ 20 ihren voraussichtlichen Höhepunkt hatte. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 liegt die durchschnittliche Klassengröße bei 
19,6 Schülern je Klasse.  
 
Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
  

  Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 26,0 22,0 19,0 20,0 28,0 17,0 15,0 19,0 18,0 18,0 17,0 

Klassenstufe 2 17,0 25,0 22,0 19,0 20,0 28,0 17,0 15,0 19,0 18,0 18,0 

Klassenstufe 3 16,0 17,0 24,0 21,0 18,0 19,0 27,0 16,0 14,0 18,0 17,0 

Klassenstufe 4 17,5 18,0 19,0 24,0 22,0 19,0 20,0 28,0 17,0 15,0 19,0 
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 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit dem Schulträger die 
Aufnahmekapazitäten für Klassen abgeleitet, die maximal in den bestehenden 
Räumlichkeiten beschult werden können.  
 
Für das gegenwärtig genutzte Bestandsgebäude ergibt sich im Ergebnis eine maximale 
Kapazität zur Aufnahme von 9 Klassen. 
 
Stellt man den mittel- und langfristigen Beschulungsbedarf den vorgenannten 
Aufnahmekapazitäten gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:  
 

 
 

 

Nach gegenwärtigem Stand kann der Beschulungsbedarf in der Gemeinde 
Großharthau mit den vorhandenen Kapazitäten abgedeckt werden. 
 
Die Bestandssicherheit der Grundschule Großharthau ist langfristig gegeben. 
 
Die Mindestvoraussetzungen nach § 4a SächsSchulG werden mittel- und 
langfristig erfüllt. 
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 Freie Keulenbergschule Evangelische Grundschule Großnaundorf 

 Kurzportrait 

 
 
Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

 Schülerzahlprognose 

Die Freie Keulenbergschule Evangelische Grundschule Großnaundorf nahm mit dem 
Schuljahr 2019/ 20 ihren Betrieb auf und bildete in den Klassenstufen 1 und 3 jeweils 
eine Klasse. 
 
Der Einzugsbereich der Freien Keulenbergschule Evangelische Grundschule 
Großnaundorf unterlag in den vergangenen Schuljahren größeren Veränderungen, 
welche nur bedingt mit dem Schulreport des Landesamtes für Schule und Bildung 
abgebildet werden.  
 
Damit die künftige Anzahl an Schülern an der Freien Keulenbergschule Evangelische 
Grundschule Großnaundorf sowie den benachbarten Grundschulbezirken realistisch für 
die Zukunft modelliert wird, erfolgt daher eine Anpassung des Schulreportes 2020. Die 
entsprechende Methodik wird nachfolgend im Detail dargestellt. 
 
Ausgangslage bilden die Wohnorte der Schüler an der Freien Keulenbergschule 
Evangelische Grundschule Großnaundorf, welche sich aktuell wie folgt darstellen: 
 

 
 
  

Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen GmbH

Schulträger:

Anschrift:

01936 Großnaundorf, Pulsnitzer Straße 1

Aufnahmekapazität an Klassen

4
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Wohnort der Schüler 
Anmeldung 
im Schuljahr 

2021/22 

Bestand im Schuljahr 2020/21 

  Klasse 1 Klasse 1 Klasse 2 

Großnaundorf (GSB Laußnitz) 15 17 4 

Laußnitz, OT Höckendorf (GSB Laußnitz) 4 4   

Lichtenberg (GSB Wachau)   1 6 

Wachau, OT Lomnitz (GSB Wachau)     1 

Pulsnitz   1 3 

Ottendorf-Okrilla     2 

Königsbrück 1   1 

Haselbachtal     1 

Steina (GSB Ohorn) 1     

unbekannt bzw. außerhalb des Landkreises Bautzen 1     

 
Erfahrungsgemäß pendeln sich die Schülerströme nach 2 bis 3 Schuljahren ein, sodass 
darauf aufbauend Annahmen für das künftige Wahlverhalten getroffen werden können. 
 
Um das Wahlverhalten mehrerer Schuljahre gleichermaßen zu berücksichtigen, hat es 
sich bewährt einen Durchschnitt zu bilden. Damit werden einmalige Ausreißer beim 
Übergang geglättet und jährliche Schwankungen ausnivelliert.  
 
Im Ergebnis der Auswertung der in den Grundschulbezirken wohnhaften, schulpflichtig 
werdenden Kinder, ergibt sich folgendes Wahlverhalten für die Schuljahre 2019/ 20 bis 
2021/ 22: 
 

 
Schulbezirke der Grundschüler 

Anmeldung 
im Schuljahr 

2021/ 22 

Bestand 
im Schuljahr 2020/21 

voraussichtliche 
Anmeldung an 

der Freien 
Keulenbergschule 

Großnaundorf 

Klasse 1 Klasse 1 Klasse 2   

Großnaundorf (GSB Laußnitz) 93,8% 100,0% 40,0% 77,9% 

Laußnitz, OT Höckendorf (GSB Laußnitz) 17,4% 16,0% 0,0% 11,1% 

Lichtenberg (GSB Wachau) 0,0% 5,9% 33,3% 13,1% 

Wachau, OT Lomnitz (GSB Wachau) 0,0% 0,0% 2,5% 0,8% 

Pulsnitz 0,0% 1,6% 4,1% 1,9% 

Ottendorf-Okrilla 0,0% 0,0% 3,5% 1,2% 

Königsbrück 1,7% 0,0% 1,8% 1,2% 

Haselbachtal 0,0% 0,0% 3,2% 1,1% 

Steina (GSB Ohorn) 7,7% 0,0% 0,0% 2,6% 

 
Die ermittelten, prozentualen Werte werden auf die absolute Anzahl an schulpflichtig 
werdenden Kindern in den entsprechenden Schulbezirken angewandt und der 
Schulreport des Landesamtes für Schule und Bildung entsprechend modifiziert.  
 
Die entsprechend veränderten Übergänge in den benachbarten Grundschulbezirken 
sind in deren Modellrechnung eingeflossen und kenntlich gemacht. 
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Im Ergebnis werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert: 
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Anmeldungen 18 23                   

voraussichtliche 
Anmeldungen unter 

Berücksichtigung der 
Neugründung 

    22 24 15 18 15 15 15 15 14 

Freie 
Keulenbergschule 

18 23 22 24 15 18 15 15 15 15 14 

 
Über alle Klassenstufen hinweg ergibt sich folgende Schülerzahlprognose: 
 

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 18 23 22 24 15 18 15 15 15 15 14 

Klassenstufe 2   18 23 22 24 15 18 15 15 15 15 

Klassenstufe 3 11   18 23 22 24 15 18 15 15 15 

Klassenstufe 4   15   18 23 22 24 15 18 15 15 

Summe 29 56 63 87 84 79 72 63 63 60 59 

 
Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose kann jährlich eine 
Eingangsklasse gebildet werden: 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 2   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 3 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 4 
 

1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Gesamtbedarf 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

Die künftige Klassenbildung stellt sich grafisch voraussichtlich wie folgt dar: 
 

 
 
Mit ihrem Bildungsangebot ergänzt die Freie Keulenbergschule Evangelische 
Grundschule Großnaundorf die Schullandschaft im Landkreis Bautzen nachhaltig. 
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 Lessing-Grundschule Großpostwitz 

 Kurzportrait 

 
 
Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes einschließlich der Gebäudeanalyse 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert:  
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

wohnhafte, schul-
pflichtig werdende 

Kinder 
19 27 21 26 32 20 21 23 22 21 21 

Einschulung in  
Förderschule 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Einschulung  an 
Schulen in freier 

Trägerschaft 
-1 -1 -1 -1 -2 -1 1 -1 -1 -1 -1 

Abweichungen vom  
Grundschulbezirk 

4 1                   

Lessing-Grundschule 
Großpostwitz 

21 25 19 24 29 18 19 21 20 19 19 

 

Abweichungen vom Grundschulbezirk werden in den bestehenden Schuljahren erfasst, 
sind aber nur bedingt vorhersehbar. Sie werden im Prognosezeitraum daher nicht 
ausgewiesen. 
  

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 21 25 19 24 29 18 19 21 20 19 19 

Klassenstufe 2 24 21 25 19 24 29 18 19 21 20 19 

Klassenstufe 3 24 22 21 25 19 24 28 18 19 21 20 

Klassenstufe 4 24 23 24 23 25 19 24 29 18 19 21 

Summe 93 91 89 90 97 90 89 87 78 79 79 
 

Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in sogenannten LRS-Klassen an ausgewählten Grundschulen gefördert.  
Die daraus resultierenden Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend 
berücksichtigt. 
 

7

Schulträger:

Gemeinde Großpostwitz

Schulbezirk:

Anschrift:

02692 Großpostwitz, Cosuler Straße 4

Gemeinde Großpostwitz

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:
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In der Regel kehren die vorgenannten Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen mit 
der Klassenstufe 4 an die Grundschule, an welcher sie ihre Schullaufbahn begonnen 
haben, zurück. Dies führt mit 2 Jahren Versatz zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
 
Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose ist mittel- und langfristig folgende 
Anzahl an Klassen zu bilden (Modellrechnung): 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Klassenstufe 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Gesamtbedarf 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
 

Die künftige Klassenbildung stellt sich grafisch voraussichtlich wie folgt dar: 
  

 
 

Im Schuljahr 2023/ 24 übersteigen die prognostizierten Schülerzahlen die 
Klassenobergrenze um einen Schüler. Dies führt zur Bildung einer weiteren 
Eingangsklasse. 
 
Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen in den 
Schuljahren 2023/ 24 bis 2026/ 27 ihren voraussichtlichen Höhepunkt erreichen wird. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 liegt die durchschnittliche Klassengröße bei 
20,5 Schülern je Klasse.  
 
Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
  

  Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 21,0 25,0 19,0 24,0 14,5 18,0 19,0 21,0 20,0 19,0 19,0 

Klassenstufe 2 24,0 21,0 25,0 19,0 24,0 14,5 18,0 19,0 21,0 20,0 19,0 

Klassenstufe 3 24,0 22,0 20,6 24,5 18,6 23,5 14,2 17,6 18,6 20,6 19,6 

Klassenstufe 4 24,0 23,0 24,0 22,6 24,9 19,1 23,9 14,5 18,2 19,0 21,0 
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 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit dem Schulträger die 
Aufnahmekapazitäten für Klassen abgeleitet, die maximal in den bestehenden 
Räumlichkeiten beschult werden können.  
 
Für das gegenwärtig genutzte Bestandsgebäude ergibt sich im Ergebnis eine maximale 
Kapazität zur Aufnahme von 7 Klassen. 
 
Stellt man den mittel- und langfristigen Beschulungsbedarf den vorgenannten 
Aufnahmekapazitäten gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:  
 

 
 
Nach gegenwärtigem Stand kann der Beschulungsbedarf in der Gemeinde 
Großpostwitz mit den vorhandenen Kapazitäten abgedeckt werden. 
 
Die Bestandssicherheit der Lessing-Grundschule ist langfristig gegeben. 
 
Die Mindestvoraussetzungen nach § 4a SächsSchulG werden mittel- und 
langfristig erfüllt. 
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 Grundschulen in der Stadt Großröhrsdorf 

In der Stadt Großröhrsdorf sind die folgenden beiden Grundschulen gelegen: 
 

1. Grundschule Bretnig-Hauswalde 
2. Grundschule Großröhrsdorf 

 
Für beide Grundschulen wurde ein gemeinsamer Grundschulbezirk festgelegt. 
 
Die nachfolgende topografische Übersicht zeigt die geografische Lage der 
Grundschulen: 
 

 
Abbildung 18 - Topografische Übersicht - Grundschulbezirk der Stadt Großröhrsdorf29 

  

                                            
29 Quelle: Kreisgliederung Sachsen Staatsbetrieb Geobasisinformationen und Vermessung 2018; Stand: 19.09.2019. 

Grundschule Großröhrsdorf 
 

Grundschule Bretnig-Hauswalde 
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 Gemeinsamer Schulbezirk der Stadt Großröhrsdorf 

 Kurzportraits 

 Grundschule Bretnig-Hauswalde 

 

 Grundschule Großröhrsdorf 

 
 
Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes einschließlich der Gebäudeanalyse 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  
  

 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert:  
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

wohnhafte, schul-
pflichtig werdende 

Kinder 
100 102 99 94 84 90 81 80 77 75 73 

Einschulung in  
Förderschule 

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 

Einschulung  an 
Schulen in freier 

Trägerschaft 
-8 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -4 -4 -5 -5 

Abweichungen vom  
Grundschulbezirk 

4 1 
         

Grundschulbezirk 
Bretnig-Hauswalde / 

Großröhrsdorf 
93 94 90 85 76 82 73 73 70 68 66 

 

 
 

Anschrift:

01900 Großröhrsdorf, OT Bretnig,

 Adolph-Zschiedrich-Straße 10

Schulträger:

Stadt Großröhrsdorf

Schulbezirk:

Stadt Großröhrsdorf

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:

5

Anschrift:

01900 Großröhrsdorf, Lutherstraße 21

12

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:

Schulträger:

Stadt Großröhrsdorf

Schulbezirk:

Stadt Großröhrsdorf
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Davon entfallen auf die Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Großröhrsdorf: 

 
Grundschule Bretnig-

Hauswalde 
25 28 24 23 20 22 20 19 19 18 18 

Grundschule 
Großröhrsdorf 

68 66 66 63 56 60 54 53 52 50 49 

 
Abweichungen vom Grundschulbezirk werden in den bestehenden Schuljahren erfasst, 
sind aber nur bedingt vorhersehbar. Sie werden im Prognosezeitraum daher nicht 
ausgewiesen. 
  

   Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 93 94 90 85 76 82 73 73 70 68 66 

Klassenstufe 2 76 92 94 90 85 76 82 73 73 70 68 

Klassenstufe 3 78 73 86 88 84 79 71 77 68 68 65 

Klassenstufe 4 86 82 86 89 94 90 85 77 82 73 73 

Summe 333 341 356 352 339 327 311 300 293 279 272 

 
Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in sogenannten LRS-Klassen an ausgewählten Grundschulen gefördert.  
Die daraus resultierenden Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend 
berücksichtigt. 
  
In der Regel kehren die vorgenannten Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen mit 
der Klassenstufe 4 an die Grundschule, an welcher sie ihre Schullaufbahn begonnen 
haben, zurück. Dies führt mit 2 Jahren Versatz zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
 
Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose ist mittel- und langfristig folgende 
Anzahl an Klassen zu bilden (Modellrechnung): 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

Klassenstufe 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

Klassenstufe 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Klassenstufe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

Gesamtbedarf 16 16 16 16 16 16 15 14 13 12 12 

 
Die künftige Klassenbildung stellt sich grafisch voraussichtlich wie folgt dar: 
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Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen in den 
Schuljahren bis 2024/ 25 ihren voraussichtlichen Höhepunkt erreicht. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 liegt die durchschnittliche Klassengröße bei 
21,8 Schülern je Klasse.  
 

Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
  

  Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 23,3 23,5 22,5 21,3 19,0 20,5 24,3 24,3 23,3 22,7 22,0 

Klassenstufe 2 19,0 23,0 23,5 22,5 21,3 19,0 20,5 24,3 24,3 23,3 22,7 

Klassenstufe 3 19,5 18,3 21,5 22,0 21,0 19,8 17,8 19,3 22,7 22,7 21,7 

Klassenstufe 4 21,5 20,5 21,5 22,3 23,5 22,5 21,3 19,3 20,5 24,3 24,3 

 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit dem Schulträger die 
Aufnahmekapazitäten für Klassen abgeleitet, die maximal in den bestehenden 
Räumlichkeiten beschult werden können.  
 
Für die gegenwärtig genutzten Bestandsgebäude ergibt sich im Ergebnis eine maximale 
Kapazität zur Aufnahme von 17 Klassen. 
 

Die Aufnahmekapazitäten der Schulen stellen sich grafisch wie folgt dar: 
  

 
 

Stellt man den mittel- und langfristigen Beschulungsbedarf den vorgenannten 
Aufnahmekapazitäten gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:  
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Im Grundschulbezirk Bretnig-Hauswalde/Großröhrsdorf stehen ausreichend 
räumliche Kapazitäten zur Verfügung. Mit einer ausgewogenen Auslastung aller 
Grundschulen können die Bedarfe vollständig gedeckt werden. 
 
Die Bestandssicherheit der Grundschulen im Schulbezirk ist langfristig gegeben. 
 
Die Mindestvoraussetzungen nach § 4a SächsSchulG werden mittel- und 
langfristig erfüllt. 
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 Grundschule Haselbachtal 

 Kurzportrait 

 
 

Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes einschließlich der Gebäudeanalyse 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Die Einrichtung der Freien Keulenbergschule in der Nachbargemeinde Großnaundorf 
zum Schuljahr 2019/ 20 wirkt sich auf die Schülerzahlprognose aus. 
 
Die Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB) 
wurde hinsichtlich der prognostizierten Einschulungen an Schulen in freier Trägerschaft 
an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen 
unter Punkt 7.2.14.2 verwiesen. 
 
Bis zum Schuljahr 2029/ 30 werden für die Klassenstufe 1 folgende Schülerzahlen 
prognostiziert: 
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

wohnhafte Kinder 31 38 31 35 31 34 23 28 27 26 25 

Abgänge zur 
Förderschule 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Abgang an Schulen in 
freier Trägerschaft 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Saldo aus anderen 
Grundschulbezirken 

8 -2                   

Grundschule 
Haselbachtal 

37 34 29 33 29 32 22 26 25 25 24 

 

Abweichungen vom Grundschulbezirk werden in den bestehenden Schuljahren erfasst, 
sind aber nur bedingt vorhersehbar. Sie werden im Prognosezeitraum daher nicht 
ausgewiesen. 
 

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 37 34 29 33 29 32 22 26 * 25 25 24 

Klassenstufe 2 42 37 34 29 33 29 32 22 26 25 25 

Klassenstufe 3 31 39 35 32 27 31 27 30 21 25 24 

Klassenstufe 4 41 33 40 38 34 29 33 29 32 23 26 

Summe 151 143 138 132 123 121 114 107 104 98 99 

 
* Abweichend vom Planungsrichtwert erfolgt keine Bildung einer zweiten Klasse, da ansonsten die 
Mindestschülerzahl unterschritten würde. Dies wirkt sich auf die Folgejahre entsprechend aus. 

11

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:

Anschrift:

01920 Haselbachtal, Niedergersdorfer Str. 43

Schulträger:

Gemeinde Haselbachtal

Schulbezirk:

Gemeinde Haselbachtal
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Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in sogenannten LRS-Klassen an ausgewählten Grundschulen gefördert.  
Die daraus resultierenden Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend 
berücksichtigt. 
  
In der Regel kehren die vorgenannten Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen mit 
der Klassenstufe 4 an die Grundschule, an welcher sie ihre Schullaufbahn begonnen 
haben, zurück. Dies führt mit 2 Jahren Versatz zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
 
Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose ist mittel- und langfristig folgende 
Anzahl an Klassen zu bilden (Modellrechnung): 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Klassenstufe 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Klassenstufe 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Gesamtbedarf 8 8 8 8 8 8 7 6 5 4 4 
 

Die künftige Klassenbildung stellt sich grafisch voraussichtlich wie folgt dar: 
  

 
 

Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen ab dem 
Schuljahr 2025/ 26 stetig abfällt. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 liegt die durchschnittliche Klassengröße bei 
19,0 Schülern je Klasse.  
 
Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
 

  Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 18,5 17,0 14,5 16,5 14,5 16,0 22,0 26,0 25,0 25,0 24,0 

Klassenstufe 2 21,0 18,5 17,0 14,5 16,5 14,5 16,0 22,0 26,0 25,0 25,0 

Klassenstufe 3 15,5 19,5 17,5 16,0 13,5 15,5 13,5 15,0 21,0 25,0 24,0 

Klassenstufe 4 20,5 16,5 20,0 19,0 17,0 14,5 16,5 14,5 16,0 23,0 26,0 
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 Langfristige Zielplanung mit Ausführungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Erhebungen für die Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde eine 
Gebäudeanalyse erstellt, die jeden einzelnen Raum erfasst und Aussagen zu dessen 
Größe und Nutzungszweck trifft. 
 
Darauf aufbauend wurden in Abstimmung mit dem Schulträger die 
Aufnahmekapazitäten für Klassen abgeleitet, die maximal in den bestehenden 
Räumlichkeiten beschult werden können.  
 
Für das gegenwärtig genutzte Bestandsgebäude ergibt sich im Ergebnis eine maximale 
Kapazität zur Aufnahme von 11 Klassen. 
 
Stellt man den mittel- und langfristigen Beschulungsbedarf den vorgenannten 
Aufnahmekapazitäten gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:  
 

 
 

Nach gegenwärtigem Stand kann der Beschulungsbedarf in der Gemeinde 
Haselbachtal mit den vorhandenen Kapazitäten abgedeckt werden. 
 
Die Bestandssicherheit der Grundschule ist langfristig gegeben. 
 
Die Mindestvoraussetzungen nach § 4a SächsSchulG werden mittel- und 
langfristig erfüllt. 
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 Grundschule Hochkirch 

 Kurzportrait 

 
 
Hinsichtlich des ausführlichen Schulnetzberichtes einschließlich der Gebäudeanalyse 
wird auf die Anlage 4 verwiesen.  

 Mittel- und langfristige Bedarfsprognose 

Auf Grundlage der Schülerzahlenvorausberechnung des Landesamtes für Schule und 
Bildung (LaSuB) werden bis zum Schuljahr 2029/ 30 folgende Schülerzahlen für die 
Klassenstufe 1 prognostiziert: 
 

  Bestand voraussichtliche Schüler 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

wohnhafte, schul-
pflichtig werdende 

Kinder 
24 24 27 18 17 27 25 22 21 20 20 

Einschulung in  
Förderschule 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Einschulung  an 
Schulen in freier 

Trägerschaft 
-1 -1 -1 - - -1 -1 -1 -1 - -1 

Abweichungen vom  
Grundschulbezirk 

1 3                   

Grundschule 
Hochkirch 

23 25 25 17 16 25 23 20 19 19 18 

 

Abweichungen vom Grundschulbezirk werden in den bestehenden Schuljahren erfasst, 
sind aber nur bedingt vorhersehbar. Sie werden im Prognosezeitraum daher nicht 
ausgewiesen. 
  

  Bestand voraussichtliche Schülerzahlen/Klassenstufe 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 23 25 25 17 16 25 23 20 19 19 18 

Klassenstufe 2 21 25 25 25 17 16 25 23 20 19 19 

Klassenstufe 3 31 19 25 25 25 17 16 25 23 20 19 

Klassenstufe 4 19 32 20 27 25 25 17 16 25 23 20 

Summe 94 101 95 94 83 83 81 84 87 81 76 
 

Schüler mit einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) werden ab der 
Klassenstufe 3 in sogenannten LRS-Klassen an ausgewählten Grundschulen gefördert.  
Die daraus resultierenden Abgänge von Klassenstufe 2 zu 3 werden entsprechend 
berücksichtigt. 
 

6

Gemeinde Hochkirch

maximale Aufnahmekapazität an Klassen:

Schulträger:

Gemeinde Hochkirch

Schulbezirk:

Anschrift:

02627 Hochkirch, Diesterwegstraße 4
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In der Regel kehren die vorgenannten Schüler nach dem Besuch der LRS-Klassen mit 
der Klassenstufe 4 an die Grundschule, an welcher sie ihre Schullaufbahn begonnen 
haben, zurück. Dies führt mit 2 Jahren Versatz zu einer entsprechenden Erhöhung der 
Schülerzahl. 
 
Aufbauend auf der dargestellten Schülerzahlprognose ist mittel- und langfristig folgende 
Anzahl an Klassen zu bilden (Modellrechnung): 
 

  Bestand voraussichtliche Klassenbildung 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klassenstufe 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gesamtbedarf 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

Die künftige Klassenbildung stellt sich grafisch voraussichtlich wie folgt dar: 
  

 
 
Die Modellrechnung zeigt, dass die Anzahl der zu beschulenden Klassen abfällt und auf 
konstantem Niveau verbleibt. 
 
Für die Schuljahre 2019/ 20 bis 2029/ 30 liegt die durchschnittliche Klassengröße bei 
21,1 Schülern je Klasse.  
 
Im Einzelnen stellen sich die durchschnittlichen Klassengrößen wie folgt dar: 
 

  Bestand durchschnittliche Klassengröße 

Schuljahr 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Klassenstufe 1 23,0 25,0 25,0 17,0 16,0 25,0 23,0 20,0 19,0 19,0 18,0 

Klassenstufe 2 21,0 25,0 25,0 25,0 17,0 16,0 25,0 23,0 20,0 19,0 19,0 

Klassenstufe 3 15,5 19,0 25,0 25,0 25,0 17,0 16,0 25,0 23,0 20,0 19,0 

Klassenstufe 4 19,0 16,0 20,0 27,0 25,0 25,0 17,0 16,0 25,0 23,0 20,0 

 
  






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































